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1. Allgemeines und Konzeption 
 

Die Stadt Bad Kissingen hat ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept erstellt, das in die 
Bauleitplanung umgesetzt werden soll. 
 
Weiter liegt ein Antrag vor, den bestehenden Elektrofachmarkt auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1680 / 17 von bisher 800 m² Verkaufsfläche auf 1.800 m² Verkaufsfläche zu 
erweitern.  
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2008 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, 4. Änderung, Gemarkung Garitz, zu än-
dern. 

 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 

Für das Gebiet existiert der rechtsverbindliche Bebauungsplan „Sonder- und Gewer-
begebiet Garitz Süd“, 4. Änderung. Dieser wurde am 06.05.2003 zur Rechtskraft ge-
bracht.  
 
Der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan wurde nach dem 1. Änderungsverfahren 
nicht weiter mitgeführt, da die wesentlichen Änderungen keine Auswirkungen auf die 
Grünordnung hatten. Auch in diesem 5. Änderungsverfahren soll der Grünordnungs-
plan nicht angepasst werden. 
 
Die 5. Änderung umfasst den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes. 
 
Weiterhin gelten die Stellplatzsatzung vom 01.01.2008 und die Gestaltungssatzung 
vom 09.04.2003. 

 
 
3. Beschreibung des Plangebietes 
 

Die 5. Änderung umfasst den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, 4. Änderung, Gemarkung Garitz. 

 
 
4. Städtebauliche Zielsetzung 
 
4.1. Änderungen im Bebauungsplan 
 

Die Stadt Bad Kissingen hat ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept erstellt, das in die 
Bauleitplanung umgesetzt werden soll. 
 
Weiter liegt ein Antrag vor den bestehenden Elektrofachmarkt auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 1680 / 17 von bisher 800 m² Verkaufsfläche auf 1.800 m² Verkaufsfläche zu 
erweitern.  
 
Die Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde hat mit Schreiben 
vom 15.10.2008 mitgeteilt, dass ein vereinfachtes Raumordnungsverfahren gem. § 23 
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Bayer. Landesplanungsgesetz im Zuge des Bauleitplanverfahrens durchgeführt wer-
den soll. 
Dazu ist der Bebauungsplan wie folgt zu ändern: 
 

4.1.1. Auf dem Grundstück Fl.Nr. 1680/17 wird ein Sondergebiet nach § 11 BauNVO für 
einen Elektro- / Elektronikfachmarkt mit einer Verkaufsfläche von max. 1.220 m² (Er-
weiterungsfläche: 320 m²)  festgesetzt. Die Verkaufsfläche für das Einzelsortiment 
Unterhaltungselektronik wird auf max. 500 m² (Erweiterungsfläche: 50 m²) begrenzt. 
Bis zur Öffentlichen Auslegung wurde von einer Verkaufsfläche für den Elektro- / 
Elektronikfachmarkt von max. 1.800 m² ausgegangen. Aufgrund der Landesplaneri-
schen Überprüfung wurde die Erweiterungsfläche für den Elektrofachmarkt auf 320 
m² und damit die Gesamtfläche auf 1.220 m² begrenzt. 
Damit erhöht sich die Gesamtverkaufsfläche Einzelhandel von 3.600 m² auf 3.920 m². 

 
4.1.2. Für die Grundstücke, die nicht im Sondergebiet liegen, wird die Ansiedlung von zen-

trenrelevantem Einzelhandel ausgeschlossen. 
 

 
4.2. Planungsziele und Begründung der Änderungen 
 
4.2.1. Ausweisung eines Sondergebiet nach § 11 Abs. 3 BauNVO für einen Elektro- / 

Elektronikfachmarkt auf dem Grundstück Fl.Nr. 1680 / 17 
 

Die  Bauherrengemeinschaft „Garitz Süd“ hat mit Schreiben vom 10.09.2008 bei der 
Regierung von Unterfranken Antrag auf Landesplanerische Überprüfung für die Er-
weiterung eines Fachmarktes für Elektro- / Unterhaltungselektronik gestellt. 
 
Mit Schreiben vom 15.10.2008 hat die Reg. v. Ufr. nach Überprüfung der Stadt Bad 
Kissingen mitgeteilt, dass für dieses Einzelhandelsvorhaben eine landesplanerische 
Überprüfung durchzuführen ist. Die Regierung von Unterfranken hält danach ein ver-
einfachtes Raumordnungsverfahren nach § 23 Bayer. Landesplanungsgesetz (GVBL 
Nr. 23/2004) im Zuge des Bauleitplanverfahrens für vertretbar und zweckmäßig. 
 

 
Projektbeschreibung: 
 
Nach den bei der Stadt Bad Kissingen vorliegenden Unterlagen war die Erweiterung 
eines Fachmarktes für Elektroartikel und Unterhaltungselektronik von bisher 800 m² 
auf 1.800 m² mit folgendem Sortiment beantragt: 
 
Eingangsbereich, Serviceannahme, Kassenzone 100 m² 
Computer und Zubehör 260 m² 
Software, DVD, CD, Tonträger, Bildträger 140 m² 
TV, Hifi, Henkelware, Sat, Camera, neue Medien 550 m² 
Elektrogroßgeräte 400 m² 
Kaffeevollautomaten 20 m² 
Bodenpflege 20 m² 
Kleingeräte 80 m² 
Licht, Elektroinstallation, Zubehör 50 m² 
Service 100 m² 
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Die Geschoßfläche für das gesamte Vorhaben liegt bei ca. 1.420 m² (ursprünglich ca. 
2.000 m²), die Erweiterungsfläche für den Elektrofachmarkt aufgrund der geänderten 
Vorlagen bei ca. 320 m², die Gesamtverkaufsfläche für den Elektrofachmarkt damit 
bei ca 1.220 m² (ursprünglich 1.800 m²).  
Die Gesamtverkaufsfläche für alle Sortimentsbereiche im „Sonder- und Gewerbege-
biet Garitz Süd“ erhöht sich dadurch von 3.600 m² auf 3.920 m² (ursprünglich 4.500 
m²). Nachdem aber im Bebauungsplan Garitz Süd bereits 900 m² für das Sortiment 
Elektrofachmarkt und 3.600 m² für die Gesamtverkaufsfläche festgesetzt und seit 
Jahren umgesetzt sind, sind im jetzigen Verfahren hinsichtlich der Summenwirkung 
lediglich 320 m² als landesplanerisch relevant anzusehen. 
Der Projektträger hat als Einzugsbereich für das Projekt den Landkreis Bad Kissingen 
und darüber hinaus einen Umkreis von 15 km um Bad Kissingen angegeben. Vom 
Projektträger war das gesamte Einzugsgebiet mit ca.  100.000 Einwohner, die Um-
satzerwartung mit ca. 5,0 Mio. € angegeben. Tatsächlich ist für das Vorhaben der 
Verflechtungsbereich des Innerstädtischen Einzelhandels anzunehmen. Dieser liegt 
für das Mittelzentrum Bad Kissingen bei 71.805 Einwohnern.  
 

 
Standort 
 
Bad Kissingen ist im Landesentwicklungsprogramm als Mittelzentrum ausgewiesen. 
Insofern entspricht die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel dem Entwick-
lungsziel B II 1.2.1.2. des Landesentwicklungsprogramm (LEP). Der Mikrostandort ist 
darüber hinaus als integriert i. S. des Zieles B II 1.2.1.2. LEP anzusehen. Der Stand-
ort ist an den Öffentlichen Personennahverkehr angebunden. 

 
 

Verhältnis zur Innenstadt 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2008 ein Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept beschlossen. Hierin wurden folgende Ziele festgelegt: 

• Sicherung und Ausbau der Funktion Bad Kissingens als Mittelzentrum durch 
funktionierenden Einzelhandel 

• Stärkung der Bad Kissinger Innenstadt durch  
o Klare Grenzen (zentraler Versorgungsbereich),  
o Festlegung der nur im Zentrum zulässigen Sortimente,  
o Ansiedelung eines Magnetbetriebes im Zentrum 

• Gezielte Entwicklung großflächigen Einzelhandels und kleiner und inhaberge-
führter Geschäfte 

• Stärkung des Standortes Bad Kissingen im regionalen Umfeld 
• Wohnortnahe Grundversorgung der Menschen 

 
Städtebauliche Zielsetzung dieses Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes ist es, die 
Struktur der Altstadt und des Zentralen Versorgungsbereiches im gewachsenen Zent-
rum von Bad Kissingen zu erhalten und fortzuentwickeln. 
In diesem Einzelhandels- und Zentrenkonzept wird über eine Sortimentsliste die Zu-
lässigkeit bestimmter Warengruppen nur in der Innenstadt festgeschrieben. Damit soll 
sichergestellt werden, dass zentrenrelevanter Einzelhandel nur noch im Zentralen 
Versorgungsbereich (Innenstadt) zulässig ist, attraktive Einkaufsstandorte entstehen 
und Bad Kissingen insgesamt in seiner mittelzentralen Funktion gestärkt wird. 
Im Gegensatz zur sog. „Ulmer Liste“ (Anhang zu B II 1.2.1.5 LEP) hat die Stadt Bad 
Kissingen unter anderem die Sortimentsbereiche Elektrokleingeräte sowie Unterhal-
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tungselektronik und Zubehör als nicht innenstadtrelevant eingestuft. Grund dafür ist, 
dass bei einer Größenordnung wie der Stadt Bad Kissingen eine Trennung dieser 
Sortimente von den Elektrogroßgeräten nicht sinnvoll erscheint. Für einen wirtschaftli-
chen Betrieb ist das volle Sortiment erforderlich. Bereits heute liegt der Angebots-
schwerpunkt dieser Sortimente außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs der In-
nenstadt. Um für Bad Kissingen eine mögliche Ansiedlung mit einem Fachmarkt in 
entsprechender zukunftsträchtiger Größenordnung zu realisieren, sind in der Innen-
stadt keine geeigneten Grundstücke vorhanden. Auf der anderen Seite ist es für die 
Größenordnung Bad Kissingens notwendig, einen entsprechenden Fachmarkt anzu-
bieten, auch weil im gesamten Landkreis ein solcher Markt in dieser Größenordnung 
nicht vorhanden ist. 
 
 
Projekteinzugsbereich 
 
Nachdem es sich um die Ansiedlung eines Einzelhandelsgroßprojekts mit nicht innen-
stadtrelevanten Sortimenten im Sinne der Bad Kissingen Sortimentsliste handelt, liegt 
kein ausgesprochen versorgungsrelevantes Schutzgut im Sinne der Nahversorgungs-
strukturen der Innenstadt vor. Trotzdem ist wegen der Vergleichbarkeit von Vorhaben 
über die Stadt Bad Kissingen hinaus, die der Raumordnung zugrunde liegende „Ulmer 
Liste“ anzuwenden. Danach sind zentrenrelevante Sortimente im Projekt vorhanden. 
Als räumlicher Beurteilungsmaßstab ist insofern der Verflechtungsbereich des Inner-
städtischen Einzelhandels zu Grunde zu legen. Dieser liegt für das Mittelzentrum Bad 
Kissingen bei 71.805 Einwohnern. 
 
 
Kaufkraftabschöpfung und zulässige Verkaufsfläche 
 
Bei Einzelhandelsgroßprojekten, bei denen innenstadtrelevante Sortimente verkauft 
werden, darf max. 30% der sortimentsspezifischen Kaufkraft aus dem Verflechtungs-
bereich des Innerstädtischen Einzelhandels abgeschöpft werden. Für die Ermittlung 
dieser Abschöpfungsquoten werden die Pro-Kopf Ausgaben für Weiße Ware mit 214 
€ und für Braune Ware mit 219 € zugrunde gelegt.  
Die sortimentsspezifische Raumleistung für einen Vollsortimenter in den Sortiments-
bereichen Elektro / Elektronik liegt unter Berücksichtigung der verkehrsgünstigen La-
ge und der bereits vorhandenen überörtlichen Versorgungsstruktur des Mikrostandor-
tes bei ca. 6.000 €/m².  
Bei einer Verkaufsfläche von 1.220 m² bleibt der Markt im Rahmen der zulässigen 
Größenordnung in Bezug auf die Kaufkraftabschöpfung. 
 
Die Ausweisung eines Elektro- / Elektronikfachmarktes mit einer Größenordnung von 
1.220 m² (ursprünglich geplant 1.800 m²) entspricht den Zielen der Landesplanung 
und auch den Stadtentwicklungszielen zur Einzelhandelsentwicklung in Bad Kissin-
gen. 
 
 
Landesplanerische Überprüfung 
 
Mit Schreiben vom 19.06.2009 hat die Regierung von Unterfranken die Landesplane-
rische Überprüfung im vereinfachten Verfahren durchgeführt.  Danach entspricht die 
Erweiterung des Elektrofachmarktes den Erfordernissen der Raumplanung, wenn fol-
gende Maßgaben erfüllt werden: 
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1. Für den Elektrofachmarkt in „Garitz Süd“ ist die Gesamtverkaufsfläche auf 
maximal 1.700 m², die Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unterhaltungs-
elektronik auf maximal 500 m² zu beschränken. 

 
2. Die sich aus der Summenwirkung für die beiden Bauvorhaben – geplante Er-

weiterung des Elektrofachmarktes um 900 m² im Umgriff des Bebauungspla-
nes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ und Neuansiedlung eines Elekt-
rofachmarktes mit 1.500 m² Verkaufsfläche im Umgriff des Bebauungsplanes 
„Ehemalige Kaserne“ - ergebenden Verkaufsflächenobergrenzen in Höhe von 
1.700 m² für die Gesamtverkaufsfläche und 500 m² für das Einzelsortiment 
Unterhaltungselektronik, dürfen durch die neu hinzukommenden Verkaufsflä-
chen im Falle einer Realisierung beider Bauvorhaben nicht überschritten wer-
den. 

 
3. Die raumgeordneten Verkaufsflächen und Warensortimente sind in den Fest-

setzungen des Bebauungsplanes in geeigneter Weise baurechtlich zu sichern. 
 
 
Umsetzung der Landesplanerischen Vorgaben 
 
Die Stadt Bad Kissingen reduziert zur Erreichung der Landesplanerischen Vorgaben 
die Gesamtverkaufsfläche für die Erweiterung des Marktes im „Sonder- und Gewer-
begebiet Garitz Süd“ von 900 m² auf 320 m². Die Erweiterungsfläche für das Ein-
zelsortiment Unterhaltungselektronik wird auf 50 m² begrenzt.  
Danach ergibt sich für das Einzelvorhaben im „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz 
Süd“ eine Gesamtverkaufsfläche bei bereits genehmigten 900 m² von 1.220 m², so 
dass die Obergrenze von 1.700 m² eingehalten ist. 
Für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik ist im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan (4. Änderung) keine Obergrenze festgesetzt. Tatsächlich vorhanden ist eine 
Fläche von 450 m². Somit ergibt sich für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik 
eine Gesamtverkaufsfläche von 500 m², so dass die Obergrenze von 500 m² einge-
halten ist. 
 
Für den geplanten Elektrofachmarkt im Bereich des Bebauungsplanes „Ehemalige 
Kaserne“ wird die Gesamtverkaufsfläche auf 1.370 m²  und die Fläche für das Ein-
zelsortiment Unterhaltungselektronik auf 450 m² festgesetzt. Damit werden die Ober-
grenzen für die neu hinzugekommenen Flächen bei der Gesamtfläche mit 1.700 m² 
und bei der Fläche für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik mit 500 m² eben-
falls eingehalten. 
 
Damit sind die Vorgaben der Landesplanung erfüllt. 
 
 
Raumordnerische Gesamtabwägung 
 
Auf Grund der einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung, der Ergebnisse des 
Anhörverfahrens und der raumordnerischen Bewertung der Einzelaspekte lässt sich 
für die geplante Erweiterung des Elektrofachmarktes in „Garitz-Süd“ zusammenfas-
send Folgendes festzustellen: 
Die Stadt Bad Kissingen erfüllt als Mittelzentrum die zentralörtliche Regelvorausset-
zung für die Ausweisung von Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte. 
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Der Mikrostandort „Garitz-Süd“ weist eine bereits bestehende und über die Nahver-
sorgungsfunktion hinausgehende Einzelhandelsausstattung auf. Er ist als integriert im 
Sinne des Zieles B II 1.2.1.2 LEP anzusehen. 
 
Für das Mittelzentrum Bad Kissingen insgesamt lässt die geplante Fachmarkt-
Erweiterung eine weitere Steigerung der Einkaufsattraktivität erwarten. Im Hinblick auf 
den Makrostandort Bad Kissingen befindet sich das Vorhaben in Übereinstimmung 
mit den Erfordernissen der Raumordnung. 
 
Hinsichtlich der Bad Kissinger Innenstadt und des zentralen Versorgungsbereiches ist 
bei Realisierung des geplanten Vorhabens mit örtlich spürbaren negativen Auswir-
kungen zu rechnen. Insbesondere wird mit dieser Erweiterung an einem Konkurrenz-
standort zur Innenstadt auch die Möglichkeit der Ansiedlung eines Magnetbetriebes in 
der Innenstadt oder auf den Ergänzungsflächen des zentralen Versorgungsbereiches 
deutlich verringert. Letztendlich liegt es aber bei der diesbezüglichen gegebenen 
Sachlage in der Entscheidungsbefugnis der Stadt Bad Kissingen die von dem Vorha-
ben zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Innenstadt entsprechend zu berück-
sichtigen. 
 
Für die Funktionsfähigkeit anderer zentraler Orte und die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung im Einzugsbereich sind von dem geplanten Vorhaben bei der 
sich nach Realisierung der Erweiterung ergebenden Größe und Struktur des Elektro-
fachmarktes erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Mit der Überschreitung der 
nach dem LEP maximal zulässigen sortimentsspezifischen Kaufkraftabschöpfungs-
quoten bei dem sich ergebenden Elektrofachmarkt insgesamt und beim Einzelsorti-
ment Unterhaltungselektronik befindet sich das Vorhaben im Zielwiderspruch zu B II 
1.2.1.2 LEP. Zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung ist für die geplante Erweiterung in „Garitz-Süd“ – für sich gesehen – eine Re-
duzierung der Verkaufsflächen unumgänglich. 
 
Da mit der Erweiterung des Elektrofachmarktes in „Garitz-Süd“ gleichzeitig die Neu-
ansiedlung eines weiteren Elektrofachmarktes in Bad Kissingen („Ehemalige Kaser-
ne“) beantragt wurde und landesplanerisch beurteilt wird, sind die sich aus der Prü-
fung der Summenwirkung ergebenden Verkaufsflächenobergrenzen bei der Realisie-
rung der neuen Verkaufsflächen der beiden Vorhaben zur Wahrung der Erfordernisse 
der Raumordnung zu beachten. Sie sollen vor allem für die vorhandenen sortiments-
gleichen Einzelhandelseinrichtungen die Möglichkeit der Anpassung an die neuen 
Marktgegebenheiten gewährleisten und eine Schockwirkung verhindern, wie sie bei 
einem zeitnahen Markteintritt von zu umfangreichen Verkaufsflächen zu befürchten 
ist. Mit der Maßgabe.2 wird dieses Erfordernis der Raumordnung sichergestellt. 
 
Hinsichtlich weiterer Belange, z. B. der raumordnerischen Umweltverträglichkeit, ha-
ben sich in der Anhörung keine Gesichtspunkte ergeben, die der Realisierung des 
geplanten Vorhabens aus landesplanerischer  Sicht grundsätzlich entgegenstehen. 
 
Abschließend ist somit festzustellen, dass das geplante Vorhaben bei Beachtung der 
vorgegeben Flächenobergrenzen den Erfordernissen der Raumordnung entspricht. 
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4.2.2. Ausschluss der Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhandel für Grundstü-
cke die außerhalb der Sondergebiete liegen 

 
Außerhalb der Sondergebiete wird die Ansiedlung von zentrenrelevantem Einzelhan-
del ausgeschlossen. Zentrenrelevant sind gemäß Beschluss des Stadtrats zum Ein-
zelhandelskonzept vom 17.12.2008 folgende Sortimente:  
 
hiervon nahversorgungsrelevant 

• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke, Tee, Tabakwaren, Reformwaren) 
• Backwaren 
• Fleischwaren 
• Drogeriewaren (Wasch- und Putzmittel) 
• Parfümerie- und Kosmetikartikel 
 

sonstige zentrenrelevante Sortimente 
• (Schnitt-) Blumen 
• Papier, Bürobedarf, Schreibwaren 
• Zeitungen, Zeitschriften 
• Bücher 
• Bekleidung und Wäsche 
• Handarbeitsbedarf, Kurzwaren, Meterware, Stoffe, Wolle 
• Schuhe 
• Lederwaren, Taschen, Koffer, Regenschirme 
• Geschenkartikel 
• Glas, Porzellan, Keramik 
• Haushaltswaren, Bestecke 
• Spielwaren 
• Hobby- und Bastelbedarf 
• Kunstgewerbe / Bilder und Rahmen 
• Musikinstrumente und Zubehör 
• Sportartikel und -geräte 
• Briefmarken, Münzen 
• Sportpokale, Sportpreise 
• Sportbekleidung und –schuhe 
• Bild- und Tonträger 
• Telekommunikation und Zubehör 
• Fotoartikel 
• medizinische und orthopädische Artikel 
• pharmazeutische Artikel 
• Uhren / Schmuck 
 

Mit dieser Festsetzung soll zum Einen die Innenstadt vor der weiteren Ansiedlung 
zentrenrelevanten Einzelhandels in Randbereichen der Stadt geschützt werden, zum 
Anderen sollen aber auch bestehende Betriebe in ihrem Bestand gesichert werden. 
 
Derzeit sind an dem Fachmarktstandort Garitz Süd Betriebe mit gesamtstädtischer 
und zum Teil regionaler Versorgungsfunktion vorhanden. Es handelt sich um einen 
teilintegrierten Fachmarktstandort am Siedlungsrand von Garitz. Er hat Relevanz für 
die Nahversorgung des Stadtteils Garitz. Mit einem hohen Anteil an üblicherweise 
zentrenprägenden Sortimenten, wie Nahrungs- und Genussmittel, Bekleidung, Droge-
riewaren, etc. hat er aber auch Bedeutung, die über die Nahversorgung hinausgeht. 
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Die größten Betriebe des Standorts sind der Pflanzenmarkt Schlereth mit ca. 4.800 
m² Verkaufsfläche und Tegut mit ca. 1.800 m² Verkaufsfläche. 
 
Dieser Standort soll in seiner jetzigen Funktion im Bestand gesichert werden. Weitere 
zentrenrelevante Sortimentsansiedlungen sollen aber eingeschränkt werden. 
 
Die Sortimentsbeschränkungen im Gewerbegebiet finden ihre Rechtsgrundlage in § 1 
Abs. 9 BauNVO, der über § 1 Abs. 5 BauNVO hinaus gestattet, einzelne Unterarten 
von Nutzungen mit planerischen Festsetzungen zu erfassen, wenn besondere städte-
bauliche Gründe dies rechtfertigen. 
 
Zielsetzung der Restriktionen, insbesondere in Hinblick auf die zentrenrelevanten 
Randsortimente, ist es, aus städtebaulichen Gründen die Struktur der Innenstadt von 
Bad Kissingen, als dem gewachsenen Zentrum zu erhalten und fortzuentwickeln. 
Charakteristisch für die Bad Kissinger Innenstadt ist die gut erhaltene Bausubstanz. 
Sanierte und neu gestaltete Straßen, Wege und Plätze mit zahlreichen historisch 
wertvollen öffentlichen und privaten Gebäuden prägen das Stadtbild. Eine intensive 
Wohnnutzung, vorwiegend in den Obergeschossen der vorhandenen Gebäude, wird 
kombiniert mit einer großen Zahl unterschiedlichster Einzelhandelsnutzungen. Für je-
den Bürger und Gast der Stadt ohne weiteres wahrnehmbar und völlig unstrittig ist die 
Innenstadt das Zentrum, der Kernbereich von Bad Kissingen. 
 
Durch eine Einschränkung der unter anderem in dem Gebiet des Bebauungsplanes 
Garitz Süd zulässigen Arten von Anlagen und Betrieben soll dem Ziel einer starken, 
attraktiven und intakten Innenstadt entsprochen werden. 
 
Die Stadt Bad Kissingen hat im November 2007 an das Büro Junker und Kruse, 
Stadtforschung und Planung, Dortmund den Auftrag erteilt ein Einzelhandelsgutach-
ten für die Stadt Bad Kissingen zu erstellen. Damit sollten zugleich die bereits vorher 
erhobenen Daten und Gutachten aktualisiert werden. 
 
Das Gutachten wurde in diversen Arbeitskreisen mit Verwaltung, Politik und Einzel-
handel diskutiert und erarbeitet.  
 
Zur Grundlagenerhebung wurden folgende Erhebungen durchgeführt:  

• flächendeckende Vollerhebung des Einzelhandelbestandes in Bad Kissingen 
durch Begehung des Stadtgebietes 

• Analyse der Nachfrageseite mittels Haushaltsbefragung (260 Interviews) und 
sekundärstatistischer Daten 

• städtebauliche Kurzchecks der relevanten Einzelhandelsstandorte (qualitative 
Analyse) 

• Kundenherkunftserhebung zur Ermittlung der Einzugsbereiche 
• Befragung von Kurgästen und Touristen zum Einkaufsverhalten bzw. zur Zu-

friedenheit mit dem Einzelhandelsangebot in Bad Kissingen (300 Interviews) 
 
Dabei wurde festgestellt, dass acht großflächige Betriebe mit einer Verkaufsfläche 
von insgesamt ca. 26.300 m² existieren, die rund 44 % der gesamtstädtischen Ver-
kaufsfläche, mit den Angebotsschwerpunkten in den Warengruppen Baumarktsorti-
mente und Nahrungs- und Genussmittel abdecken. 
 
Weiterhin wurden insgesamt 36 Leerstände festgestellt, 17 Leerstände mit ca. 1.200 
m² Verkaufsfläche liegen in der Innenstadt. Von den innerstädtischen Leerstände sind 
einige auf Grund der Ausrichtung des Betriebes auf Kurgäste saisonal bedingt. Die 
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Leerstandsquote bezogen auf die innerstädtische Verkaufsfläche beträgt ca. 9 %. 19 
Leerstände mit ca. 3.900 m² Verkaufsfläche liegen in sonstigen integrierten Streula-
gen. Die Leerstandsquote bezogen auf Gesamtverkaufsfläche liegt hier bei ca. 6 %. 
 
In Bad Kissingen überwiegen kleinteilige Geschäftsstrukturen. Die durchschnittliche 
Verkaufsfläche pro Betrieb liegt mit 182 m² deutlich unter dem Bundesdurchschnitt 
von 230 m² je Betrieb. Die überwiegend kleinteilige Struktur hat ihre Ursache in der 
Bausubstanz der innerstädtischen Verkaufsflächen. 
 
Die einwohnerspezifische Verkaufsflächenausstattung liegt mit 2,8 m² deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt von 1,4 m² / Einwohner. Im Vergleich zu Städten ähnlicher 
Größenordnung bzw. Versorgungsfunktion bewegt sich Bad Kissingen in einem über-
durchschnittlichen Rahmen. Insgesamt bescheinigt das Gutachten der Stadt Bad Kis-
singen eine gute Verkaufsflächenausstattung. Es sind keine relevanten Angebotsdefi-
zite erkennbar. 
 
Zusammenfassend wird in dem Einzelhandelsgutachten festgestellt, dass in dem 
Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt insgesamt sehr kleinteiliger Einzelhandels-
besatz vorhanden ist. Es gibt kaum größere Verkaufsflächeneinheiten, ein größerer 
Magnetbetrieb und Frequenzerzeuger fehlt. Insgesamt wird dem Standort eine gute 
verkehrliche Erreichbarkeit mit MIV und ÖPNV bescheinigt. Der zentraler Busbahnhof 
(Münchner Straße, Berliner Platz) liegt in direkter räumlicher Nähe zur Kernstadt und 
der innerstädtische Parkraum ist insbesondere durch den Salinenparkplatz ausrei-
chend. Die große Fußgängerzone im Zentrum zwischen Rathausplatz und Ludwig-
straße, Theresienstraße und Von-Hessing-Straße weist heterogene Bebauungsstruk-
turen verschiedenster Baustile sowie stark differierende Höhenentwicklung auf. Es 
entsteht ein attraktives Stadtgefüge durch abwechslungsreiche und spannende 
Raumfolgen. Insgesamt wird dem Einzelhandelsangebot in der Innenstadt nur ein 
durchschnittliches Niveau mit wenigen „Highlights“ bescheinigt. Eine Ursache hierfür 
kann in der verdichteten und kleinteiligen Bebauungsstruktur, die kaum Raum für 
großflächige Angebote bietet gesehen werden. Das hohe städtebauliche Potenzial 
könnte besser ausgeschöpft werden. Insgesamt herrscht eine freundliche Einkaufs-
atmosphäre in historischem Ambiente. 
 
Im Rahmen des Einzelhandelsgutachtens hat sich die Stadt Bad Kissingen zur Stär-
kung und Sicherung folgende übergeordnete Entwicklungsziele gesetzt: 

• Sicherung und Ausbau der Funktion Bad Kissingens als Mittelzentrum durch 
funktionierenden Einzelhandel 

• Stärkung der Bad Kissinger Innenstadt durch  
o Klare Grenzen (zentraler Versorgungsbereich),  
o Festlegung der nur im Zentrum zulässigen Sortimente,  
o Ansiedelung eines Magnetbetriebes im Zentrum 

• Gezielte Entwicklung großflächigen Einzelhandels und kleiner und inhaberge-
führter Geschäfte 

• Stärkung des Standortes Bad Kissingen im regionalen Umfeld 
• Wohnortnahe Grundversorgung der Menschen 

 
Zur Sicherung und gezielten Weiterentwicklung des Einzelhandels in Bad Kissingen 
hat der Stadtrat der Stadt Bad Kissingen in seiner Sitzung am 17.12.2008 die Ab-
grenzung eines zentralen Versorgungsbereiches mit drei möglichen Entwicklungsbe-
reichen, eine Sortimentsliste für zentrenrelevante Sortimente, sowie Grundsätzen der 
räumlichen Entwicklung beschlossen. 
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Die Innenstadt  soll als vorrangiger Standort zur Ansiedlung zentrenrelevanter Sorti-
mente gestärkt werden. Nahversorgungszentren sollen auf die reine Nahversorgungs-
funktion begrenzt werden. An dezentralen Standorten soll die Ansielung zentrenrele-
vanter Sortimente weitgehend ausgeschlossen werden. Aufgrund der fehlenden Flä-
chenverfügbarkeit in zentraler Lage wurden nach einer Untersuchung diverser Poten-
tialflächen im Bereich des Berliner Platzes, des Salinenparkplatzes und des Parkhaus 
Theater Ergänzungsbereiche zum zentralen Versorgungsbereich definiert. 
 
Die zentrale Zielsetzung, die Attraktivität und Einzelhandelsfunktion der Bad Kissinger 
Innenstadt zu schützen und zu stärken, berücksichtigt den Grundsatz, wonach Bau-
leitpläne u. a. die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständischen Struktur im In-
teresse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung im Blick haben sollen (§ 
1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB). 
 
Dementsprechend geht es beispielsweise auch bei den Regelungen des § 11 Abs. 3 
BauNVO darum, den Einzelhandel an den Standorten zu sichern, die in das städte-
bauliche Ordnungssystem funktionsgerecht eingebunden sind. Der Schutz der mittel-
ständischen Wirtschaft dient dabei nicht als Mittel dafür, bestimmte Wettbewerbsver-
hältnisse zu stabilisieren. Vielmehr soll sichergestellt werden, dass durch die Ansied-
lung von Einzelhandelsbetrieben an peripheren Standorten nicht die wirtschaftliche 
Existenz derjenigen Betriebe bedroht oder gar vernichtet wird, die die verbraucherna-
he Versorgung gewährleisten. 
 
Mit der verbrauchernahen Versorgung sind dabei Fragen der flächenmäßigen Zuord-
nung von Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangeboten zu Wohnstandorten, 
der Sicherung der Vielfalt von Warenangebot und Dienstleistungen an bestimmten 
Standorten, sowie der räumlich ausgewogenen Verteilung des Waren- und Dienstleis-
tungsangebots angesprochen. Es geht um die Erhaltung der funktionalen Qualität der 
Innenstadt und damit um die aus städtebaulichen Gründen für notwendig erachtete 
Steuerung der Ansiedlung bestimmter Betriebe. 
 
In zentralen Innenstadtlagen sind Einzelhandelsnutzungen erwünscht, die Kundenfre-
quenz erzeugen, Koppelungskäufe anregen, integrierbar sind (Flächenanspruch, 
Stadtbildwirkung), hohe Einzelhandelszentralität erzeugen und "handlich" sind (d.h. 
für Taschenkäufer geeignet, keine schweren bzw. sperrigen Waren, die besonderen 
Anforderungen hinsichtlich des An- und Abtransports unterliegen). Letztlich geht es 
dabei um den Schutz und die Sicherung der Versorgung an integrierten, namentlich 
auch für die nicht motorisierte Bevölkerung, möglichst gut erreichbaren Standorten. 
 
Deshalb werden für den Bebauungsplan Garitz Süd solche Branchengruppen ausge-
schlossen bzw. Beschränkungen solcher Sortimente vorgenommen, die einerseits - 
sind oder wären sie im Zentrum vorhanden - einer Stärkung des Zentrums bzw. der 
Innenstadt dienen und andererseits - würden sie außerhalb zugelassen - dazu führen 
könnten, dass sich Unterzentren an Standorten bilden, die funktional nicht im Zu-
sammenhang mit der Innenstadt zu sehen sind. Dabei geht es nicht nur um die bloße 
Erhaltung der Einzelhandelsfunktion, sondern auch um deren Stärkung, um die At-
traktivität der Innenstadt weiter zu erhöhen und dem latent vorhandenen Risiko vor-
zubeugen, dass die Innenstadt verödet. Was die Altstadt prägt - Attraktivität, Lebens-
qualität, historische Bausubstanz, gesellschaftliches Leben - darf nicht geschwächt 
oder gar zerstört werden. Plastisch wird dies z. B. an dem allgemein verbreiteten 
Schlagwort "Erlebniseinkauf", das gerade die den sozialen Bedürfnissen der Bevölke-
rung Rechnung tragende Möglichkeit erfasst, in einem städtebaulich attraktiven, auch 
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Möglichkeiten zum Verweilen und Kommunizieren bietenden Umfeld zugleich die Ver-
sorgungsbedürfnisse befriedigen zu können. 
 
Die Stadt Bad Kissingen und der Freistaat Bayern haben in den vergangenen Jahren 
erhebliche finanzielle Mittel für die Sanierung der Altstadt eingesetzt. Dennoch sind 
dort immer noch städtebauliche und strukturelle Defizite vorhanden, die es auszuglei-
chen und zu beseitigen gilt. Um sicherzustellen, dass die Investitionen in die Attraktivi-
tät der Kernstadt zur Verfolgung städtebaulich legitimer Ziele nicht sinnlos gewesen 
wären, sieht die Stadt Bad Kissingen die Notwendig die Innenstadt gefährdende Nut-
zungen außerhalb der Innenstadt zu verhindern. 
 
Dabei stellt die vorliegende Bauleitplanung nicht in erster Linie auf den Anteil des in-
nerstädtischen Handels an der Gesamtverkaufsfläche des Handels, sondern auf den 
Bestand an Einzelhandelsbetrieben ab. In der Innenstadt sind ca. 59 % der Betriebe 
ansässig, wenn auch nur mit einem Verkaufsflächenanteil von etwa 22 %. Diese ge-
ringen Verkaufsflächenanteile sind auf die städtebauliche Struktur der Altstadt mit ih-
rer kleinteiligen Geschäftsstruktur zurückzuführen. Diese Tatsache begründet gleich-
zeitig aber auch das besondere Schutzbedürfnis. Wenn dieses gefährdet würde brä-
che ein wesentliches Strukturmerkmal der Innenstadt weg: sie verlöre einen wesentli-
chen Funktionspfeiler. Erst die Handelsnutzung ermöglicht den Grundstückseigentü-
mern in der Innenstadt auskömmliche Mieten und versetzt sie in die Lage. die wertvol-
le Bausubstanz zu sichern und weitere Nutzungen, insbesondere des Wohnens, zu 
erhalten. 
 
Soweit Branchen oder Produktgruppen ausgeschlossen werden, die derzeit in der In-
nenstadt kaum oder gar nicht vertreten sind, kommt damit die Zielsetzung zum Aus-
druck, dass diese geeignet wären, die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen. Ihr 
Ausschluss hat immerhin zur Folge, dass eventuelle Neuansiedlungen in der Innen-
stadt zumindest wahrscheinlicher werden, weil sie eben nur dort zulässig sein sollen. 
Es kann deshalb nicht davon ausgegangen werden, dass in der Innenstadt nicht 
(mehr) vorhandene Sortimente automatisch nicht zentrenrelevant sind. Bauleitplanung 
erschöpft sich nicht darin, bereits eingeleitete Entwicklungen zu steuern, sondern ist 
auch ein Mittel, um städtebauliche Ziele für die Zukunft zu formulieren. Die Stadt ist 
bei ihrer städtebaulichen Planung daher nicht darauf beschränkt, nur Nutzungen zu 
unterbinden, die in der Innenstadt bereits in nennenswertem Umfang ausgeübt und 
durch die Zulassung in anderen Plangebieten gefährdet würden. Denn es geht nicht 
nur um den Schutz des vorhandenen Bestands des Innenstadthandels, sondern auch 
um die Sicherung der Entwicklungspotentiale. 
 
Für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben wurde ein Handwerkerprivi-
leg eingeführt. Dies dient in erster Linie der Stärkung des Mittelstandes. Auch in GE- 
und GI-Gebieten sind Verkaufsstätten zentrenrelevanter Sortimente zulässig, wenn 
die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet und in betrieblichem Zu-
sammenhang errichtet ist, die Verkaufsfläche und der Umsatz dem Hauptbetrieb 
deutlich untergeordnet sind und die Grenze der Großflächigkeit nicht überschritten 
wird. 

 
 
5. Bodenordnung, Erschließung und Erschließungskosten 
 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht geändert.  
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Hinsichtlich der Kosten wird auf die vorangegangenen Begründungen zum Bebau-
ungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, und dessen Änderungen verwie-
sen.  
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der Erschließungskosten neut-
ral. 

 
 
 
6. Grünordnung und Eingriffsregelung 
 

Der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan wurde nach dem 1. Änderungsverfahren 
nicht weiter mitgeführt, da die wesentlichen Änderungen keine Auswirkungen auf die 
Grünordnung hatten. Auch in diesem 5. Änderungsverfahren soll der Grünordnungs-
plan nicht angepasst werden.  
 
Durch die angepassten Sortimente und die Zulässigkeit des Elektrofachmarktes ist 
keine Anpassung der Eingriffsregelung notwendig, da die möglichen versiegelten Flä-
chen nicht verändert werden. 
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7. Umweltbericht 
 

Für die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, 
Gemarkung Garitz, ist nach § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen.  

 
 
7.1. Einleitung 
 
7.1.1. Kurzbeschreibung des Vorhabens 

 
Die Stadt Bad Kissingen hat ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept erstellt, das in die 
Bauleitplanung umgesetzt werden muss.  
Es liegt ein Antrag vor, den bestehenden Elektrofachmarkt auf dem Grundstück Fl.Nr. 
1680 / 17 von bisher 800 m² Verkaufsfläche auf 1.220 m² Verkaufsfläche zu erwei-
tern.  
Weiterhin wird für die Grundstücke, die nicht im Sondergebiet liegen, die Ansiedlung 
von zentrenrelevantem Einzelhandel ausgeschlossen. 
Unter Punkt 4 Städtebauliche Zielsetzungen werden die einzelnen Änderungen und 
Ziele genauer erläutert. 

 
 
7.1.2. Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 
 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes und der verschiedenen Ände-
rungsverfahren wurden die Auswirkungen auf die Umwelt ausführlich untersucht und 
abgewogen, sodass sich die Umweltprüfung im Rahmen der 5. Änderung auf die Än-
derungspunkte an sich beschränkt. Auf die Umweltuntersuchungen, die Teil der Be-
gründungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes und der bisher rechtskräftigen Än-
derungsverfahren sind, wird hier ausdrücklich hingewiesen. 
Da es sich bei den Änderungen im Rahmen des 5. Änderungsverfahren lediglich um 
Änderungen der zulässigen Nutzungen und Sortimente handelt, aber weder die zu-
lässige Geschossflächenzahl noch die zulässige Grundflächenzahl und Baumassen-
zahl verändert wird, wird derzeit davon ausgegangen, dass durch die 5. Änderung 
keine Veränderungen der Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Dies wird 
im Einzelnen aus der Prüfung der Umweltauswirkungen unter Punkt 7.2. deutlich. Aus 
diesem Grunde wurde auf einen Scopingtermin verzichtet. 

 
 
7.2. Prüfung der Umweltauswirkungen  
 
7.2.1. Beschreibung der Umwelt zum Zeitpunkt der Planaufstellung und der zu erwar-

tenden Umweltauswirkungen 
 

Schutzgut Mensch: 
Die Erweiterung des Elektrofachmarktes und die Beschränkung der Sortimente auf 
den Grundstücken außerhalb der Sondergebietsflächen ist mit seinen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch zu untersuchen. Insbesondere ist eine mögliche Auswei-
tung des Verkehrsaufkommens zu prüfen. Relevant für das Schutzgut Mensch ist au-
ßerdem die Verträglichkeit der vorgesehenen Änderungen mit der Innenstadt. 
Die Verkehrsbelastung, die aufgrund der rechtskräftigen Bauleitplanung zu erwarten 
ist, ändert sich mit den veränderten Sortimenten hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze 
und den Verkehrsannahmen nicht, da keine Veränderung der maximal zulässige Ge-
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schoss- und Grundflächenzahl erfolgt. Durch die Änderung ist nicht mit einer zusätzli-
chen Verkehrsbelastung zu rechnen ist. 
Unter Ziffer 4 Städtebauliche Zielsetzungen dieser Begründung wurden die landes-
planerische Verträglichkeit und die Innenstadtverträglichkeit überprüft. 
In Bezug auf die Wohnfunktion der angrenzenden Wohngebiete wird keine Änderung 
erwartet. 

 
Schutzgut Pflanze: 

Im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens werden weder die zulässige Geschossflä-
chenzahl noch die zulässige Grundflächenzahl oder Baumassenzahl verändert. Auch 
an den Baugrenzen wird festgehalten. Mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Pflanze wird nicht gerechnet. 
 

Schutzgut Tier: 
Im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens werden weder die zulässige Geschossflä-
chenzahl noch die zulässige Grundflächenzahl oder Baumassenzahl verändert. Auch 
an den Baugrenzen wird festgehalten. Zusätzliche Erschließungsstraßen sind nicht 
geplant. Eine Zunahme des Verkehrsaufkommens oder eine zeitliche Verschiebung 
des Verkehrs wird nicht erwartet. Mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Tier wird nicht gerechnet. 

 
Schutzgut Boden: 

Im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens werden weder die zulässige Geschossflä-
chenzahl noch die zulässige Grundflächenzahl oder Baumassenzahl verändert. Auch 
an den Baugrenzen wird festgehalten. Die möglichen versiegelten Flächen werden 
nicht verändert. Mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden wird 
nicht gerechnet. 

 
Schutzgut Wasser: 

Im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens werden weder die zulässige Geschossflä-
chenzahl noch die zulässige Grundflächenzahl oder Baumassenzahl verändert. Auch 
an den Baugrenzen wird festgehalten. Die möglichen versiegelten Flächen werden 
nicht verändert. Mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser wird 
nicht gerechnet. 

 
Schutzgut Luft, Klima: 

Im Rahmen des 5. Änderungsverfahrens werden weder die zulässige Geschossflä-
chenzahl noch die zulässige Grundflächenzahl oder Baumassenzahl verändert. Auch 
an den Baugrenzen wird festgehalten. Die möglichen versiegelten Flächen werden 
nicht verändert. Damit wird keine zusätzliche kleinklimatische Erwärmung bzw. keine 
Veränderung der Luftschneisen erwartet. Mit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Luft und Klima wird nicht gerechnet. 

 
Schutzgut Landschaftsbild: 

Das Änderungsverfahren bezieht sich lediglich auf Nutzungsänderungen und nicht auf 
mögliche bauliche Änderungen. Somit sind gestalterisch keine Änderungen zu erwar-
ten, die auf das Schutzgut Landschaftsbild Einfluss nehmen könnten. 

 
Schutzgut Kulturgüter: 

Da in diesem Bereich bisher keine nennenswerten Funde bekannt sind und es sich 
nur um kleinflächige noch nicht bebaute Bereiche handelt, wird nicht davon ausge-
gangen, dass das Schutzgut Kulturgüter in nennenswerter Weise betroffen ist. 
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Schutzgut Sachgüter: 

Innerhalb des Umgriffs ist kein unter Denkmalschutz stehendes Gebäude vorhanden. 
 
 

7.2.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

 
Eine Bebauung und Nutzung des Gebietes im Rahmen der vor der Änderung mögli-
chen Festsetzungen, hat voraussichtlich ähnliche Umweltauswirkungen, wie die Be-
bauung und Nutzung im Rahmen der neuen Festsetzungen. 

 
 
7.3. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen 
 

Über das bisher im Rahmen der bisher durchgeführten Verfahren zu dem Bebau-
ungsplan hinausgehende Maß wird keine Notwendigkeit zu Vermeidungs- oder Aus-
gleichsmaßnahmen gesehen. Die Schutzgüter werden nicht schlechter gestellt. 

 
 
7.4. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

Alternative Planungsmöglichkeiten wurden im Rahmen der Erstellung des Einzelhan-
delskonzeptes intensiv diskutiert und untersucht. Insbesondere bezüglich der Zentren-
relevanz der Sortimente wurden verschiedene Zuordnungen analysiert. Die Innen-
stadtverträglichkeit der gewählten Sortimentszuordnung wurde unter Ziffer 4 Städte-
bauliche Zielsetzungen dieser Begründung genauer erläutert. 

 
 
7.5. Monitoring 
 

Da durch das Verfahren keine Veränderung der möglichen Umweltauswirkungen zu 
erwarten ist und keine Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich erforderlich 
sind, ist auch keine weitere Überwachung erforderlich. 

 
 
7.6. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 

Die Stadt Bad Kissingen hat ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept erstellt, das in die 
Bauleitplanung umgesetzt werden muss. Im Gewerbe- und Sondergebiet Garitz Süd 
soll für die Grundstücke, die nicht im Sondergebiet liegen, die Ansiedlung von zen-
trenrelevantem Einzelhandel ausgeschlossen werden. Weiter liegt ein Antrag vor, den 
bestehenden Elektrofachmarkt auf dem Grundstück Fl.Nr. 1680 / 17 zu erweitern.  
Es handelt sich bei dem Änderungsverfahren um Festsetzungen zu den zugelasse-
nen Sortimenten und um eine Vergrößerung des vorhandenen Elektrofachmarkts. Die 
zulässigen Gesamtflächen und Baumassen ändern sich nicht.  
Eine Bebauung und Nutzung des Gebietes im Rahmen der vor der Änderung mögli-
chen Festsetzungen, hat voraussichtlich ähnliche Umweltauswirkungen, wie die Be-
bauung und Nutzung im Rahmen der neuen Festsetzungen. 
Negative Umweltauswirkungen, die aus der Änderung herrühren sind nicht zu erwar-
ten. 
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8. Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 

Auf eine frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird verzichtet. 
 
 
9. Vereinfachtes Raumordnungsverfahrens 

 
Die Regierung von Unterfranken – Höhere Landesplanungsbehörde – hat das Raum-
ordnungsverfahren für die Erweiterung des Elektrofachmarktes im „Sonder- und Ge-
werbegebiet Garitz Süd“ abgeschlossen und kommt mit Schreiben vom 19.06.2009 zu 
folgendem Ergebnis: 
 

1. Für den Elektrofachmarkt in „Garitz Süd“ ist die Gesamtverkaufsfläche auf 
maximal 1.700 m², die Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unterhaltungs-
elektronik auf maximal 500 m² zu beschränken. 
 
2. Die sich aus der Summenwirkung für die beiden Bauvorhaben – geplante 
Erweiterung des Elektrofachmarktes um 900 m² Verkaufsfläche im Umgriff des 
Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz-Süd“ und Neuansied-
lung eines Elektrofachmarktes mit 1.500 m² Verkaufsfläche im Umgriff des 
Bebauungsplans „Ehemalige Kaserne“ – ergebenden Verkaufsflächenober-
grenzen in Höhe von max. 1.700 m² für die Gesamtverkaufsfläche und 500 m² 
für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik dürfen durch die neu hinzu-
kommenden Verkaufsflächen im Falle einer Realisierung beider Bauvorhaben 
nicht überschritten werden. 
 
3. Die raumgeordneten Verkaufsflächen und Warensortimente sind in den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes in geeigneter Weise baurechtlich zu si-
chern. 

 
Auf Grund der einschlägigen Erfordernisse der Raumordnung, der Ergebnisse des 
Anhörverfahrens und der raumordnerischen Bewertung der Einzelaspekte lässt sich 
für die geplante Erweiterung des Elektrofachmarktes in „Garitz Süd“ zusammenfas-
send folgendes festzustellen: 
 
Die Stadt Bad Kissingen erfüllt als Mittelzentrum die zentralörtliche Regelvorausset-
zung für die Ausweisung von Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte. 
Der Mikrostandort „Garitz Süd“ weist eine bereits bestehende und über die Nahver-
sorgungsfunktion hinausgehende Einzelhandelsausstattung auf. Er ist als integriert im 
Sinne des Zieles B II 1.2.1.2 LEP anzusehen. 
 
Für das Mittelzentrum Bad Kissingen insgesamt lässt die geplante Fachmarkt-
Erweiterung eine weitere Steigerung der Einkaufsattraktivität erwarten. Im Hinblick auf 
den Makrostandort Bad Kissingen befindet sich das Vorhaben in Übereinstimmung 
mit den Erfordernissen der Raumordnung. 
 
Hinsichtlich der Bad Kissinger Innenstadt und des zentralen Versorgungsbereiches ist 
bei Realisierung des geplanten Vorhabens mit örtlich spürbaren negativen Auswir-
kungen zu rechnen. Insbesondere wird mit dieser Erweiterung an einem Konkurrenz-
standort zur Innenstadt auch die Möglichkeit der Ansiedlung eines Magnetbetriebes in 
der Innenstadt oder auf den Ergänzungsflächen des zentralen Versorgungsbereiches 
deutlich verringert. Letztendlich liegt es aber bei der diesbezüglichen gegebenen 
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Sachlage in der Entscheidungsbefugnis der Stadt Bad Kissingen, die von dem Vorha-
ben zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Innenstadt entsprechend zu berück-
sichtigen. 
 
Für die Funktionsfähigkeit anderer zentraler Orte und die verbrauchernahe Versor-
gung der Bevölkerung im Einzugsbereich sind von dem geplanten Vorhaben bei der 
sich nach Realisierung der Erweiterung ergebenden Größe und Struktur des Elektro-
fachmarktes erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Mit der Überschreitung der 
nach dem LEP maximal zulässigen sortimentsspezifischen Kaufkraftabschöpfungs-
quoten bei dem sich ergebenden Elektrofachmarkt insgesamt und beim Einzelsorti-
ment Unterhaltungselektronik befindet sich das Vorhaben im Zielwiderspruch zu B II 
1.2.1.2 LEP. Zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raum-
ordnung ist für die geplante Erweiterung in „Garitz-Süd“ – für sich gesehen – eine Re-
duzierung der Verkaufsflächen, wie in der Maßgabe 1. angeführt, unumgänglich. 
 
Da mit der Erweiterung des Elektrofachmarktes in „Garitz Süd“ gleichzeitig die Neu-
ansiedlung eines weiteren Elektrofachmarktes in Bad Kissingen („Ehemalige Kaser-
ne“) beantragt wurde und landesplanerisch beurteilt wird, sind die sich aus der Prü-
fung der Summenwirkung ergebenden Verkaufsflächenobergrenzen bei der Realisie-
rung der neuen Verkaufsflächen der beiden Vorhaben zur Wahrung der Erfordernisse 
der Raumordnung zu beachten. Sie sollen vor allem für die vorhandenen sortiments-
gleichen Einzelhandelseinrichtungen die Möglichkeit der Anpassung an die neuen 
Marktgegebenheiten gewährleisten und eine Schockwirkung verhindern, wie sie bei 
einem zeitnahen Markteintritt von zu umfangreichen Verkaufsflächen zu befürchten 
ist. Mit der Maßgabe 2. wird dieses Erfordernis der Raumordnung sichergestellt. 
 
Hinsichtlich weiterer Belange, z. B. der raumordnerischen Umweltverträglichkeit, ha-
ben sich in der Anhörung keine Gesichtspunkte ergeben, die der Realisierung des 
geplanten Vorhabens aus landesplanerischer  Sicht grundsätzlich entgegenstehen. 
 
Abschließend ist somit festzustellen, dass das geplante Vorhaben bei Beachtung der 
Maßgaben den Erfordernissen der Raumordnung entspricht. 
 
Beantragt waren für die Erweiterung des Elektrofachmarktes im „Sonder- und Gewer-
begebiet Garitz Süd“ 900 m² Erweiterungsfläche bei einem Bestand von 900 m² und 
für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik eine Gesamtfläche von 690 m², von 
denen 450 m² bereits im Bestand vorhanden sind. Gleichzeitig war ein Elektrofach-
markt im Bebauungsplangebiet „Ehemalige Kaserne“, Gemarkung Bad Kissingen, mit 
1.500 m² Gesamtverkaufsfläche und 530 m² Fläche für das Einzelsortiment Unterhal-
tungselektronik beantragt. Die Flächen sind für den Markt in der ehemaligen Kaserne 
in der Einzelbeurteilung nicht eingehalten. In der Summenwirkung halten die bean-
tragten Flächen die Flächenobergrenzen gemäß landesplanerischer Beurteilung nicht 
ein. 
 
Auf Grund der vorliegenden konkreten Anträge können die Flächen für den Elektro-
fachmarkt in Garitz Süd auf 1.220 m² Gesamtverkaufsfläche (320 m² Erweiterung) 
und für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik auf gesamt 500 m² (Erweiterung 
50 m²) und für den neuen Elektrofachmarkt in der ehemaligen Kaserne auf 1.370 m² 
Gesamtfläche und auf 450 m² für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik redu-
ziert werden.  

 
Damit werden die Vorgaben der Landesplanung sowohl für das Einzelvorhaben als 
auch für die beiden Märkte in der Summenwirkung der neuen Flächen eingehalten 
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In seiner Sitzung am 28.07.2009 beschließt der Bauausschuss die Vorgabe aus der 
landesplanerischen Überprüfung in den Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet 
Garitz Süd“, Gemarkung Garitz, zu übernehmen. 

 
 
10. Behördenbeteiligung 

 
In der Zeit vom 19.01.2009 bis 19.02.2009 hat die 5. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
ausgelegen. 
 
Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die Behördenbeteiligung durchgeführt. In 
der Sitzung am 28.07.2009 behandelt der Bauausschuss folgende Stellungnahmen: 
 
 
1. Stellungnahme der Feuerwehr vom 27.01.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Feuerwehr nimmt keine Stellung zu den Änderungen des Bebauungsplanes, weist 
aber auf diverse Belange des aktiven Brandschutzes hin. 
 
Abwägung: 
 
Da keine Stellungnahme zu den Änderungspunkten vorliegt, ist keine Behandlung 
oder Beschlussfassung erforderlich. 
 
 
2. Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands Main-Rhön vom 10.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Der Regionale Planungsverband Main-Rhön weist daraufhin, dass die Ziele des ver-
bindlichen Regionalplans der Region Main-Rhön, insbesondere die Ziele A III 2.4.1 
Abs. 1, Ziel B IV 2.4.2 Satz 1, 3 und 4, sowie das Ziel B IV 2.4.5 zu beachten sind. 
Das Vorhaben wird als raumverträglich beurteilt.  
Die Elektroartikel werden von Seiten des Regionalen Planungsverbandes als innen-
stadtrelevante Sortimente eingestuft. Damit richtet sich die Beurteilung am Verflech-
tungsbereich des innerstädtischen Einzelhandels. Soweit die von der Landesplanung 
vorgegebene Größe nicht überschritten wird, wird dem Vorhaben zugestimmt. 
 
Abwägung: 
 
Die Verträglichkeit der Bebauungsplanänderung mit den Zielen der Raumordnung 
wird unter Punkt 4.2 der Begründung Planungsziele und Begründung der Änderungs-
punkte näher erläutert. Die Ziele des Regionalplans wurden bei der Änderung des 
Bebauungsplanes beachtet. Die Raumverträglichkeit wurde vom Regionalen Pla-
nungsverband Main-Rhön bestätigt. 
Im Gegensatz zur sog. „Ulmer Liste“ (Anhang zu B II 1.2.1.5 LEP) hat die Stadt Bad 
Kissingen unter anderem die Sortimentsbereiche Elektrokleingeräte, sowie Unterhal-
tungselektronik und Zubehör als nicht innenstadtrelevant eingestuft. Grund dafür ist, 
dass bei einer Größenordnung wie der Stadt Bad Kissingen eine Trennung dieser 
Sortimente von den Elektrogroßgeräten nicht sinnvoll erscheint. Für einen wirtschaftli-
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chen Betrieb ist das volle Sortiment erforderlich. Bereits heute liegt der Angebots-
schwerpunkt dieser Sortimente außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs der In-
nenstadt. Um für Bad Kissingen eine mögliche Ansiedlung mit einem Fachmarkt in 
entsprechender zukunftsträchtiger Größenordnung zu realisieren, sind in der Innen-
stadt keine geeigneten Grundstücke vorhanden. Auf der anderen Seite ist es für die 
Größenordnung Bad Kissingens notwendig, ein entsprechendes Angebot zu schaffen. 
Deshalb hat der Stadtrat beschlossen den Sortimentsbereich Elektroartikel nicht den 
zentrenrelevanten Sortimenten zuzuordnen. 
Unabhängig davon ist in der landesplanerischen Betrachtung zum Teil von innen-
stadtrelevanten Sortimenten (Unterhaltungselektronik, Elektrokleingeräte) auszuge-
hen. Insofern ist  hinsichtlich der Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigung der zent-
ralen Orte sowie der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbe-
reich des geplanten Vorhabens der Verflechtungsbereich des innerstädtischen Ein-
zelhandels zugrunde zu legen. 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich, wenn die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 
m² Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Un-
terhaltungselektronik eingehalten werden. 
Durch eine Reduzierung der Erweiterung auf 320 m² bei einem Bestand von 900 m² 
bei der Gesamtverkaufsfläche und der Reduzierung der Erweiterungsfläche des Ein-
zelsortimentes Unterhaltungselektronik auf 50 m² bei einem Bestand von 450 m² wird 
diese Vorgabe eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des Marktes im 
Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden die Vorgaben 
durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselektronik 450 m²) in 
der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd auf 320 m² (Un-
terhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in den beiden 
Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauaus-
schuss, dem Hinweis des Regionalen Planungsverbandes Main-Rhön stattzugeben. 
Die Verkaufsflächen werden im Bebauungsplan entsprechend den Vorgaben der 
Landesplanung angepasst. 
 
 
3. Stellungnahme der Unteren Wasserrechtsbehörde vom 12.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Untere Wasserrechtsbehörde weist daraufhin, dass das Gebiet in der Heilquel-
lenschutzzone II des quantitativen Heilquellenschutzgebietes der staatlichen Heilquel-
len von Bad Kissingen und Bad Bocklet, festgesetzt mit Verordnung vom 20. Februar 
1922, Nr. 9105 b 32, durch das Bayer. Staatsministerium des Innern liegt. 
In diesem Schutzbezirk sind Grabungen und Bohrungen bis zu 2 m unter dem Über-
lauf der jeweils in Betracht kommenden Heilquellen ohne Erlaubnis zulässig, wenn 
hierdurch kein mineralisiertes Wasser bzw. Kohlensäure zutage tritt.  
 
Abwägung: 
 
Im Bebauungsplan wurde bisher lediglich die Grenze des Heilquellenschutzgebietes 
dargestellt. Ergänzend sollte der Text als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenom-
men werden. 
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Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauaus-
schuss, den Hinweis der Unteren Wasserrechtsbehörde in den Bebauungsplan auf-
zunehmen. 
 
 
4. Stellungnahme der Handwerkskammer für Unterfranken vom 16.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Handwerkskammer für Unterfranken befürchtet durch die beantragten Änderun-
gen nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und somit eine deutliche 
Benachteiligung für den weiteren Fortbestand der Handwerksbetriebe im Elektroin-
stallationsbereich, insbesondere für kleine und inhabergeführte Betriebe und Ge-
schäfte. Ein zusätzliches Ladengeschäft ist für diese Betriebe ein wichtiger Umsatz-
bringer und dient verstärkt der Neukundengewinnung für den Installationsbereich. Die 
Existenzbedrohung dieser Betriebe hat auch nachteilige Auswirkungen auf die zur 
Verfügung gestellten Arbeits- und Ausbildungsplätze und führt zu einer strukturellen 
Verschlechterung der Versorgungsstruktur in dieser Region. 
 
Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich, wenn die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 
m² Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Un-
terhaltungselektronik eingehalten werden. 
Durch eine Reduzierung der Erweiterung auf 320 m² bei einem Bestand von 900 m² 
bei der Gesamtverkaufsfläche und der Reduzierung der Erweiterungsfläche des Ein-
zelsortimentes Unterhaltungselektronik auf 50 m² bei einem Bestand von 450 m² wird 
diese Vorgabe eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des Marktes im 
Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden die Vorgaben 
durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselektronik 450 m²) in 
der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd auf 320 m² (Un-
terhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in den beiden 
Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
Unbestritten hat jede großflächige Einzelhandelsentwicklung auf kleine und inhaber-
geführte Betriebe Einfluss, auf der anderen Seite ist es für die Größenordnung Bad 
Kissingens notwendig, ein entsprechendes Angebot zu schaffen.  
Zur Stärkung des Mittelstandes wurde in den Bebauungsplan ein Handwerkerprivileg 
eingefügt. Damit sind Verkaufsstätten  mit zentrenrelevanten Sortimenten im Bebau-
ungsplangebiet zulässig, wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zuge-
ordnet und in betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, die Verkaufsfläche und der 
Umsatz dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet sind und die Grenze der Großflä-
chigkeit nicht überschritten wird. Dies betrifft alle zentrenrelevanten Sortimente, nicht 
aber die Elektro- und Unterhaltungselektronik, da diese laut Bad Kissinger Sortiment-
liste nicht als zentrenrelevant eingestuft wird. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
dem Einwand hinsichtlich der Größenordnung der Märkte stattzugeben im Übrigen 
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aber zurückzuweisen. Die Verkaufsflächen werden im Bebauungsplan entsprechend 
den Vorgaben der Landesplanung angepasst. 
 
 
5. Stellungnahme des Landesverbands des Bayerischen Einzelhandels e. V. vom 
17.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Der LBE lehnt die gleichzeitige Ausweisung von Flächen für einen Elektromarkt auf 
dem Gelände der ehemaligen Kaserne und in Garitz Süd ab. Dies widerspreche in 
seiner Gesamtheit den Zielen der Landesplanung. Eine maßvolle Neuentwicklung von 
Einzelhandelsflächen im Sortiment der Unterhaltungselektronik und damit verbunden 
die Stärkung des Standortes Bad Kissingen wird befürwortet, da die Schaffung eines 
soliden tragfähigen Marktes aus Sicht des LBE zur Stärkung des Standortes Bad Kis-
singen beitragen kann. Der Markt in Garitz Süd genießt aus Sicht des LBE Bestand-
schutz. Die Ausschöpfung des freien Potentials im Bereich Elektronik sollte dort um-
gesetzt werden. Eine Beschränkung der kritischen Bereiche, insbesondere der Unter-
haltungselektronik ist zu überprüfen. Es wird kritisiert, dass die zeitgleiche, flächen-
mäßige Stärkung der beiden Außenzentren ehemalige Kaserne und Garitz Süd durch 
die Verbundwirkung mit den bereits bestehenden Anbietern zu einer weiteren Schwä-
chung der Innenstadt führen würde. Dies widerspricht dem neuen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept, das einen funktionierenden Einzelhandel und die Stärkung der Bad 
Kissinger Innenstadt als Oberziele formuliert. Die beiden Projekte in Garitz Süd und 
der ehemaligen Kaserne sind in ihrer Summenwirkung zu betrachten. Durch diese 
beiden vorhandenen Zusatzzentren wird die Funktionsfähigkeit der Innenstadt bereits 
jetzt geschwächt. Eine Gegenüberstellung der Abschöpfungsquoten der geplanten 
Projekte zeigt, dass sowohl im Computer-/Telekommunikationssegment, als auch im 
Bereich der Unterhaltungselektronik die zulässige Abschöpfungsquote überschritten 
wird und widerspricht damit den Vorgaben der Landesplanung. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass bei dem Verkauf von nicht innenstadtrelevanten Sortimenten 
nicht mehr als 25 % der sortimentsspezifischen Kaufkraft im Einzugsbereich abge-
schöpft werden darf. Weiterhin werden der innerstädtische Verflechtungsbereich mit 
71.805 Einwohnern und für die Angabe der Pro-Kopf-Ausgaben und der Flächenpro-
duktivität die Markt- und Strukturdaten der GMA herangezogen. Die angesetzten Pro-
Kopf-Ausgaben liegen zwischen 39 € für Bodenpflege und 118 € für Computer und 
Unterhaltungselektronik. Bei der durchschnittlichen Flächenproduktivität wird ein Wert 
von 2.750 bis 6.000 €/m² zu Grunde gelegt. 
 
Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich, wenn die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 
m² Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Un-
terhaltungselektronik eingehalten werden. 
Durch eine Reduzierung der Erweiterung auf 320 m² bei einem Bestand von 900 m² 
bei der Gesamtverkaufsfläche und der Reduzierung der Erweiterungsfläche des Ein-
zelsortimentes Unterhaltungselektronik auf 50 m² bei einem Bestand von 450 m² wird 
diese Vorgabe eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des Marktes im 
Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden die Vorgaben 
durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselektronik 450 m²) in 
der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd auf 320 m² (Un-
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terhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in den beiden 
Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Landesplanung, denen durch die vorge-
nannten Flächenänderungen nachgekommen wird, sind die beiden Märkte in der 
ehemaligen Kaserne und in Garitz Süd auch in der Summe zulässig.  
 
Um für Bad Kissingen eine mögliche Ansiedlung mit einem Fachmarkt in entspre-
chender zukunftsträchtiger Größenordnung zu realisieren, sind in der Innenstadt kei-
ne geeigneten Grundstücke vorhanden. Auf der anderen Seite ist es für die Größen-
ordnung Bad Kissingens notwendig, ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Des-
halb hat der Stadtrat beschlossen den Sortimentsbereich Elektroartikel nicht den zen-
trenrelevanten Sortimenten zuzuordnen. 
Unabhängig davon ist in der landesplanerischen Betrachtung zum Teil von Innen-
stadtrelevanten Sortimenten (Unterhaltungselektronik, Elektrokleingeräte) auszuge-
hen. Insofern ist  hinsichtlich der Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigung der zent-
ralen Orte sowie der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbe-
reich des geplanten Vorhabens der Verflechtungsbereich des innerstädtischen Ein-
zelhandels zugrunde zu legen. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwänden hinsichtlich der Größenordnung der Märkte und des Einzugsberei-
ches stattzugeben, im Übrigen aber zurückzuweisen. 
 
 
6. Stellungnahme der IHK vom 17.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die IHK geht davon aus, dass die Bebauungsplanänderungen „Garitz Süd“ und 
„Ehemalige Kaserne“ in ihrer Summenwirkung zu betrachten sind. Beide Projekte sind 
auf Grund der Flächengröße als großflächige Einzelhandelsgroßprojekte einzustufen. 
Laut LEP 2006 ist weiße und braune Ware als innenstadtrelevantes Sortiment zu be-
trachten. Da im vorliegenden Verfahren die landesplanerischen Auswirkungen zu be-
urteilen sind, wird zur Berechnung der landesplanerischen Auswirkungen das LEP als 
Grundlage herangezogen, auch wenn in der Sortimentsliste der Stadt Bad Kissingen 
Elektrogeräte nicht als zentrenrelevant eingestuft werden. Damit darf die Abschöp-
fungsquote für die ersten 100.000 Einwohner höchstens 30 % der sortimentsspezifi-
schen Kaufkraft im jeweiligen Verflechtungsbereich des innerstädtischen Einzelhan-
dels abschöpfen. Gemäß LEP werden für den Einzugsbereich des innerstädtischen 
Einzelhandels 71.805 Einwohner angenommen. In der Begründung zum Bebauungs-
plan wird von gemittelten Pro-Kopf-Ausgaben für weiße Ware (214 €) und für braune 
Ware (219 €) ausgegangen. Von Seiten der IHK wird eine stärkere Differenzierung 
bezüglich der Pro-Kopf-Ausgaben und der Raumleistung gefordert. Weiterhin geht die 
IHK von erheblich niedrigeren Pro-Kopf-Ausgaben aus. Diese liegen laut IHK zwi-
schen maximal 118 € für Unterhaltungselektronik und Computer und 39 € für Boden-
pflege. Gleichzeitig nimmt die IHK Raumleistungen zwischen 2.000 und 5.300 €/m² 
an. In der Begründung zum Bebauungsplan wird von einer Raumleistung von 4.500 
bis 6.500 €/m² ausgegangen. Nach den Berechnungen der IHK wird für die Projekte 
in der ehemaligen Kaserne und in Garitz Süd die Abschöpfungsquote im Sortiment 
der Unterhaltungselektronik eklatant überschritten (76 %). Bei Elektrogroßgeräten be-
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trägt die Abschöpfungsquote knapp 30 %. Auch hier sind Beeinträchtigungen der 
überörtlichen Versorgungsfunktion zu befürchten. Laut IHK entsprechen die Vorhaben 
in ihrer Summe nicht den Zielen der Landesplanung, es kann nur ein Projekt realisiert 
werden. Die IHK befürwortet auf Grund des Bestandschutzes die Erweiterung des be-
stehenden Marktes in Garitz Süd und lehnt die Neuansiedelung in der ehemaligen 
Kaserne ab. Im Bereich Unterhaltungselektronik wird auch bei ausschließlicher Ent-
wicklung im Bereich Garitz Süd die landesplanerisch festgelegte Beeinträchtigungs-
schwelle von 30 % deutlich überschritten. Berechnungen ergeben, dass die Verkaufs-
fläche in diesem Sortiment maximal 480 m² betragen darf. Dies entspricht ungefähr 
der von den Gutachtern des Einzelhandelskonzeptes als absatzwirtschaftlicher Spiel-
raum vorgeschlagenen 380 m² Verkaufsfläche. Aus diesem Grund sollte für das Er-
weiterungsvorhaben in Garitz Süd die Verkaufsfläche für Unterhaltungselektronik auf 
480 m² (beantragt wurden 690 m²) beschränkt werden. 
Weiterhin wird durch die IHK die in der Begründung zu den Bebauungsplänen ange-
nommene unveränderte Verkehrsbelastung in Frage gestellt, da die Verkehrsbelas-
tung laut IHK von den Betriebstypen, den angebotenen Sortimenten und der Ver-
kaufsfläche und nicht von der Geschoss- und Grundflächenzahl abhängig ist. In der 
Regel werden erheblich mehr Stellplätze gebaut, als laut Stellplatzschlüssel der Stell-
platzsatzung gefordert werden. 
Darüber hinaus konterkarieren aus Sicht der IHK die Ansiedelung bzw. Erweiterung 
eines Elektronikfachmarktes außerhalb der Innenstadt die Bestrebungen zur Ansiede-
lung eines Magnetbetriebs in der Innenstadt. Aus diesem Grund sollte vorab die Mög-
lichkeit einer innerstädtischen Ansiedlung von den nach Landesplanung innenstadtre-
levanten Sortimenten unbedingt noch einmal geprüft werden. 
 
Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich. Die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 m² 
Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unter-
haltungselektronik werden eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des 
Marktes im Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden 
die Vorgaben durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselekt-
ronik 450 m²) in der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd 
auf 320 m² (Unterhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in 
den beiden Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Landesplanung, denen durch die vorge-
nannten Flächenänderungen nachgekommen wird, sind die beiden Märkte in der 
ehemaligen Kaserne und in Garitz Süd auch in der Summe zulässig.  
 
Um für Bad Kissingen eine mögliche Ansiedlung mit einem Fachmarkt in entspre-
chender zukunftsträchtiger Größenordnung zu realisieren, sind in der Innenstadt kei-
ne geeigneten Grundstücke vorhanden. Eine Untersuchung der einzelnen Standorte 
ist im Rahmen des Einzelhandelsgutachtens erfolgt. Auf der anderen Seite ist es für 
die Größenordnung Bad Kissingens notwendig, ein entsprechendes Angebot zu 
schaffen. Deshalb hat der Stadtrat beschlossen den Sortimentsbereich Elektroartikel 
nicht den zentrenrelevanten Sortimenten zuzuordnen.  
Unabhängig davon ist in der landesplanerischen Betrachtung zum Teil von Innen-
stadtrelevanten Sortimenten (Unterhaltungselektronik, Elektrokleingeräte) auszuge-
hen. Insofern ist  hinsichtlich der Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigung der zent-
ralen Orte sowie der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbe-
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reich des geplanten Vorhabens der Verflechtungsbereich des innerstädtischen Ein-
zelhandels zugrunde zu legen. 
 
Die Fläche, die in ein Sondergebiet für einen Elektrofachmarkt umgewandelt wird, ist 
in der rechtskräftigen Fassung des Bebauungsplans als Sondergebiet Einzelhandel 
ausgewiesen. Im Rahmen der Änderung wird die zulässige Gesamtverkaufsfläche für 
Einzelhandel um den Elektronikfachmarkt vergrößert. In der rechtskräftigen Bauleit-
planung hätten im Sondergebiet über die Einzelhandelsnutzung hinaus allerdings wei-
tere Mischgebietsnutzungen z. B. Büro- oder Verwaltungsräume im Rahmen der zu-
lässigen Geschoss- und Grundflächenzahl zugelassen werden können. Der Stell-
platzschlüssel für Büro- und Verwaltungsräume beträgt genauso wie für Läden 1 
Stellplatz je 40 m² Nutzfläche bzw. Verkaufsnutzfläche. Insofern ist die zulässige Ge-
schoss- und Grundflächenzahl maßgebend für die mögliche Nutzfläche, die erforderli-
che Stellplatzzahl und damit die mögliche Verkehrsbelastung, die von diesem Grund-
stück ausgeht. Solange die Geschoss- und Grundflächenzahl nicht verändert werden, 
ändert sich die Verkehrsbelastung nicht. Über das laut Stellplatzschlüssel erforderli-
che Maß wurden bisher in Garitz Süd keine Stellplätze genehmigt. Somit ist nicht von 
einer veränderten Verkehrsbelastung auszugehen. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwänden hinsichtlich der Größenordnung der Märkte und des Einzugsberei-
ches stattzugeben, im Übrigen aber zurückzuweisen. 
 
 
7. Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 18.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Regierung von Unterfranken weist darauf hin, dass erst nach Abschluss der ge-
sondert durchzuführenden landesplanerischen Überprüfung zu den betreffenden Bau-
leitplanungen abschließend Stellung genommen werden kann. Die Regierung von Un-
terfranken wird in ihrer Eigenschaft als höhere Landesplanungsbehörde ein verein-
fachtes Raumordungsverfahren durchführen. 
 
Abwägung: 
 
Das Ergebnis der landesplanerischen Überprüfung vom 19.06.2009 wird berücksich-
tigt. Der Bebauungsplan wird entsprechend angepasst. 
Zu dieser Stellungnahme ist keine Beschlussfassung erforderlich. 
 
 
8. Stellungnahme der Stadt Bad Brückenau vom 18.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Bad Brückenau wendet sich gegen die Bebauungsplanänderung, da durch 
die Ansiedlung der Elektrofachmärkte erhebliche Auswirkungen auf die in Bad Brü-
ckenau ortsansässige Geschäftswelt erwartet werden. Der in der Begründung ange-
gebene Einzugsbereich des Projekts (Landkreis Bad Kissingen und darüber hinaus 
ein Umkreis von 15 km)  und die sortimentsspezifische Kaufkraftabschöpfung (25 %) 
erscheint der Stadt Bad Brückenau nicht plausibel. Ebenso wird dem Ansatz von 
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100.000 Einwohnern im Einzugsgebiet widersprochen. Eine weitere Abwanderung der 
Kaufkraft und damit ein Zentralitätsverlust wird befürchtet. Dies widerspricht laut Aus-
sage der Stadt Bad Brückenau den Zielen des Regionalplanes Main-Rhön und des 
Landesentwicklungsplanes, die Bad Brückenau als Mittelzentrum, bzw. mögliches Mit-
telzentrum ausweisen. In der Begründung zum Bebauungsplan fehlt aus Sicht der 
Stadt Bad Brückenau die Berücksichtigung des parallelen Planvorhabens in der 
„Ehemaligen Kaserne“.  
 
Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich. Die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 m² 
Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unter-
haltungselektronik werden eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des 
Marktes im Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden 
die Vorgaben durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselekt-
ronik 450 m²) in der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd 
auf 320 m² (Unterhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in 
den beiden Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben der Landesplanung, denen durch die vorge-
nannten Flächenänderungen nachgekommen wird, sind die beiden Märkte in der 
ehemaligen Kaserne und in Garitz Süd auch in der Summe zulässig.  
 
In der landesplanerischen Betrachtung ist zum Teil von innenstadtrelevanten Sorti-
menten (Unterhaltungselektronik, Elektrokleingeräte) auszugehen. Insofern ist  hin-
sichtlich der Prüfung auf wesentliche Beeinträchtigung der zentralen Orte sowie der 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich des geplanten 
Vorhabens der Verflechtungsbereich des innerstädtischen Einzelhandels mit 71.805 
Einwohnern zugrunde zu legen. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwänden hinsichtlich der Größenordnung der Märkte und des Einzugsberei-
ches stattzugeben, im Übrigen aber zurückzuweisen. 
 
 
9. Stellungnahme des Marktes Burkardroth vom 18.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Burkardroth erhebt gegen die Bebauungsplanänderung Einspruch, da ein 
Abzug der Kaufkraft aus Burkardroth und durch die Zentralisierung der Einkaufsmög-
lichkeiten in der Stadt Bad Kissingen eine Gefährdung des ortsnahen Einzelhandels 
befürchtet wird. Damit kann langfristig die ortsnahe Grundversorgung der Bevölke-
rung, die der Markt Burkardroth als Kleinzentrum gemäß Landesentwicklungspro-
gramm erfüllen muss, nicht mehr sichergestellt werden. Das Gebot der Rücksicht-
nahme ist verletzt.  
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Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich. Die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 m² 
Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unter-
haltungselektronik werden eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des 
Marktes im Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden 
die Vorgaben durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselekt-
ronik 450 m²) in der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd 
auf 320 m² (Unterhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in 
den beiden Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwänden hinsichtlich der Größenordnung der Märkte stattzugeben, im Übrigen 
aber zurückzuweisen. 
 
 
10. Stellungnahme der Stadt Münnerstadt vom 19.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Münnerstadt wendet sich gegen die Bebauungsplanänderung, da sie be-
fürchtet, dass der Stadt Münnerstadt dadurch Kaufkraft entzogen wird. 
 
Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich. Die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 m² 
Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unter-
haltungselektronik werden eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des 
Marktes im Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden 
die Vorgaben durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselekt-
ronik 450 m²) in der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd 
auf 320 m² (Unterhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in 
den beiden Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwänden hinsichtlich der Größenordnung der Märkte stattzugeben, im Übrigen 
aber zurückzuweisen. 
 
 
11. Stellungnahme des Marktes Euerdorf vom 27.02.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Euerdorf wendet sich gegen die Bebauungsplanänderung, da ein Abzug 
der Kaufkraft aus Euerdorf und durch die Zentralisierung der Einkaufsmöglichkeiten in 
der Stadt Bad Kissingen eine Gefährdung des ortsnahen Einzelhandels befürchtet 
wird. Damit kann langfristig die ortsnahe Grundversorgung der Bevölkerung, die der 
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Markt Euerdorf als Kleinzentrum gemäß Landesentwicklungsprogramm erfüllen muss, 
nicht mehr sichergestellt werden. 
 
Abwägung: 
 
Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante Markt raum-
verträglich. Die von der Landesplanung vorgegebenen Obergrenzen von 1.700 m² 
Gesamtverkaufsfläche und von 500 m² Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unter-
haltungselektronik werden eingehalten. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des 
Marktes im Bereich der ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden 
die Vorgaben durch die Reduzierung der Flächen auf 1.370 m² (Unterhaltungselekt-
ronik 450 m²) in der ehemaligen Kaserne und der Erweiterungsfläche für Garitz Süd 
auf 320 m² (Unterhaltungselektronik 50 m²) eingehalten. Die Festsetzungen werden in 
den beiden Bebauungsplänen entsprechend geändert. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwänden hinsichtlich der Größenordnung der Märkte stattzugeben, im Übrigen 
aber zurückzuweisen. 
 
 

11. Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
In der Zeit vom 19.01.2009 bis 19.02.2009 hat die 5. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
ausgelegen. 
 
Hierbei ist ein Einwand der Bauherrengemeinschaft Garitz Süd mit Schreiben vom 
19.02.2009 eingegangen. 
 
Sachverhalt: 
 
Die Bauherrengemeinschaft spricht sich gegen sie Einordnung des Sortiments Le-
bensmittel in die zentrenrelevanten Sortimente aus. Lebensmittel sind lediglich nah-
versorgungsrelevant, da ausschließlich über die Innenstadt die Versorgung mit Le-
bensmitteln niemals vollständig abgedeckt werden könnte. 
Weiterhin behindert der vorgesehene Bebauungsplan aus Sicht des Einwenders die 
sinnvolle Entwicklung der Warenpräsentation auf Flächen die zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme 2001 ausreichend waren, die aber heute nicht mehr zeitgemäß sind. Dies 
bedeutet nicht, dass die Sortimente erweitert werden sollen, sondern vielmehr, dass 
die vorhandenen Sortimente auf größeren Flächen präsentiert werden müssen. Ins-
besondere eine behinderten- und altersgerechte Warenpräsentation benötigt größere 
Verkaufsflächen. Aus diesem Grund wird eine Erweiterung der Verkaufsfläche für den 
Lebensmittelmarkt im Sondergebiet um mindestens 900 m² gewünscht. 
Für den Lebensmitteldiscounter im Gewerbegebiet wird aus den gleichen Gründen ei-
ne Flächenerweiterung von 300 m² für notwendig erachtet. 
Die Sortimente Spielwaren, Sportartikel und Geräte, Bild- und Tonträger, sowie Tele-
kommunikation und Zubehör sollen den nicht zentrenrelevanten Sortimenten zuge-
ordnet werden. Bei den Sortimenten Spielwaren und Sportwaren gibt es Großartikel 
die nicht in der Innenstadt verkauft werden können. Auch für die übrigen vorgenann-
ten Sortimente sei eine Präsentation auf großen Verkaufsflächen erforderlich. Des-
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halb sollten diese Sortimente aus der Liste der zentrenrelevanten Sortimente heraus-
genommen werden. 
Es wird befürchtet, dass die Liste für zentrenrelevante Sortimente die Entwicklung 
sinnvoller Verkaufsflächen behindert.  
 
Abwägung: 
 
Per Definition laut vorliegendem Einzelhandelkonzept werden als nahversorgungsre-
levantes Sortiment Warengruppen bezeichnet, die dem täglichen Bedarf dienen (Le-
bensmittel, Getränke sowie ggf. auch Drogerie- und Kosmetikartikel) und demzufolge 
wohnungsnah (auch fußläufig) nachgefragt werden können. Die nahversorgungsrele-
vanten Sortimente sind (bzw. sollten auch) zentrenrelevant sein. Zentrenrelevante 
Sortimente wiederum zeichnen sich durch Besucherfrequenzerzeugung, Integrations-
fähigkeit, Einzelhandelszentralität, Kopplungsaffinität und Transportfähigkeit aus. 
Nach dem Beschluss zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept sind Lebensmittel-
märkte zulässig, wenn sie der Deckung des Grundbedarfs der umliegenden Wohnbe-
völkerung dienen. Das bedeutet, sie müssen fußläufig erreichbar sein und städtebau-
lich integriert sein. Dies ist bei allen Gewerbe- und Industriegebieten in der Regel zu 
verneinen. Außerdem ist für eine Nahversorgung immer eine Größe, die unter der 
Sondergebietsgröße liegt, ausreichend. Garitz Süd und die ehemalige Kaserne kön-
nen als integrierte Standorte betrachtet werden, da hier in fußläufiger Entfernung eine 
gewisse Wohnbevölkerung vorhanden ist. Mit dem Bestand an Lebensmittelmärkten 
ist hier die Nahversorgung jedoch gewährleistet. 
Für den Lebensmittelmarkt im Sondergebiet gilt der Ausschluss der zentrenrelevanten 
Sortimente nicht, da hier der explizit aufgeführte Einzelhandel zulässig ist. Im Übrigen 
gilt für großflächigen Einzelhandel im Bestand nach dem Einzelhandelsgutachten eine 
Erweiterung bis 10%, max. 200 m² um Entwicklungsmöglichkeiten der vorhandenen 
Märkte sicherzustellen. Ein erneutes landesplanerisches Verfahren ist bei der Erwei-
terung der Verkaufsfläche grundsätzlich immer erforderlich. Gleiches gilt für die Über-
prüfung der Innenstadtverträglichkeit. 
Die Erweiterung eines Marktes derart, dass ein Markt komfortabler bzw. seniorenge-
recht mit breiteren Gängen ohne Erweiterung der Regalfläche und des Sortiments 
umgebaut wird ist im Sondergebiet grundsätzlich denkbar. Hier wäre allerdings zu be-
gründen, dass sich die Verkaufsfläche tatsächlich nicht oder um max. 10% vergrö-
ßert. Gerade im Sondergebiet ist immer eine Einzelfallprüfung erforderlich. 
Der Lebensmitteldiscounter im Gewerbegebiet liegt derzeit gerade noch unter der 
Großflächigkeit. Eine Vergrößerung würde erfordern, dass für diese Fläche ein Son-
dergebiet ausgewiesen wird. Dies wäre prinzipiell möglich, allerdings unterliegt auch 
hier eine Vergrößerung der Überprüfung. 
Bei den Sortimente Spielwaren, Sportartikel und Geräte, sowie Telekommunikation 
und Zubehör liegt der derzeitige Angebotsschwerpunkt im zentralen Versorgungsbe-
reich der Innenstadt der Stadt Bad Kissingen. Bei dem Sortiment Bild- und Tonträger 
liegt der derzeitige Angebotsschwerpunkt außerhalb des zentralen Versorgungsbe-
reichs der Innenstadt. In der Ulmer Liste sind alle vorgenannten Sortimente als zen-
trenrelevant eingestuft. Bei der Erstellung der Sortimentsliste wurde der aktuell vor-
handene Bestand berücksichtigt, es wurden allerdings auch zentrenrelevante Sorti-
mente aufgenommen, deren derzeitiger Angebotsschwerpunkt außerhalb des zentra-
len Versorgungsbereichs liegt. Eine Sortimentsliste muss immer auf die gemeinde-
spezifische Situation abgestellt werden, die einen Bezug zu den örtlichen Verhältnis-
sen und den Entwicklungsperspektiven einer Gemeinde besitzt. Bei der Erstellung ei-
ner ortstypischen Sortimentsliste sind zudem die auf Landesebene vorgegebenen 
Zielaussagen zu berücksichtigen. Anhand von dem Bestand, den beabsichtigten Ziel-



STADT BAD KISSINGEN   STAND:  27.10.2009 
BEBAUUNGSPLAN  
„SONDER- UND GEWERBEGEBIET GARITZ SÜD“,  5. ÄNDERUNG, GEMARKUNG GARITZ  
________________________________________________________________________________ 
 
 

 - 31 - 

aussagen und den landesplanerischen Vorgaben wurde die Bad Kissinger Sorti-
mentsliste erarbeitet. 
 
In seiner Sitzung am 28.07.2009 beschließt der Bauausschuss nach Abwägung aller 
öffentlichen und privaten Belange den Einwand zurückzuweisen. 
 
 

12. Zweite Öffentlichkeitsbeteiligung 
 

Aufgrund der Ergebnisse der landesplanerischen Überprüfung (siehe auch Punkt 9 
der Begründung) soll im Sondergebiet Einzelhandel eine Verkaufsfläche von max. 
1.220 m² (Erweiterungsfläche: 320 m²) festgesetzt werden. 
 
Die Verkaufsfläche für das Einzelsortiment Unterhaltungselektronik soll auf 500 m² 
(Erweiterungsfläche: 50 m²) festgesetzt werden. 
 
Der Bauausschuss beschließt in seiner Sitzung am 28.07.2009 das Ergebnis der lan-
desplanerischen Überprüfung in den Bebauungsplan einzuarbeiten und den geänder-
ten Bebauungsplan für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Für den Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gemarkung Ga-
ritz, 5. Änderung hat in der Zeit vom 17.08.2009 bis 17.09.2009 die Zweite Öffentlich-
keitsbeteiligung stattgefunden. Dabei gingen folgende Einwände ein: 
 
 
1. Stellungnahme des Marktes Burkardroth vom 15.09.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Der Markt Burkardroth erhebt gegen die Bebauungsplanänderung weiterhin Ein-
spruch, da ein Abzug der Kaufkraft aus Burkardroth und durch die Zentralisierung der 
Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt Bad Kissingen eine Gefährdung des ortsnahen 
Einzelhandels befürchtet wird. Damit kann langfristig die ortsnahe Grundversorgung 
der Bevölkerung, die der Markt Burkardroth als Kleinzentrum gemäß Landesentwick-
lungsprogramm erfüllen muss, nicht mehr sichergestellt werden. Das Gebot der 
Rücksichtnahme ist verletzt. 
 
Abwägung: 
 
Vor der Zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die Größe des zulässigen Marktes 
reduziert. Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante 
Markt raumverträglich, wenn er in Bezug auf die Flächen an die Maßgaben der Lan-
desplanung angepasst wird. Diese Anpassung ist vor der Zweiten Öffentlichkeitsbetei-
ligung erfolgt. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des Marktes im Bereich der 
ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden die Vorgaben eingehal-
ten. Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat im 
Rahmen der Zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung keine Einwände zu der Bebauungs-
planänderung erhoben. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwand zurückzuweisen. 
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2. Stellungnahme der Stadt Münnerstadt vom 16.09.2009 
 
Sachverhalt: 
 
Die Stadt Münnerstadt lehnt die Bebauungsplanänderung weiterhin auf Grund des zu 
erwartenden Kaufkraftabzuges ab. 
 
Abwägung: 
 
Vor der Zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die Größe des zulässigen Marktes 
reduziert. Nach landesplanerischer Überprüfung vom 19.06.2009 ist der geplante 
Markt raumverträglich, wenn er in Bezug auf die Flächen an die Maßgaben der Lan-
desplanung angepasst wird. Diese Anpassung ist vor der Zweiten Öffentlichkeitsbetei-
ligung erfolgt. Auch hinsichtlich der Summenwirkung des Marktes im Bereich der 
ehemaligen Kaserne und des Marktes in Garitz Süd werden die Vorgaben eingehal-
ten. Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde hat im 
Rahmen der Zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung keine Einwände zu der Bebauungs-
planänderung erhoben. 
 
Beschluss: 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuss 
den Einwand zurückzuweisen. 
 
 
 

13. Satzungsbeschluss 
 
Der Ausschuss für Baurecht, Städtebau und Umwelt beschließt in seiner Sitzung am 
27.10.2009 die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Ga-
ritz Süd“, Gemarkung Garitz als Satzung. 

 
 
 
 
 
 
Bad Kissingen, 28.10.2009 
Ref. III-2 b 
 
 
 
Schwind 
Dipl.-Ing. (FH) 
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1. Aufstellungsbeschluss 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.10.2003 beschlossen, den Bebauungsplan „Sonder- 
und Gewerbegebiet Garitz Süd, 3. Änderung“, Gemarkung Garitz, rechtsverbindlich seit 
04.01.2003, zu ändern. 
 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Der Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 3. Änderung“, Gemarkung 
Garitz, wurde am 04.01.2003  zur Rechtskraft gebracht.  
 
Die 4. Änderung umfasst den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes.  
 
Der Flächennutzungsplan wird mit der nächsten Änderung angepasst. 
 
 
 
3. Änderungen im Bebauungsplan 
 
3.1. Änderung der Gewerbegebietsfläche in ein Sondergebiet für Einzelhandel 
 
Im Rahmen der Änderung soll die Gewerbegebietsfläche südlich des Riedgrabens und 
westlich der Heiligenfelder Allee in ein Sondergebiet für Einzelhandel umgewandelt werden. 
In diesem Bereich wird ein Elektrofachmarkt mit 900 m² zugelassen.  
 
3.2. Zulassung von 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen im Sondergebiet 

Einzelhandel 
 
Zusätzlich sollen 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen im Sondergebiet 
Einzelhandel zugelassen werden. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes, mit Ausnahme der Nutzung, bleiben bestehen. 
 
 
 
4. Planungsziele 
 
4.1. Änderung der Gewerbegebietsfläche in ein Sondergebiet für Einzelhandel 
 
Die verbleibende Restfläche des Gewerbegebietes kann nicht mehr sinnvoll für die 
Ansiedelung eines Gewerbebetriebes genutzt werden. Insofern sollen, auch zur Abrundung 
der Angebotspalette an dieser Stelle, ein Einzelhandelsbetrieb und sonstige Nutzungen 
angesiedelt werden. 
 
4.2. Zulassung von 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen im Sondergebiet 

Einzelhandel 
 
Das Angebot für Blumen- und Pflanzenverkauf soll in dem Gebiet Garitz Süd geringfügig 
erweitert werden. 
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5. Beurteilung und Begründung der Änderung 
 
5.1. Änderung der Gewerbegebietsfläche in ein Sondergebiet für Einzelhandel 
 
5.1.1. Landesplanerische Verträglichkeit 
 
Ausgangslage 
 
Die Bauherrengemeinschaft Garitz Süd hat bei der Regierung von Unterfranken die 
landesplanerische Überprüfung für die Erweiterung der bereits genehmigten 
Einzelhandelsprojekte in Form verschiedener Einzelhandelsmärkte im Gewerbegebiet Bad 
Kissingen Süd, (Einkaufszentrum Garitz Süd) um einen zweiten Bauabschnitt beantragt. Die 
Regierung von Unterfranken hat diesen Antrag mit Schreiben vom 20.08.2003 ins Verfahren 
gegeben.  
 
Nach den Antragsunterlagen ist beabsichtigt, die im Gewerbegebiet „Garitz Süd“ bestehende 
und mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 21.03.2002 landesplanerisch 
beurteilte Fachmarktagglomeration zu erweitern. Auf der Basis der seinerzeitigen 
landesplanerischen Überprüfung ist der Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz 
Süd“ in der  
3. Änderung über Satzungsbeschluss am 04.06.2002 durch Veröffentlichung am 04.01.2003  
rechtsverbindlich geworden. Im Rahmen der Baugenehmigung vom 25.07.2002 und der 
Tekturgenehmigung vom 25.08.2003 wurde die Maßnahme in konkretes Baurecht umgesetzt. 
 
Derzeit umfasst die vorhandene Fachmarktagglomeration sechs Fachmärkte mit ca. 2.850 m² 
Verkaufsfläche. Die nunmehr vorgesehene Erweiterung sieht zwei weitere Fachmärkte vor, 
die baulich unmittelbar an den vorhandenen Bestand anschließen. Im Einzelnen sind ein 
Baby- und Spielzeugfachmarkt (z. B. Fa. Rofu) mit rund 750 m² Verkaufsfläche sowie ein 
Elektrofachmarkt (z. B. Expert) mit rund 900 m² Verkaufsfläche vorgesehen. Als Alternative 
zum genannten Baby- und Spielzeugfachmarkt möchte der Projektträger auch einen Sport-
Fachmarkt mit einer Verkaufsfläche von rund 750 m² landesplanerisch überprüfen lassen. 
 
Der Projektträger hat über die GFK Prisma im April 2003 eine Auswirkungsanalyse für die 
geplante Erweiterungsmaßnahme der Fachmarktagglomeration im Gewerbegebiet Garitz Süd 
erstellen lassen. Das Gutachten geht in die landesplanerische Überprüfung ein. 
 
Nach Vorlage und Prüfung der Auswirkungsanalyse hat die Stadt Bad Kissingen in ihrer 
Abwägung der Ansiedlung eines Baby- und Spielzeugfachmarktes mit 750 m² und eines 
Elektrofachmarktes mit max. 750 m² Verkaufsfläche im Sonder- und Gewerbegebiet Garitz-
Süd zugestimmt. Mit der Auswirkungsanalyse für die geplante Erweiterungsmaßnahme der 
GFK-Prisma vom April 2003 ist dargelegt, dass durch diese beiden Märkte, die 
Funktionsfähigkeit der Innenstadt in Bad Kissingen nicht beeinträchtigt wird. Die 
abschließende Abwägung der Größenordnung erfolgt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
nach Vorliegen der landesplanerischen Überprüfung. Die alternative Ansiedlung eines 
Sportfachmarktes in der Größenordnung von 750 m² Verkaufsfläche wird abgelehnt, da durch 
diese Ansiedlung das Einzelhandelsgefüge in der Innenstadt beeinträchtigt würde und durch 
die zu befürchtende Absiedlung dort vorhandener Einzelhandelseinrichtungen die Attraktivität 
der Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen würde.  
 
 
Landesplanerische Überprüfung 
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Mit Schreiben vom 18.12.2003, eingegangen bei der Stadt Bad Kissingen am 29.12.2003, hat 
die Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, die landesplanerische 
Überprüfung für das oben angeführte Vorhaben abgeschlossen. Die landesplanerische 
Überprüfung kommt zu folgendem Ergebnis:  
 
1. Die Gesamtverkaufsfläche darf 1.650 qm nicht überschreiten. 
2. Die Verkaufsfläche ist für den Elektrofachmarkt auf max. 900 qm und für den 

Sportfachmarkt auf maximal 750 qm zu begrenzen. 
3. Der Baby- und Spielwarenfachmarkt ist nicht zulässig. 
 
In Bezug auf den Elektrofachmarkt bewegt sich der Beschluss der Stadt Bad Kissingen vom 
09.09.2003 im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung. Die Umsatzerwartung für den 
Elektrofachmarkt beläuft sich nach Angaben des Projektträgers auf 4,6 Mio. Euro, (die 
Ermittlung der Reg. v. Ufr. liegt darunter). Für diesen Markt sind die zulässigen 
Abschöpfungsquoten, bemessen am Verflechtungsbereich des innerstädtischen bzw. 
innerörtlichen Einzelhandels, deutlich unterschritten. Sowohl die Landesplanung als auch das 
GfK-Gutachten zur Innenstadtverträglichkeit kommt zum Ergebnis, dass dieser Markt auch 
mit 900 m² bedenkenlos zugelassen werden kann. 
 
Für den Babyfachmarkt hat der Projektträger eine Umsatzerwartung von 1,5 Mio. Euro 
prognostiziert. Die Regierung von Unterfranken hat diese Umsatzprognose grundsätzlich 
anerkannt, hat aber alternativ auch noch einen Spielzeugfachmarkt, wie er von der Firma 
Rofu ebenfalls betrieben wird (siehe Schweinfurt) beurteilt und kommt zum Ergebnis, dass für 
diesen Markt eine Umsatzerwartung von 1,7 Mio. Euro anzusetzen wäre. Für den 
beantragten Baby-Fachmarkt wird die landesplanerisch maximal zulässige 
Kaufkraftabschöpfungsquote um mehr als das 5fache überschritten. Sofern statt des Baby-
Fachmarktes von einem Spielwarenfachmarkt auszugehen wäre, ist auch für diesen 
Fachmarkt die Orientierung am zugrunde zulegenden Verflechtungsbereich nicht gegeben. 
Hier würde nahezu das doppelte der zulässigen Kaufkraft abgeschöpft. 
 
Die Ermittlungen der Reg. v. Ufr. hinsichtlich des Babyfachmarktes und alternativ zum 
Spielzeugfachmarkt (der allerdings nicht beantragt war) sind unter Zugrundelegung des 
Verflechtungsbereiches des innerstädtischen Einzelhandels und der vorliegenden Struktur- 
und Marktdaten, insbesondere zu den Pro-Kopf-Ausgaben und zu den Raumleistungen /m² 
Verkaufsfläche nachvollziehbar. Allerdings führt hier eine isolierte Anwendung der reinen 
Strukturdaten dazu, dass für Bad Kissingen solche Märkte nicht möglich sind. Rücksprachen 
mit der Reg. v. Ufr. haben ergeben, dass an diesem Standort keine anderen Gründe 
vorliegen, die ein Abweichen von den Regeldaten begründen würden. Gleichwohl könnte an 
anderen, insbesondere an innenstadtnahen Standorten (z.B. Magnetbetrieb in der 
Innenstadt) für diese Sortimente eine Größenordnung gefunden werden, die auch für 
Investoren und Betreiber umsetzbar wäre. 
 
Für den Sportfachmarkt ermittelt die Landesplanung eine Größenordnung, die den Antrag 
des Projektträgers umsetzen ließe. Insofern wäre die Größenordnung für Bad Kissingen 
zulässig. Allerdings bleiben, wie im Gutachten der GfK, das dem Antrag zuliegende liegt, 
festgestellt, Bedenken wegen der Verträglichkeit mit der Innenstadt. Diese Bedenken sollten, 
wie bereits in der Sitzung des Ausschusses für Baurecht, Städtebau und 
Wirtschaftsentwicklung am 09.09.2003 dokumentiert, weiter aufrecht erhalten bleiben.  
 
 
5.1.2. Innenstadtverträglichkeit 
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Der Projektträger hat über die GFK Prisma im April 2003 eine Auswirkungsanalyse für die 
geplante Erweiterungsmaßnahme der Fachmarktagglomeration im Gewerbegebiet Garitz Süd 
erstellen lassen. Diese Auswirkungsanalyse geht für den Baby- und Spielzeugfachmarkt von 
einer Größe von 750 m² (wie beantragt) und für den Elektrofachmarkt ebenfalls von 750 m² 
(beantragt 900 m²) aus. Für den Sport-Fachmarkt liegen ebenfalls Größenordnung von 
750 m² zu Grunde. Die Auswirkungsanalyse kommt aufbauend auf die vom gleichen 
Gutachter erstellte Analyse zur Entwicklung der Einzelhandelsagglomeration im Jahr 2001 zu 
folgendem Ergebnis:  
Zitat: „Auch die aktuell geplanten Ergänzungen dieses Bereiches können aus der Sicht der 
Gutachter keine wesentlichen negativen Folgen für die Innenstadt bringen, wie im Gutachten 
im einzelnen dargestellt ist. Unter raumordnerischen und städtebaulichen Gesichtspunkten 
steht einer Realisierung der beiden Projektvorhaben (Expert, Rofu-Kinderland) unter 
Berücksichtigung der landesplanerischen maximalen Verkaufsflächendimensionierung aus 
Gutachtersicht nichts im Wege. Die geplante alternative Ansiedlung eines Sport-Fachmarktes 
ist dagegen deutlich überdimensioniert und sollte alternativ nur mit etwa 1/3 der geplanten 
Fläche realisiert werden.  
Dabei sollte nicht unterschlagen werden, dass derartige Projekte einer Ansiedlung ähnlicher 
Angebote in der Innenstadt in nächster Zeit entgegen stehen. Da die Innenstadt in ihrer 
bisherigen Entwicklung sehr stark mit ihrem kleinteiligen Geschäftsbesatz auf Kurgäste und 
Touristen orientiert ist, wurden einige Marktentwicklungen versäumt, so dass für bestimmte 
Warengruppen deutliche Angebotsdefizite für die Marktgebietsbevölkerung festzustellen sind. 
Diese Versäumnisse versuchen nun einige Betreiber verstärkt im übrigen Stadtgebiet 
nachzuholen.“ 
 
Sowohl bei der Ansiedlung des Baby- und Spielzeugfachmarktes als auch bei der Ansiedlung 
des Elektrofachmarktes handelt es sich im Wesentlichen um innenstadtrelevante Sortimente. 
Für beide Sortimentbereiche gilt aber, dass hier im Schwerpunkt Artikel angeboten werden, 
die ein direktes Anfahren mit dem Pkw erforderlich machen. Dies ist in der Innenstadt, 
insbesondere in der Fußgängerzone nicht möglich. Aus diesem Grunde haben sich gerade 
diese Sortimentsbereiche in der vergangenen Zeit auch immer stärker aus der Innenstadt 
zurückgezogen und sind in einer für Bad Kissingen sinnvollen und notwendigen 
Größenordnung nicht mehr vorhanden. Um für die Zukunft die Kaufkraft auch in diesen 
Segmenten an die Stadt Bad Kissingen zu binden, ist es sinnvoll und notwendig, die 
beantragten Fachmärkte (Baby- und Spielzeugfachmarkt, Elektrofachmarkt) in einer 
Größenordnung von jeweils 750 m² zuzulassen. 
 
Die Ansiedlung des alternativ angedachten Sportfachmarktes an der Peripherie der Stadt Bad 
Kissingen sollte nicht zugelassen werden. Hier würde direkte Konkurrenz zu vorhandenen 
Betrieben in der Fußgängerzone geschaffen. Bei Ansiedlung eines solchen Fachmarktes in 
der beantragten Größenordnung von 750 m² ist zu befürchten, dass Kunden und Kaufkraft für 
dieses Sortiment aus der Innenstadt abgezogen werden und dieser Sortimentsbereich in der 
Innenstadt nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Damit würde eine 
Beeinträchtigung der Innenstadt erfolgen. Das sollte nicht zugelassen werden. 
 
Die Stadt Bad Kissingen hat auf der Basis des Ergebnisses der landesplanerischen 
Überprüfung die Innenstadtverträglichkeit erneut diskutiert. Aufgrund dieses Ergebnisses soll 
ein Baby- und Spielzeugfachmarkt nicht zugelassen werden. 
Hinsichtlich des Elektrofachmarktes wurde die Verträglichkeit für die Innenstadt noch einmal 
diskutiert. Das landesplanerische Ergebnis lässt einen Markt mit 900 m² VK zu. Tatsächlich 
wäre nach landesplanerischen Gesichtspunkten auch ein größerer Markt zulässig. Die GfK-
Prisma ist bereits in ihren Gutachten vom April 2003 zum Ergebnis gekommen, dass 900 m² 
VK im Elektrobereich für die Innenstadt verträglich sind. Die zu erwartenden 
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Umsatzverlagerungen in diesem Sortimentsbereich werden als für die Innenstadt verträglich 
angesehen. 
 
Der Sportartikelfachmarkt wäre zwar nach landesplanerischen Gesichtspunkten zulässig. Die 
zu erwartenden Umsatzverlagerungen sind aber für die Innenstadt Bad Kissingen als 
bedenklich anzusehen. Hier wäre ein Attraktivitätsverlust auf Grund von nicht 
auszuschließenden Geschäftsaufgaben in diesem Sortimentsbereich zu befürchten. Die Stadt 
Bad Kissingen lässt daher am Mikrostandort Garitz diesen Sportartikelfachmarkt nicht zu.  
 
Die Stadt Bad Kissingen kommt unter Würdigung aller Gesichtspunkte zum Ergebnis, dass 
die für das Projektvorhaben in Garitz Süd, Elektrofachmarkt mit 900 m² Verkaufsfläche, zu 
erwartenden Umsatzverlagerungen aus der Innenstadt für den Einzelhandel der Innenstadt 
verträglich sind.  
 
 
5.2. Zulassung von 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen im Sondergebiet 

Einzelhandel 
 
Die Bauherrengemeinschaft Garitz Süd beantragt über die nach dem Bebauungsplan 
zulässige Nutzung hinaus einen Blumen- und Pflanzenverkauf mit einer Ladenfläche von 208 
m², einem Vorplatz mit 61 m² und Nebenflächen von 215 m². Nach Rücksprache mit der 
Regierung von Unterfranken ist für diese Nutzung ein landesplanerisches Verfahren nicht 
erforderlich. Nachdem auf dem gegenüberliegenden Grundstück (Pflanzenfachmarkt) bereits 
in größerer Fläche eine gleichgelagerte Nutzung vorhanden ist, ist diese Größenordnung 
landesplanerisch unbedenklich und ohne Verfahren umsetzbar. Für die Innenstadt ergeben 
sich aus Sicht der Stadt Bad Kissingen keine wesentlichen Umsatzverlagerungen aus der 
Innenstadt, auch weil auf der Fläche des Sondergebietes Pflanzenfachmarkt bereits eine 
entsprechende Nutzung vorhanden ist und die zulässige Fläche nicht voll ausgeschöpft 
wurde.   
 
 
5.3. Sonstige städtebauliche Kriterien 
 
Von der Änderung der Festsetzung bezüglich der Nutzung abgesehen bleiben die übrigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes erhalten. Die städtebaulichen Beurteilungskriterien für 
diese Festsetzungen haben sich seit der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht geändert. 
Eine Anpassung des Grünordnungsplanes ist nicht notwendig, da der Plan in seinen 
Grundzügen nicht verändert wird. 
 
 
 
6. Erschließung und Erschließungskosten 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht geändert.  
 
Hinsichtlich der Kosten wird auf die vorangegangenen Begründungen zum Bebauungsplan 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, und dessen Änderungen verwiesen.  
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der Erschließungskosten neutral. 
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7.  Umweltbericht 
 
7.1. Beurteilung der UVP-Pflicht 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, 
Gemarkung Garitz, ist als städtebauliches Projekt unter Nummer 18.8. der Anlage 1 zum 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) einzuordnen, da es sich um die Änderung 
eines rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt und somit nicht im Außenbereich liegt.  
 
 
Nach Nummer 18.8. der Anlage 1 zum UVPG ist ab dem Schwellenwert von 1.200 m² 
Geschossfläche eine allgemeine Vorprüfung erforderlich. Die geplante Änderung des 
Bebauungsplanes von einem Gewerbegebiet in ein Sondergebiet für Einzelhandel umfasst 
eine Verkaufsfläche von ca. 1.500 m² und liegt damit deutlich über dem Schwellenwert. 
 
Bei der Ergänzung der Nutzung um 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen im 
Sondergebiet Einzelhandel handelt es sich lediglich um eine Änderung innerhalb der 
zulässigen Nutzungen des Sondergebietes. 
 
Ab einer Geschossfläche von 5.000 m² ist nach Nummer 18.6. der Anlage 1 zum UVPG für 
Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe oder sonstige großflächige 
Handelsbetriebe in jedem Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und ein 
Umweltbericht zu erstellen.  
 
Da dieser Schwellenwert von der 4. Änderung des Bebauungsplanes bei weitem nicht 
erreicht ist, wird für die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet 
Garitz Süd“ lediglich eine allgemeine Vorprüfung eingestellt. In der vorangegangenen 3. 
Änderung wurden die Auswirkungen auf die Umwelt bereits dargestellt, sodass hier nur der 
Bereich der 4. Änderung zu betrachten ist. 
 
 
7.2. Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben 
 
Die Umwandlung des Gewerbegebietes in ein Sondergebiet für Einzelhandel und die 
Ergänzung der zulässigen Nutzung ist im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung zu 
untersuchen. Insbesondere ist eine mögliche Ausweitung des Verkehrsaufkommens und die 
Verträglichkeit des Sondergebiets mit der Innenstadt zu prüfen. 
 
 
7.3. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen  
 Umweltauswirkungen 
 
7.3.1. Baubedingte Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die baubedingten Auswirkungen auf die Umwelt bei der Errichtung eines im Gewerbegebiet 
zulässigen Vorhabens unterscheiden sich nicht wesentlich von den baubedingten 
Auswirkungen bei der Errichtung eines Einzelhandelsobjektes. Ebenso sind durch die 
Ergänzung der Nutzung um 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen im Sondergebiet 
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Einzelhandel keine anderen baubedingten Auswirkungen zu erwarten. Somit kann von einer 
Behandlung im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung abgesehen werden. 
 
 
7.3.2. Anlagebedingte Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Verkehrsbelastung, die aufgrund des Sondergebietes Einzelhandel auf dem Standort des 
Fachmarktzentrums zu erwarten ist, entspricht hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze, dem 
was für das Gewerbegebiet zugrunde gelegt wurde. Daraus ergibt sich, dass durch die 
Änderung auch nicht mit einer zusätzlichen Verkehrsbelastung zu rechnen ist. 
 
Ebenso sind durch die Ergänzung der Nutzung um 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und 
Pflanzen im Sondergebiet Einzelhandel keine anderen Verkehrsbelastungen zu erwarten. 
 
Im übrigen ist dieses Gebiet an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Die Linie 
8, welche die Anbindung an die Innenstadt schafft, hat eine Taktfrequenz von 30 Minuten. 
 
 
7.3.3. Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Bei den Betrieben handelt es sich um Einzelhandelsfachmärkte. Hier sind direkte 
Belastungen aus dem Betrieb der Läden für die Umwelt nicht zu erwarten. Unter Ziffer 5 
wurde die landesplanerische Verträglichkeit und die Innenstadtverträglichkeit abgehandelt. 
 
 
7.4. Beschreibung der Umweltschutzmaßnahmen 
 
Um die Auswirkungen für den Einzelhandel in der Innenstadt zu beschränken werden im 
Bebauungsplan Obergrenzen für die einzelnen Sortimente festgesetzt. 
 
 
7.5. Zusammenfassung - Ergebnis 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Auswirkungen auf die Umwelt durch die 
4. Änderung des Bebauungsplanes vertretbar sind. 
 
 
 
8. Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
 
In seiner Sitzung am 09.09.2002 hat der Bauausschuss beschlossen, dass auf die 
Durchführung einer vorgezogenen Bürgerbeteiligung verzichtet wird, weil die Grundzüge des 
Bebauungsplanes nicht wesentlich verändert werden. 
 
 
 
9. Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
Zur 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ sind im 
Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange verschiedene Einwände und 
Anregungen eingegangen. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 20.01.2004 diese 
Einwände wie folgt behandelt: 



STADT BAD KISSINGEN - 9 - 
BEBAUUNGSPLAN 
„SONDER- UND GEWERBEGEBIET GARITZ SÜD“, 4. ÄNDERUNG,  
GEMARKUNG GARITZ STAND: 27.04.2004  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
9.1  Wasserwirtschaftsamt Schweinfurt 
 
Sachverhalt: 
Das Wasserwirtschaftsamt Schweinfurt fordert die Aufnahme eines Hinweises, dass sich das 
Vorhaben im 2. Schutzbezirk des quantitativen Heilquellenschutzgebietes der Staatl. 
Heilquellen von Bad Kissingen und Bad Bocklet befindet und dass Grabungen und 
Bohrungen ohne Erlaubnis nur bis zu einer bestimmten Tiefe zulässig sind. 
 
Abwägung: 
Aus Sicht der Stadtplanung war der Hinweis auf das Heilquellenschutzgebiet entbehrlich und 
bisher in den Bebauungsplan in den vorhergehenden Fassungen nicht aufgenommen, da die 
Höhe von 195,74 über NN, bis zu der genehmigungsfrei gegraben werden darf, soweit unter 
dem vorhandenen Gelände liegt, dass tiefere Grabungen nicht zu befürchten sind. Trotzdem 
kann der Hinweis vollständigkeitshalber in den Bebauungsplan aufgenommen werden.  

 
Beschluss: 
Der Bauausschuss beschließt den Hinweis zum Heilquellenschutzgebiet in die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gemarkung Garitz, 
aufzunehmen. 
 
 
9.2 Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Kissingen 
 
Sachverhalt: 
Die freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Kissingen fordert, dass die Löschwasserversorgung 
sicher zu stellen ist. Dabei wird gefordert, dass bei gleichzeitiger Benutzung von 4 Hydranten 
jeder eine Wasserlieferung von mind. 600 Liter/Minute bei einem Fließzug von 1,5 bar für 
mind. 2 Stunden erbringt. 
 
Abwägung: 
Im Rahmen der 4. Änderung des Bebauungsplanes hat sich an den Notwendigkeiten für die 
Sicherstellung der Löschwasserversorgung nichts geändert. Die Stadtwerke Bad Kissingen 
haben unabhängig davon die Sicherstellung der Löschwasserversorgung geprüft und 
kommen zum Ergebnis, dass die Anforderungen der Feuerwehr erfüllt werden können, wenn 
ein Unterflurhydrant im Bereich der Heilbadelandschaft mitbenutzt wird. 
 
Beschluss: 
Der Einwand wird zurückgewiesen, weil sich die Voraussetzungen durch die 4. Änderung 
nicht geändert haben. 
 
 
9.3  Handwerkskammer für Unterfranken 
 
Sachverhalt: 
Die Handwerkskammer für Unterfranken befürchtet durch die Ansiedlung des geplanten 
Elektrofachmarktes eine Beeinträchtigung der im Einzugsgebiet Bad Kissingen angesiedelten 
Handwerksbetriebe im Elektroinstallationsbereich. Diese Betriebe betreiben neben ihrer 
handwerklichen Tätigkeit häufig noch einen Bedarfs- und Ergänzungshandel, der auch einen 
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großen Teil des Sortiments des geplanten Elektrofachmarktes umfasst. Bereits heute steht 
ein starker Wettbewerb in diesem Bereich. Dieser Ergänzungshandel ist für das Fortbestehen 
dieser Handwerksbetriebe notwendig und bildet auch die Grundlage zur Existenzsicherung 
und Arbeitsplatzerhaltung sowie die Bereitschaft, weitere Ausbildungsstellen bereit zu stellen. 
Die Handwerkskammer für Unterfranken sieht die Gefährdung der Existenz dieser Betriebe 
durch die Ansiedlung dieses Fachmarktes. Weiter wird befürchtet, dass dadurch der 
Fortbestand dieser Handwerksbetriebe in höchstem Maß gefährdet und somit auch der 
Fortbestand einer bisher in Bad Kissingen und Umgebung gut vorhandenen Versorgungs- 
und Ausbildungsstruktur im Elektrohandwerk gefährdet sei. 
 
Abwägung: 
Die von der Handwerkskammer für Unterfranken als gefährdet angesehenen Betriebe liegen 
im wesentlichen nicht im Innenstadtbereich. Unabhängig davon hat die GfK-Prisma in ihrem 
Gutachten festgestellt, dass die Innenstadtverträglichkeit in diesem Sortimentsbereich 
gegeben ist. 
 
Auch die Regierung von Unterfranken kommt in Ihrer landesplanerischen Überprüfung zum 
Ergebnis, dass der Elektrofachmarkt ohne Probleme in dieser Größenordnung 
raumverträglich ist. Legt man die zulässigen Abschöpfungsquoten für diesen 
Sortimentsbereich zugrunde, so wäre an dieser Stelle unter Zugrundelegung des 
Verflechtungsbereiches des innerstädtischen Einzelhandels ein mehr als doppelt so großer 
Elektrofachmarkt zulässig, ohne dass die Versorgungsstrukturen gefährdet wären. 
 
Die Verwaltung schließt sich der Meinung des Gutachters und der Landesplanung an und hält 
den geplanten Elektrofachmarkt in einer Größenordnung von 750 qm, sowohl für raum- und 
innenstadtverträglich. 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss weist die Einwände der Handwerkskammer für Unterfranken aus dem 
Schreiben vom 14.11.2003 zurück und lässt den Elektrofachmarkt zu. 
 
 
9.4 Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde 
 
Sachverhalt: 
Die Regierung von Unterfranken weist mit Schreiben vom 20.11.2003 daraufhin, dass das 
landesplanerische Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Eine abschließende 
Stellungnahme kann erst nach Abschluss des landesplanerischen Verfahrens erfolgen. Diese 
Stellungnahme ist als Ergebnis der landesplanerischen Überprüfung mit Schreiben vom 
18.12.2003 am 29.12.2003 bei der Stadt Bad Kissingen eingegangen. 
Die landesplanerische Überprüfung kommt zu folgendem Ergebnis:  

1. Die Gesamtverkaufsfläche darf 1.650 qm nicht überschreiten. 
2. Die Verkaufsfläche ist für den Elektrofachmarkt auf max. 900 qm und für den 

Sportfachmarkt auf maximal 750 qm zu begrenzen. 
3. Der Baby- und Spielwarenfachmarkt ist nicht zulässig. 

 
Abwägung: 
Die Stadt Bad Kissingen hat sich in ihrer Stellungnahme zu dieser Ansiedlung über den 
Bauausschuss in der Sitzung am 09.09.2003 geäußert. Dabei ist der Bauausschuss zum 
Ergebnis gekommen, dass ein Elektrofachmarkt mit max. 750 qm und ein Baby- und 
Spielwarenfachmarkt, ebenfalls mit 750 qm, zugelassen werden soll. Mit der 
Auswirkungsanalyse für die geplante Erweiterungsmaßnahme der GfK-Prisma vom April 
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2003 war dargelegt, dass durch diese beiden Märkte die Funktionsfähigkeit der Innenstadt in 
Bad Kissingen nicht beeinträchtigt wird. 
 
Die alternative Ansiedlung eines Sportfachmarktes in einer Größenordnung von 750 qm 
Verkaufsfläche wurde abgelehnt, da durch diese Ansiedlung das Einzelhandelsgefüge in der 
Innenstadt beeinträchtigt würde und durch die zu befürchtende Absiedlung dort vorhandener 
Einzelhandelseinrichtungen die Attraktivität der Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen würde. 
 
In Bezug auf den Elektrofachmarkt bewegt sich der Beschluss der Stadt Bad Kissingen vom 
09.09.2003 im Rahmen der landesplanerischen Überprüfung. Die Umsatzerwartung für den 
Elektrofachmarkt beläuft sich nach Angaben des Projektträgers auf 4,6 Mio. Euro, (die 
Ermittlung der Reg. v. Ufr. liegt darunter). Für diesen Markt sind die zulässigen 
Abschöpfungsquoten, bemessen am Verflechtungsbereich des innerstädtischen bzw. 
innerörtlichen Einzelhandels, deutlich unterschritten. Sowohl die Landesplanung als auch das 
GfK-Gutachten zur Innenstadtverträglichkeit kommt zum Ergebnis, dass dieser Markt auch 
mit 900 m² bedenkenlos zugelassen werden kann. Im Bebauungsplan ist aufgrund des 
Beschlusses des Ausschusses für Baurecht, Städtebau und Wirtschaftsentwicklung vom 
09.09.2003, die Verkaufsfläche auf max. 750 m² begrenzt. 
 
Für den Babyfachmarkt hat der Projektträger eine Umsatzerwartung von 1,5 Mio. Euro 
prognostiziert. Die Regierung von Unterfranken hat diese Umsatzprognose grundsätzlich 
anerkannt, hat aber alternativ auch noch einen Spielzeugfachmarkt, wie er von der Firma 
Rofu ebenfalls betrieben wird (siehe Schweinfurt) beurteilt und kommt zum Ergebnis, dass für 
diesen Markt eine Umsatzerwartung von 1,7 Mio. Euro anzusetzen wäre. Für den 
beantragten Baby-Fachmarkt wird die landesplanerisch maximal zulässige 
Kaufkraftabschöpfungsquote um mehr als das 5fache überschritten. Sofern statt des Baby-
Fachmarktes von einem Spielwarenfachmarkt auszugehen wäre, ist auch für diesen 
Fachmarkt die Orientierung am zugrunde zulegenden Verflechtungsbereich nicht gegeben. 
Hier würde nahezu das doppelte der zulässigen Kaufkraft abgeschöpft. 
 
Die Ermittlungen der Reg. v. Ufr. hinsichtlich des Babyfachmarktes und alternativ zum 
Spielzeugfachmarkt (der allerdings nicht beantragt war) sind unter Zugrundelegung des 
Verflechtungsbereiches des innerstädtischen Einzelhandels und der vorliegenden Struktur- 
und Marktdaten, insbesondere zu den Pro-Kopf-Ausgaben und zu den Raumleistungen /m² 
Verkaufsfläche nachvollziehbar. Allerdings führt hier eine isolierte Anwendung der reinen 
Strukturdaten dazu, dass für Bad Kissingen solche Märkte nicht möglich sind. 
 
Rücksprachen mit der Reg. v. Ufr. haben ergeben, dass an diesem Standort keine anderen 
Gründe vorliegen, die ein Abweichen von den Regeldaten begründen würden. Gleichwohl 
könnte an anderen, insbesondere an innenstadtnahen Standorten (z.B. Magnetbetrieb in der 
Innenstadt) für diese Sortimente eine Größenordnung gefunden werden, die auch für 
Investoren und Betreiber umsetzbar wäre. 
 
Für den Sportfachmarkt ermittelt die Landesplanung eine Größenordnung, die den Antrag 
des Projektträgers umsetzen ließe. Insofern wäre die Größenordnung für Bad Kissingen 
zulässig. Allerdings bleiben, wie im Gutachten der GfK festgestellt, Bedenken wegen der 
Verträglichkeit mit der Innenstadt. Diese Bedenken sollten, wie bereits in der Sitzung des 
Ausschusses für Baurecht, Städtebau und Wirtschaftsentwicklung am 09.09.2003 
dokumentiert, weiter aufrecht erhalten bleiben. Eine Umsetzung des Sportmarktes an anderer 
Stelle sollte nicht weiter betrieben werden. 
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Aus der Sicht des Projektträgers soll derzeit weder der Baby-/Spielwarenfachmarkt noch der 
Sportfachmarkt weiter betrieben werden. Insofern sind die nachvollziehbaren 
Einschränkungen in diesem Sortimentsbereich für die Umsetzung des Projektes Garitz Süd 
nicht relevant. Hier könnten allerdings für den Elektrofachmarkt durchaus auch 900 m² 
Verkaufsfläche, wie vom Projektträger beantragt, zugelassen werden. 
 
Beschluss: 
1. Der Bauausschuss beschließt, nach Abwägen aller öffentlich und privater Belange, für den 

Elektrofachmarkt eine Verkaufsfläche von max. 900 m² festzusetzen. 
 
2. Der Bauausschuss beschließt, sich in der Festsetzung des Sondergebietes an der 

landesplanerischen Überprüfung und der bisherigen Beschlusslage zu orientieren.  
In der Erweiterung des Sondergebietes werden neben der bisher zulässigen Nutzung 900 
m² VK für einen Elektrofachmarkt zugelassen.  
Der geplante Baby- und Spielzeugfachmarkt mit 750 m² wird nicht zugelassen. 
Darüber hinaus werden im Sondergebiet folgende weitere Nutzungen mit einer 
Gesamtgeschossfläche von max. 1000 m² zugelassen: 

• Schank- und Speisewirtschaften 
• Geschäfts- und Bürogebäude 
• Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke 
 
 
 
10. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ hat vom 
02.02.2004 bis 02.03.2004 öffentlich ausgelegen. In dieser Zeit sind keine Einwendungen 
bzw. Anregungen eingegangen. 
 
Die Bauherrengemeinschaft Garitz Süd beantragt mit Schreiben vom 18.02.2004 über die 
nach dem Bebauungsplan zulässige Nutzung hinaus einen Blumen- und Pflanzenverkauf mit 
einer Ladenfläche von 208 m², einem Vorplatz mit 61 m² und Nebenflächen von 215 m². Nach 
Rücksprache mit der Regierung von Unterfranken, Herrn Braunreuther, ist für diese Nutzung 
ein landesplanerisches Verfahren nicht erforderlich. Nachdem auf dem gegenüberliegenden 
Grundstück (Schlereth) bereits in größerer Fläche eine gleichgelagerte Nutzung vorhanden 
ist, ist diese Größenordnung landesplanerisch unbedenklich und ohne Verfahren umsetzbar. 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss beschließt, 200 m² Verkaufsfläche für Blumen und Pflanzen zusätzlich 
zuzulassen. Die Verwaltung wird beauftragt, die 4. Änderung des Bebauungsplanes noch 
einmal auf die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
 
Für die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gem. 
Garitz, fand in der Zeit vom 22.03.2004 bis 22.04.2004 die nochmalige öffentliche Auslegung 
statt.  
 
Im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung ist ein Einwand von Herrn Schlereth mit Schreiben 
vom 22.04.2004 eingegangen. 
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Herr Schlereth wendet sich gegen die zusätzliche Ausweisung von 200 m² Verkaufsfläche für 
Blumen und Pflanzen im Sondergebiet Einzelhandel. Er sieht eine für 2005 geplante 
Erweiterung gefährdet und wendet sich gegen die zusätzliche Konkurrenz. 
 
Die Baugenehmigung für Herrn Schlereth beinhaltet neben Nutzungen 
(Baumschulerzeugnisse etc.) die landesplanerisch nicht relevant sind, eine bewertete 
Verkaufsfläche für den Pflanzenfachmarkt von 950 m². Dies entspricht der seinerzeitigen 
Festsetzung des Bebauungsplanes. Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
(Umwandlung von Baumarkt in Einzelhandel für ein Fachmarktzentrum) wurden 400 m² 
Pflanzenmarktfläche, die für den Baumarkt vorgesehen waren, dem Grundstück Schlereth 
zugeschlagen, ohne dass diese dort bisher in Anspruch genommen wurden. Um Herrn 
Schlereth für die Zukunft die Erweiterungsmöglichkeiten für den Sektor Pflanzenfachmarkt 
nicht einzuschränken, werden für die beantragte Nutzung auf dem Nachbargrundstück 
zusätzlich zu den 1.350 m² auf dem Grundstück Schlereth weitere 200 m² VK in diesem 
Sortimentsbereich ausgewiesen. Insofern bleiben die Erweiterungsmöglichkeiten, die für das 
Grundstück Schlereth im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplanes geschaffen 
wurden, unangetastet. Durch die beabsichtigte Änderung werden die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Einwenders nicht verändert. 
 
Sowohl die Versorgungsstruktur im Umfeld wie auch die Situation des innerstädtischen 
Einzelhandels werden durch die zusätzliche Ansiedlung von 200 m² im Pflanzenmarktsektor 
nicht wesentlich verändert. Für die Nachversorgung und die Funktionsfähigkeit der Innenstadt 
werden keine wesentlichen Beeinträchtigungen entstehen. 
 
Der gewünschte Schutz vor Konkurrenz und Mitbewerbern im direktem Umfeld kann durch 
den Bebauungsplan nicht gewährleistet werden. 
 
Der Bauausschuss weist nach Abwägung aller öffentlicher und privater Belange den Einwand 
zurück. 
 
 
 
11. Satzungsbeschluss 
 
Der Bauausschuss beschließt die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und 
Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gemarkung Garitz, in seiner Sitzung am 27.04.2004 als 
Satzung. 
 
 
 
Bad Kissingen, 28.04.2004 
Ref. III-2 b 
 
 
 
 
Russ 
Techn.-Oberamtsrat  
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1. Aufstellungsbeschluß 
 
Der Bauausschuß hat in seiner Sitzung am 09.04.2002 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 2. Änderung“, Gemarkung Garitz, rechtsverbindlich 
seit 29.07.2000, zu ändern. 
 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Der Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 2. Änderung“, Gemarkung 
Garitz, wurde am 29.07.2000 zur Rechtskraft gebracht.  
 
Die 3. Änderung umfaßt den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes.  
 
Parallel zur Änderung des Bebauungsplanes wird der Flächennutzungsplan mit der 14. 
Änderung angepaßt. 
 
 
 
3. Änderungen im Bebauungsplan 
 
3.1. Umwandlung Sondergebiet Bau- und Gartenfachmarkt in Sondergebiet  
 Einzelhandel und Gewerbegebiet 
 
Der gesamte Bereich westlich der Planstraße „B“ (nach der Umlegung Grundstück  
Fl.-Nr. 1680/7), welcher im Bebauungsplan als Sondergebiet Bau- und Gartenfachmarkt 
ausgewiesen ist, soll in ein Sondergebiet Einzelhandel und ein Gewerbegebiet umgewandelt 
werden. 
Für das Sondergebiet Einzelhandel wird eine Gesamtverkaufsfläche von maximal 2.600 m² 
festgeschrieben. Dabei gelten für die einzelnen Sortimente folgende Obergrenzen. 
 

Nutzung Verkaufsfläche 
 
- Tierbedarf  400 m² 

- Modemarkt  580 m² 
- Schuhe  380 m² 

- Drogeriemarkt  350 m² 
- Lotto, Toto, Zeitschriften  120 m² 
- Modecenter 600 m² 

- Bettenzubehör, Bettwäsche  180 m² 
 
Außerdem soll noch ein Fitneß Center in die Anlage integriert werden. Gleichzeitig wird 
festgesetzt, daß weitere zentrenrelevante Sortimente nicht zulässig sind. 
 
Die bisher ausgewiesene Baumarktfläche von 2.500 m² wird aufgegeben. Die im Bereich des 
Sondergebietes Baumarkt bisher ausgewiesene Fläche von 400 m² für Gartenfachmarkt wird 
dem Sondergebiet Pflanzenfachmarkt auf dem östlich gelegenen Grundstück zugeschlagen. 
 
Die übrigen Festsetzungen werden nicht verändert. 
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3.2. Verschiebung der Grenze zwischen Sondergebiet Lebensmittelmarkt und 

Gewerbegebiet 
 
Die Grenze zwischen dem vorhandenen Sondergebiet für einen Lebensmittelmarkt und dem 
Gewerbegebiet wird entsprechend der Baugenehmigungen der Lebensmittelmärkte Tegut 
und Norma verschoben. 
 
 
 
4. Planungsziele 
 
Zu 3.1.: 
Die Eigentümer des Grundstücks westlich der Planstraße „B“ (nach der Umlegung 
Flurstücksnummer 1680/7, Gemarkung Garitz), Heiligenfelder Allee/ Riedgraben, möchten 
die bisher im Bebauungsplan festgeschriebene Nutzung als Sondergebiet für einen Bau- und 
Gartenfachmarkt nicht in Anspruch nehmen, weil die ausgewiesene 
Verkaufsflächenobergrenze einen wirtschaftlichen Baumarktbetrieb nicht zuläßt. Aus diesem 
Grunde beantragen die Grundstückseigentümer den Bebauungsplan so zu ändern, daß für 
diese Fläche ein Sondergebiet für Einzelhandel und ein Gewerbegebiet ausgewiesen wird. 
 
Die nach der landesplanerischen Überprüfung zulässige Fläche für Garten- und 
Pflanzenfachmarkt wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes auf den Baumarkt und 
den Pflanzenfachmarkt aufgeteilt. Die Verschiebung der Fläche in das Sondergebiet 
Pflanzenfachmarkt ist durch die landesplanerische Überprüfung abgedeckt. Die Ausweisung 
der Gesamtfläche liegt im Interesse der Stadt Bad Kissingen. 
 
 
Zu 3.2.: 
Mit der Verschiebung der Grenze zwischen dem Sondergebiet für einen Lebensmittelmarkt 
und dem Gewerbegebiet erfolgt ein informelle Übernahme der Grenze aus den 
Baugenehmigungen der Lebensmittelmärkte Tegut und Norma. 
 
 
 
5. Beurteilung und Begründung der Änderung 
 
5.1. Umwandlung des Sondergebietes Baumarkt in ein Sondergebiet  
 Einzelhandel und ein Gewerbegebiet 
 
5.1.1. Landesplanerische Verträglichkeit 
 
Für die Änderung des Sondergebietes Baumarkt in ein Sondergebiet „Einzelhandel“ im 
Bereich des „Sonder- und Gewerbegebietes Garitz Süd“ wurde das Raumordnungsverfahren 
in Form einer landesplanerischen Überprüfung durchgeführt. Die landesplanerische 
Überprüfung wurde mit Schreiben vom 03.08.2001 von der Bauherrngemeinschaft Garitz Süd 
beantragt. Im Nachgang zum Antrag wurde von der Bauherrngemeinschaft Scharf & Rüth 
eine Auswirkungsanalyse für ein Einkaufszentrum in Bad Kissingen, Ortsteil Garitz, von der 
GfK Prisma, Nürnberg, im November 2001 vorgelegt. Das Gutachten geht in die 
landesplanerische Überprüfung ein.  
 
Nach Vorlage und Prüfung der Auswirkungsanalyse hat die Stadt Bad Kissingen mit 
Schreiben vom 13.12.2001 eine abschließende Stellungnahme zur landesplanerischen 
Überprüfung abgegeben. Die Stadt Bad Kissingen geht davon aus, daß entsprechend der 
Feststellung des  
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Gutachters unter raumordnerischen und städtebaulichen Gesichtspunkten eine Realisierung 
des vorgetragenen Projektvorhabens im „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ nichts im 
Wege steht. Der Bauausschuß hat festgestellt, daß aus der Sicht der Stadt Bad Kissingen die 
Umsatzverlagerungen für den Einzelhandel der Stadt Bad Kissingen verträglich sind. Aus 
diesem Grunde hat die Stadt Bad Kissingen im Rahmen des Raumordnungsverfahrens das 
Projektvorhaben unterstützt. 
 
Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens liegt mit Schreiben vom 21.03.2002 vor. Das 
Gutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 
 
Das geplante Einzelhandelsgroßprojekt in Form verschiedener Einzelhandelsmärkte 
entspricht den Erfordernissen der Raumordnung, wenn nachfolgende Maßgaben erfüllt 
werden: 
 
Die Gesamtverkaufsfläche ist auf max. 2.600 m² zu begrenzen. Für den geplanten 
Drogeriemarkt ist eine Verkaufsfläche von max. 350 m² zulässig. 
 
In den Festsetzungen des Bebauungsplanes (SO-Gebiet) sind die Verkaufsflächen und 
Warensortimente unter Berücksichtigung der einzelhandelsrelevanten Maßgaben in 
geeigneter Weise baurechtlich zu sichern. 
 
Die Stadt Bad Kissingen kommt in ihrer Abwägung zum Ergebnis, daß das ausgewiesene 
Sondergebiet in seinem Sortimentsbereich für die Innenstadt verträglich ist. In der 
verbindlichen Bauleitplanung wird sichergestellt, daß Sortimentsausweitungen über die im 
landesplanerischen Gutachten festgesetzten Obergrenzen nicht erfolgen. Gleichzeitig wird 
mit den vorgenannten Maßnahmen sichergestellt, daß eine Agglomeration über weitere 
Einzelhandelsflächen im direkten Umfeld dieser Märkte nicht erfolgen kann. 
 
 
 
5.1.2. Innenstadtverträglichkeit 
 
Die Stadt Bad Kissingen hat sich in verschiedenen Ausschußsitzungen mit der Ansiedlung 
von Einzelhandelsfachgeschäften im Bereich des Bebauungsplanes „Sonder- und 
Gewerbegebiet Garitz Süd“ auseinandergesetzt. Insbesondere aus der Diskussion zwischen 
dem Bauträger, der Stadt Bad Kissingen und der Regierung von Unterfranken, 
Städtebauförderung, hat sich die jetzt beantragte Größenordnung der 
Einzelhandelsfachgeschäfte, für die eine Ausweisung eines Sondergebietes erforderlich ist, 
herauskristallisiert. Der Bauausschuß hat in seiner Sitzung am 19.10.2001 in Aussicht 
gestellt, daß eine Einzelhandelsansiedlung im Bereich Garitz Süd grundsätzlich möglich ist. 
Innerstädtische Sortimente sollen, soweit sie in einem andern Preisgefüge als dem der 
Innenstadt liegen, nicht von vorne herein ausgeschlossen werden. Nachdem eine 
abschließende Aussage zu diesem Zeitpunkt zur Innenstadtverträglichkeit nicht vorlag, hat 
der Bauausschuß die Zustimmung unter dem Vorbehalt erteilt, daß über eine Fortschreibung 
des Gutachtens der GfK die Innenstadtverträglichkeit nachgewiesen wird.  
 
Die Bauherrngemeinschaft Garitz Süd hat das GfK Prisma Institut GmbH & Co. KG Büro 
Nürnberg damit beauftragt, in Fortschreibung des Markt- und Standortgutachtens für die 
Stadt Bad Kissingen vom März 1998 ein Gutachten zu erstellen, in dem die Auswirkungen 
eines Einkaufszentrums im Bereich Garitz Süd auf den innerstädtischen Einzelhandel 
untersucht werden. Es sollen die unter 3.1 aufgeführten Nutzungen mit den dort genannten 
Verkaufsflächen betrachtet werden. 
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Bereits in der Markt- und Standortanalyse für die Stadt Bad Kissingen hat die GfK 
Marktforschung festgestellt, daß sich ein Großteil der Verkaufsflächen in Bad Kissingen in der 
Innenstadt konzentrieren und Bad Kissingen nur über ein unzureichendes Angebot an 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben im übrigen Stadtgebiet verfügt. Bisher konnte dieses 
Ungleichgewicht zwischen der Innenstadt und dem übrigen Stadtgebiet nicht in 
ausreichendem Maße korrigiert werden. Dies zeigt die Verteilung der getätigten Umsätze im 
Stadtgebiet Bad Kissingen. Von dem im Stadtgebiet getätigten Gesamtumsatz des 
Einzelhandels (163,6 Mio. €) entfällt ein Großteil (rd. 71 % bzw. 116,7 Mio. €) auf den 
Einzelhandelsstandort Innenstadt, in dem mit 261 Einzelhandelsgeschäften rund 80 % aller 
Geschäfte vertreten sind. 
 
Diese Vormachtstellung des innerstädtischen Einzelhandels beruht jedoch nicht auf einer 
ausgewogenen und attraktiven Angebotspalette, sondern ist vielmehr auf die unzureichende 
Ausstattung von großflächigen Fachmärkten im übrigen Stadtgebiet von Bad Kissingen 
zurückzuführen. Demnach ist der Einzelhandel im fußläufigen Bereich der Innenstadt sehr 
stark auf die Nachfrage von Kurgästen und Touristen ausgerichtet. Dies verdeutlicht die hohe 
Anzahl von Geschäften mit Geschenkartikeln, Antiquitäten und Teppichen sowie der 
Warengruppe Gesundheits- und Körperpflege. Des weiteren gibt es in der Innenstadt keinen 
echten Magnetbetrieb, sieht man einmal vom Rhön-Kaufhaus, das allerdings auch nur ein 
eingeschränktes Sortiment hat, ab. Insgesamt präsentiert sich die Einzelhandelsstruktur in 
der Innenstadt als sehr kleinteilig. Zur Stärkung der innerstädtischen Versorgungsfunktion 
und Steigerung der Einkaufsattraktivität ist geplant, im direkten Anschlußbereich an die 
Innenstadt (Salinenparkplatz) einen Magnetbetrieb mit direkter Zugängigkeit zur 
Fußgängerzone zu schaffen. Dies entspricht den Empfehlungen aus dem Markt- und 
Standortgutachten für die Stadt Bad Kissingen vom März 1998. 
 
Zur besseren Versorgung der Einwohner in Bad Kissingen aber auch der im Nahbereich 
lebenden Bevölkerung sowie zur Verminderung der Kaufkraftabflüsse aus dem Marktgebiet in 
die Konkurrenzzentren hat die Stadt bereits im ehemaligen Kasernengelände einen 
Verbrauchermarkt und in Garitz Süd einen Verbrauchermarkt und einen Discounter 
genehmigt. Darüber hinaus soll im Bereich der ehemaligen Kaserne ein Baumarkt mit 6.000 
bis 7.000 m² Verkaufsfläche angesiedelt werden. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch die Ansiedlung des Einkaufszentrums in Garitz Süd 
gesehen. Nach der Einschätzung der GfK ist für das geplante Projektvorhaben mit einem 
Gesamtumsatz von rund 5,4 Mio. € zu rechnen. Die GfK geht davon aus, daß an diesem 
Standort Umsätze aus dem gesamten Marktgebiet der Stadt Bad Kissingen abgeschöpft 
werden können. 
 
Die geplante Ansiedlung wird beim Einzelhandel der Stadt Bad Kissingen voraussichtlich 
einen Umsatzrückgang von 2,2 % (3,6 Mio. €) bewirken. Die anzunehmende 
Umsatzverlagerung in der Innenstadt von Bad Kissingen liegt voraussichtlich in einer 
Größenordnung von 2,9 % (3,4 Mio. €) und bewegt sich damit in einem geringfügigen 
Rahmen. Damit ist für den Geschäftsbereich der Innenstadt keine durch das Projektvorhaben 
ausgelöste existentielle Bedrohung zu erwarten. Die Regierung von Unterfranken kommt in 
der landesplanerischen Überprüfung zwar zu einem höheren, maximalen Gesamtumsatz für 
das Projektvorhaben, kommt aber zum gleichen Resümee. 
 
Die Abschöpfungsquote für das Stadtgebiet von Bad Kissingen liegt voraussichtlich bei 2,2 % 
(2,5 Mio. €). In der Zone 2 des Marktgebiets von Bad Kissingen werden voraussichtlich 1,6 % 
des vorhanden Nachfragevolumens abgeschöpft. Die Abschöpfungsquote für die Zone 3 des 
Marktgebietes liegt wohl unter 1,0 %. Insgesamt dokumentiert die Verteilung der 
Kaufkraftabschöpfung durch das Projektvorhaben, das voraussichtlich mehr als die Hälfte (rd. 
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53 %) der  
 
 
 
prognostizierten Umsatzerwartungen von 5,4 Mio. € aus den Zonen 2 und 3 des Marktgebiets 
von Bad Kissingen abgeschöpft werden. Die Abschöpfungsquote für das Stadtgebiet von Bad 
Kissingen (Zone 1) bezogen auf die Umsatzerwartung des Projektvorhabens liegt bei 
rd. 47 % (2,5 Mio. €). 
 
Insgesamt wird festgestellt, daß neben der geplanten Ansiedlung im Bereich Garitz Süd und 
den Planungen in der Kaserne peripher keine weiteren Ausweisungen von großflächigem 
Einzelhandel geplant werden sollen. Allerdings soll der Magnetbetrieb in der Innenstadt 
(Standort Salinenparkplatz) weiterverfolgt und baldmöglichst umgesetzt werden, weil dies zu 
einer nachhaltigen Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt führen wird. 
 
Die Stadt Bad Kissingen kommt unter Würdigung aller Gesichtspunkte zum Ergebnis, daß die 
für das Projektvorhaben in Garitz Süd zu erwartenden Umsatzverlagerungen aus der 
Innenstadt für den Einzelhandel der Innenstadt verträglich sind.  
 
 
5.2. Verschiebung der Grenze zwischen dem Sondergebiet Lebensmittelmarkt und 

dem Gewerbegebiet 
 
Diese Änderung ist städtebaulich neutral und wirkt sich auf den Bebauungsplan nicht aus. 
 
 
5.3. Sonstige städtebauliche Kriterien 
 
Von der Änderung der Festsetzung bezüglich der Nutzung abgesehen bleiben die übrigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes erhalten. Die städtebaulichen Beurteilungskriterien für 
diese Festsetzungen haben sich seit der Aufstellung des Bebauungsplanes nicht geändert. 
Eine Anpassung des Grünordnungsplanes ist nicht notwendig, da der Plan in seinen 
Grundzügen nicht verändert wird. 
 
 
 
6. Erschließung und Erschließungskosten 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht geändert.  
 
Hinsichtlich der Kosten wird auf die vorangegangenen Begründungen zum Bebauungsplan 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, und dessen Änderungen verwiesen.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes ist hinsichtlich der Erschließungskosten neutral. 
 
 
 
7. Umweltbericht 
 
7.1. Beurteilung der UVP-Pflicht 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder und Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gemarkung 
Garitz, ist als städtebauliches Projekt unter Nummer 18.8. der Anlage 1 zum 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) einzuordnen, da es sich um die Änderung 
eines rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt und somit nicht im Außenbereich liegt.  
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Nach Nummer 18.8. der Anlage 1 zum UVPG ist ab dem Schwellenwert von 1.200 m² 
Geschoßfläche eine allgemeine Vorprüfung erforderlich. Die geplante Änderung des 
Bebauungsplanes von einem Sondergebiet für Baumarkt in ein Sondergebiet für Einzelhandel 
umfaßt eine Geschoßfläche von ca. 4.970 m². 
 
Ab einer Geschoßfläche von 5.000 m² ist nach Nummer 18.6. der Anlage 1 zum UVPG für 
Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe oder sonstige großflächige 
Handelsbetriebe in jedem Fall eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen und ein 
Umweltbericht zu erstellen.  
 
Da dieser Schwellenwert fast erreicht ist, wird für die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ ein Umweltbericht in die Begründung eingestellt.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ wurde am 
31.03.1998 beschlossen und erlangte am 22.05.1999 Rechtskraft. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ wurde am 
06.06.2000 beschlossen und erlangte am 29.07.2000 Rechtskraft. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ wurde am 
11.12.2001 aufgestellt.  
 
Laut § 245 c BauGB ist die Vorschrift über die Durchführung der Umweltverträglichkeit für alle 
Bebauungsplanverfahren bindend, bei denen der Aufstellungsbeschluß nach dem 14.03.1999 
gefaßt wurde. Somit ist festzustellen, daß die 2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ für den Umweltbericht relevant sind. 
 
 
 
7.2. Beschreibung der Festsetzungen für das Vorhaben 
 
7.2.1. Für den Umweltbericht relevante Änderungspunkte aus der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes 
 
Im Rahmen der 2. Änderung ist der Flurweg an der Südgrenze des Baugebietes entfallen. 
Die Flächen wurden den jeweiligen Baugrundstücken zugeschlagen. Damit verschoben sich 
die Baugrenzen um ca. 3,0 m nach Süden. Der Anwandweg wurde ursprünglich an der 
Südseite des Gewerbegebietes, vor der Ausweisung der Heilbadelandschaft, ausgewiesen. 
Aufgrund der Errichtung der Heilbadelandschaft konnte dieser Anwandweg entfallen. Das 
führte zu einer geringfügigen Ausweitung der Bauflächen. Im Rahmen der Abwägung der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes wurde die Änderung behandelt und die entsprechenden 
Fachbehörden gehört. Es kann davon ausgegangen werden, daß durch den Wegfall des 
Anwandweges keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten sind. Von 
einer Weiterbehandlung dieses Änderungspunktes im Rahmen des Umweltberichts wird aus 
diesem Grund abgesehen.  
 
 
7.2.2. Für den Umweltbericht relevante Änderungspunkte aus der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes 
 
Die Umwandlung des Sondergebietes für Baumarkt in ein Sondergebiet für Einzelhandel und 
ein Gewerbegebiet und die damit verbundene Ausweitung der Geschoßfläche ist im Rahmen 
des Umweltberichtes zu untersuchen. Insbesondere ist die Ausweitung des 
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Verkehrsaufkommens und die Verträglichkeit des Sondergebiets mit der Innenstadt zu 
prüfen. 
 
 
 
7.3. Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltaus- 

wirkungen 
 
7.3.1. Baubedingte Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die baubedingten Auswirkungen auf die Umwelt bei der Errichtung eines Baumarkts 
unterscheiden sich nicht wesentlich von den baubedingten Auswirkungen bei der Errichtung 
eines Einzelhandelsobjektes. Somit kann von einer Behandlung im Rahmen des 
Umweltberichtes abgesehen werden. 
 
 
7.3.2. Anlagebedingte Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Verkehrsbelastung, die aufgrund des Sondergebietes Einzelhandel auf dem Standort des 
Fachmarktzentrums zu erwarten ist, entspricht hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze, dem 
was im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes bzw. der 1. Änderung für den 
Baumarkt zugrunde gelegt wurde. 
 
Nach der seinerzeit gültigen Stellplatzverordnung, die für die Untersuchung bei der 
Aufstellung für das Sondergebiet „Baumarkt“ zugrunde gelegen hat, wurde ein Stellplatz pro 
20 m² Verkaufsfläche zugrunde gelegt. Außerdem war neben dem Baumarkt und dem 
Gartenbereich noch Fläche für einen Baustoffhandel zulässig. Daraus ermittelte sich ein 
Stellplatzbedarf von 168 Stellplätzen. 
 
Die Stadt Bad Kissingen hat im Jahre 2000 ihre Stellplatzrichtlinien geändert und dem Bedarf 
angepaßt, insbesondere wurde dabei darauf reagiert, daß gerade bei Baumärkten und 
Fachmarktzentren bei größerer Verkaufsfläche der Stellplatzbedarf nicht proportional steigt. 
Bei den jetzt geplanten Geschäften handelt es sich um ein Fachmarktzentrum. Bei zugrunde 
legen der derzeit gültigen Stellplatzrichtlinien der Stadt Bad Kissingen ermittelt sich ein 
Bedarf von 163 Stellplätzen. Dabei wird davon ausgegangen, daß das Fitneß Center im 
wesentlichen in den Abendstunden genutzt wird, wenn die Läden geschlossen sind. 
 
Daraus ergibt sich, daß gegenüber den bisherigen Planungen nicht mit einem Mehrbedarf an 
Stellplätzen und damit auch nicht mit einer zusätzlichen Verkehrsbelastung zu rechnen ist. 
 
Im übrigen ist geplant, dieses Gebiet an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden. 
Die Linie 8, die die Anbindung an die Innenstadt schafft, hat eine Taktfrequenz von 
30 Minuten. Dies wird die Verkehrsbelastungen weiter minimieren. 
 
 
7.3.3. Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Bei den Betrieben handelt es sich sämtlich um Einzelhandelsfachmärkte. Hier sind direkte 
Belastungen aus dem Betrieb der Läden für die Umwelt nicht zu erwarten. Unter Ziffer 5.1.1. 
wurde die landesplanerische Verträglichkeit, unter Ziffer 5.1.2. die Innenstadtverträglichkeit 
abgehandelt. 
 
Sowohl die Regierung von Unterfranken in ihrer landesplanerischen Überprüfung als auch die 
Stadt Bad Kissingen in der Überprüfung zur Innenstadtverträglichkeit kommen zum Ergebnis, 
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daß das ausgewiesene Sondergebiet in seinen Sortimentsbereichen sowohl für das 
Marktgebiet als auch für die Innenstadt verträglich ist. 
 
 
 
 
7.4. Beschreibung der Umweltschutzmaßnahmen 
 
Um die Auswirkungen für den Einzelhandel in der Innenstadt zu beschränken sind im 
Rahmen des GfK-Gutachtens und der landesplanerischen Überprüfung Obergrenzen für die 
einzelnen Sortimente festgesetzt worden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird 
sichergestellt, daß Sortimentsausweitungen über die im landesplanerischen Gutachten 
festgesetzten Obergrenzen nicht erfolgen. 
 
 
7.5. Zusammenfassung - Ergebnis 
 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Auswirkungen auf die Umwelt durch die  
2. und 3. Änderung des Bebauungsplanes vertretbar sind. 
 
 
 
8. Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
 
In seiner Sitzung am 09.04.2002 beschließt der Bauausschuß, daß auf die vorgezogene 
Bürgerbeteiligung verzichtet werden soll. 
 
 
 
9. Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
Der Entwurf zur 3. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz 
Süd“, Gemarkung Garitz, wurde den Trägern öffentlicher Belange mit Begründung zur 
Stellungnahme zugeleitet. Im Rahmen dieser Anhörung der Träger öffentlicher Belange sind 
folgende Bedenken und Anregungen eingegangen: 
 
1. Stellungnahme der Regierung von Unterfranken vom 07.05.2002 
 
Es wird angemerkt, daß die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes zum Sondergebiet 
Einzelhandel nicht in allen Punkten dem Ergebnis der landesplanerischen Überprüfung 
entsprechen. 
Die Gesamtverkaufsfläche und nicht nur die Innenverkaufsfläche ist auf 2.600 m² zu 
begrenzen. Aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes geht weiterhin nicht hervor, daß 
andere zentralrelevante Sortimente, als die genannten, nicht zulässig sind. 
 
 
2. Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Kissingen vom 13.05.2002 
 
Zur Umwandlung des Sondergebietes Bau- und Gartenfachmarkt in ein Sondergebiet für 
Einzelhandel und ein Gewerbegebiet wird angemerkt, daß die unter einem Dach 
zusammengefaßten Einzelhandelsbetriebe als ein Betrieb nach der 
Verkaufsstättenverordnung (VStättV) behandelt werden sollen.  
 
Weiterhin sind die bestehenden Unterflurhydranten mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu 
kennzeichnen. 
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In der Heiligenfelder Allee, im Bereich der Zufahrt Heilbadelandschaft/ Gartenfachmarkt, ist 
ein zusätzlicher Überflurhydrant nach DIN 3222 einzubauen. 
 
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Bauausschuß die 
Einwände wie folgt zu behandeln: 
 
zu 1.: 
 Die entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan werden gemäß dem 

landesplanerischen Überprüfungsverfahren korrigiert. 
 
 
zu 2.: 
 Bei den Einwänden handelt es sich nicht um für das Bauleitverfahren relevante Punkte. 

Die Einwände werden im Rahmen der Erschließungsplanung bzw. im Rahmen des 
Bauantrages berücksichtigt. 

 
 
 
10. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
 
Parallel zur Anhörung der Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit vom 22.04.2002 bis 
zum 22.05.2002 für den Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, 
Gemarkung Garitz, 3. Änderung, die öffentliche Auslegung statt. Im Rahmen dieser 
öffentlichen Auslegung sind keine Einwände eingegangen. 
 
 
 
11. Satzungsbeschluß 
 
Der Bauausschuß beschließt die 3. Änderung des Bebauungsplanes “Sonder- und 
Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gemarkung Garitz, in seiner Sitzung am 04.06.2002 als 
Satzung. Nachdem die Änderung des Flächennutzungsplanes (14. Änderung) in diesem 
Punkt noch nicht abgeschlossen ist, ist der Bebauungsplan der Regierung von Unterfranken 
zur Genehmigung vorzulegen. 
 
 
Bad Kissingen, 05.06.2002 
Ref. III-2 b 
 
 
 
 
S c h w i n d 
Dipl.-Ing. (FH) 
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1. Aufstellungsbeschluß 
 
Der Bauausschuß hat in seiner Sitzung am 06.06.2000 beschlossen, den 
Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 1. Änderung“, Gemarkung 
Garitz, (rechtsverbindlich seit 22.05.1999) zu ändern. 
 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet 
Garitz Süd, 1. Änderung“, Gemarkung Garitz, wurde am 22.05.1999 zur Rechtskraft 
gebracht. Die 2. Änderung umfaßt den Geltungsbereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes und wurde aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird nach dem neuen Bau- und Raumordnungsrecht, 
welches am 01.01.1998 in Kraft getreten ist, durchgeführt. 
 
 
 
3. Änderungen im Bebauungsplan 
 
Aufgrund von Verschiebungen, die sich im Rahmen der Umlegung und der Planung 
der Heilbadelandschaft ergeben haben, ist es erforderlich, den Bebauungsplan 
„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ in folgenden Punkten zu ändern: 
 
3.1. Verlegung der Trafostation 
 
Die Trafostation, die bisher auf dem Grundstück westlich der Planstraße „B“ geplant 
war, wird in den Bereich der Planstraße „C“ auf die dortige Grünfläche verlegt. 
 
 
3.2. Wegfall des Weges an der Südgrenze des Bebauungsplanes 
 
Der Flurweg an der Südgrenze des Baugebietes entfällt. Die Flächen werden den 
jeweiligen Baugrundstücken zugeschlagen. Damit verschieben sich die Baugrenzen 
um 3,00 m nach Süden. 
 
 
3.3. Umwandlung der öffentlichen Grünfläche an der Nordgrenze des Geltungs- 

bereiches in privates Grün 
 
Die öffentliche Grünfläche südlich des Fußweges an der Nordgrenze des 
Geltungsbereiches wird im Bereich der vorgenannten Grundstücke in eine private 
Grünfläche umgewandelt. Die Festsetzungen hinsichtlich der Bepflanzung werden 
nicht verändert. Die Baugrenzen bleiben wie bisher bestehen. 
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3.4. Änderung Planstraße „B“ 
 
Die Aufteilung der Planstraße „B“ wird so geändert, daß der Grünstreifen zwischen 
Gehweg bzw. Geh- und Radweg und Fahrbahn liegt und anstatt des Parkstreifens ein 
überfahrbarer Mittelstreifen ausgewiesen wird. 
 
 
3.5. Änderung Planstraße „C“ 
 
Die Planstraße „C“ wird im Bereich des Grundstücks Fl.Nr. 1654 und 1680/4 um  
ca. 3,80 m nach Nordwesten verschoben. 
 
 
 
4. Planungsziele und Begründung der Änderungspunkte 
 
zu 3.1.: 
Mit dem neuen Standort der Trafostation kann das „Sonder- und Gewerbegebiet 
Garitz Süd“ sowie das Baugebiet „Neulandstraße“ mit einer Station versorgt werden. 
Dadurch können Erschließungskosten eingespart werden. Zudem wird durch die 
Verlegung die städtebauliche Situation an der Zufahrt zur Heilbadelandschaft 
verbessert. 
 
 
zu 3.2.: 
Durch die Ausweisung der Heilbadelandschaft und den Wegfall der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzung ist der geplante Anwandweg an der Südseite nicht mehr 
erforderlich. 
 
 
zu 3.3.: 
Um die öffentliche Hand von Pflegekosten zu entlasten, wurde die öffentliche 
Grünfläche in eine private Grünfläche umgewandelt. Durch die Beibehaltung der 
materiellen Festsetzungen ist gewährleistet, daß die angestrebte ökologische Qualität 
erhalten bleibt. 
 
 
zu 3.4.: 
Durch die Neuaufteilung des Straßenraums, insbesondere durch die Schaffung des 
Mittelstreifens, erhält die Zufahrt zur Heilbadelandschaft eine höhere städtebauliche 
Qualität. Der Wegfall von ca. 10 öffentlichen Stellplätzen im Straßenbereich kann 
hingenommen werden, weil insgesamt ausreichend Stellplätze vorhanden sind. 
 
 
zu 3.5.: 
Das bestehende Gebäude auf der Fl.Nr. 1654 und 1680/4 erhält durch die 
Verschiebung der Straße einen größere Vorzone. Damit ist eine Umfahrt um das 
Gebäude, die aus betrieblichen Gründen erforderlich ist, möglich. 
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5. Beurteilung der Änderung 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“ ist 
eine Anpassung an die Forderung der dort ansiedelnden Betriebe und an die 
Planungsabsichten der Heilbadelandschaft. Sie wirkt sich städtebaulich neutral aus. 
Eine Anpassung des Grünordnungsplanes ist nicht notwendig, da der Plan in seinen 
Grundzügen nicht verändert wird. 
 
 
 
6. Erschließung und Erschließungskosten 
 
Die Grundzüge der Erschließung werden nicht geändert. Hinsichtlich der Kosten wird 
auf die Begründung zum Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd,  
1. Änderung“ verwiesen. Die Änderung ist hinsichtlich der Erschließungskosten  
kostenneutral. 
 
 
 
7. Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 2. 
Änderung“ wurde in der Zeit vom 19.06. bis 19.07.2000 den Trägern öffentlicher 
Belange, gem § 4 Abs. 2 BauGB, zur Stellungnahme zugeleitet. Im Rahmen dieser 
Beteiligung wurden folgende Anregungen angemerkt: 
 
1. Stellungnahme des LANDKREISES BAD KISSINGEN  

vom 13.07.2000 
 
 Der Landkreis Bad Kissingen teilt als Eigentümer des Grundstückes Fl.Nr. 1740 

folgendes mit: 
 
 a) Nr: 3.3 der Änderung kann mangels Flurnummern im Plan nicht beurteilt 

werden. 
 
 b) Die Grenzen des Bebauungsplanes sollten mit der Grundstücksgrenze der 

Fl.Nr. 1740 identisch sein. 
 
 c) Der Berufsschule muß unbedingt eine Zugangsmöglichkeit zum geplanten 

Flurweg an der Nordgrenze des beplanten Gebietes ermöglicht werden. 
 
 
2. Stellungnahme des LANDRATSAMTES BAD KISSINGEN 
 
2.1. Das SACHGEBIET WASSERRECHT merkt an, daß innerhalb des 

Bebauungsplanes nur Grabungen und Bohrungen bis zu 195,74 m üNN ohne 
wasserrechtliche Erlaubnis zulässig sind.  
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2.2. Die UNTERE NATURSCHUTZBEHÖRDE stellt folgendes fest:  
 
a) Die Umwandlung der öffentlichen Grünfläche an der Nordgrenze des 

Geltungsbereiches in eine private Grünfläche wird bedauert, da 
erfahrungsgemäß der private Anreiz nach einer fachgerechten Bepflanzung 
nicht immer optimal ausgeprägt ist. Es wird deshalb vorgeschlagen, die 
Anpflanzung, vor der Übergabe in private Hände, durch die Stadt 
festsetzungsgemäß durchführen zu lassen. Die jährliche Pflege ist dann vom 
Besitzer sicherzustellen. 

 
b) Nachdem im vorliegenden Plan die betroffenen Grundstücke Fl.Nrn. 1680/8, 

1680/10 und 1680/11 nicht anzutreffen sind, wird um eine entsprechend 
geänderte Planvorlage gebeten. 

 
 
Der Bauausschuß beschließt, nach Abwägung aller öffentlichen und privaten 
Belange, die Anregungen der Träger öffentlicher Belange wie folgt zu behandeln: 
 
zu 1.1.: 
 a) Bei den genannten Flurstücksnummern handelt es sich um Bezeichnungen 

nach der Umlegung. Die Beschreibung wird so geändert, daß sie anhand 
des Bebauungsplanes nachvollziehbar ist. Die Grundstücke des 
Landkreises sind nicht berührt. 

 
 
 b) Die Grenzen des Bebauungsplanes sind mit den Grundstücksgrenzen der 

Fl.Nr. 1740 identisch.  
 
 c) Der Fußweg ist durch die Änderung nicht berührt. 
 
 
zu 2.1.: 
 Die Forderung kommt aus dem Heilquellenschutz. Ein Hinweis auf den 

Heilquellenschutz ist im Bebauungsplan vorhanden. 
 
 
zu 2.2.: 
 a) Die vorgeschlagene Vorgehensweise ist nicht umsetzbar. Durch die 

Festsetzungen zur Grünordnung ist die Umsetzung gewährleistet. Dem 
Einwand wird deshalb nicht stattgegeben. 

 
 
 b) Bei den genannten Flustücksnummern handelt es sich um Bezeichnungen 

nach der Umlegung. Die Beschreibung wird so geändert, daß sie anhand 
des Bebauungsplanes nachvollziehbar ist.  
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8. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 
 
Für den Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 2. Änderung,“  
Gemarkung Garitz, hat in der Zeit vom 19.06. bis 19.07.2000, gem. § 3 Abs. 2 
BauGB, die öffentliche Auslegung stattgefunden. Im Rahmen dieser Anhörung  
sind folgende Anregungen eingegangen: 
 
1. Stellungnahme von Frau Olga Bramann mit Schreiben vom 06.07.2000 
 
Frau Bramann wendet ein, daß sie der Straßenführung vor ihrer Werkstatt nicht 
zustimmen kann. Sie möchte, daß der Straßenverlauf in Richtung Norden, von ihrem 
Gebäude weg, verschoben wird. 
 
 
Der Bauausschuß beschließt die Anregungen, nach Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange, wie folgt zu behandeln: 
 
zu 1: 
  Die Straße wurde im Zuge der Änderung des Bebauungsplanes soweit wie 

möglich vom Grundstück der Frau Bramann nach Norden verschoben. Dies 
entspricht dem, aus verkehrstechnischen Gründen, möglichen Maß. Eine 
weitere Veränderung des Straßenverlaufs ist nicht möglich, da die Erschließung 
des Parkplatzes problematisch würde. Außerdem würde eine weitere 
Verschiebung nach Norden zu Immissionsproblemen beim Wohnhaus 
Neulandstraße 9 / 11 auf dem Grundstück Fl.Nr. 1590, Gemarkung Garitz, 
führen. Dem Einwand kann deshalb nicht stattgegeben werden. 

 
 
 
9.  Satzungsbeschluß 
 
Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan „Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd, 
2. Änderung“, Gemarkung Garitz, in der Fassung vom 25.07.2000, gem. § 10 Abs. 1 
BauGB, als Satzung. 
 
 
 
Bad Kissingen, 26.07.2000 
Ref. III-2 
I.A. 
 
 
 
R u s s 
Techn.-Oberamtsrat 
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1. Aufstellungsbeschluß 
 
Der Bauausschuß hat in seiner Sitzung am 31.03.1998 beschlossen, den rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan „Garitz Süd“ vom 28.02.1995 in der Fassung vom 23.06.1997 zu ändern. 
 
 
2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 
 
Der Bebauungsplan „Garitz Süd“ vom 28.02.1995, zuletzt geändert am 23.06.1997 wurde am 
21.03.1998 zur Rechtskraft gebracht. 
 
Die Bebauungsplanänderung wird  nach dem neuen Bau- und Raumordnungsrecht, welches am 
01.01.1998 in Kraft getreten ist, durchgeführt. 
 
 
3. Änderungen im Bebauungsplan 
 
a) Planstraße „A“ 
Die Planstraße „A“ wurde im Bereich südwestlich der staatlichen Berufsschule begradigt. Die 
Einmündung der Planstraße „A“ in die bestehende Straße wurde vereinfacht gestaltet, so daß die 
dort festgesetzte Grünfläche entfallen ist. 
Der Parkstreifen am südlichen Rand der Planstraße „A“ ist entfallen. Am nördlichen Rand der 
Planstraße „A“ ist ein Rad- und Gehweg mit einer Breite von 2,50 m entstanden. Auf der 
gegenüberliegenden Seite ist ein Fußweg mit einer Breite von 1,50 m geplant. 
Im Bereich der Einmündung der Planstraße „B“ ist eine Aufweitung der Planstraße „A“ 
vorgesehen, so daß die Einfahrt in die Planstraße „B“ mittels einer überbreiten Fahrspur erfolgen 
kann. 
Beidseitig der Planstraße „A“ ist bis zu der Einmündungen der Planstraße „B“ ein öffentlicher 
Grünstreifen mit einer Breite von jeweils 3,00 m vorgesehen. 
Im Bereich der Einmündung in den Westring wurde südlich der Planstraße „A“ ein Bereich ohne 
Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 
Nördlich der Planstraße „A“ wurde ein Bereich festgesetzt, in welchem Einfahrten zulässig, 
Ausfahrten jedoch unzulässig sind. 
Für den Pflanzenfachmarkt wurde gegenüber der Einmündung der Planstraße „C“ eine zwingend 
festgelegte Zufahrt festgesetzt. 
 
b) Planstraße „B“ 
Die Planstraße „B“ wurde in südwestliche Richtung verschoben und wird Hauptzufahrtsstraße zur 
geplanten Heilbadelandschaft. 
Sie ist in einer Breite von 12,00 m vorgesehen, wobei sie aus einem Rad- und Gehweg mit einer 
Breite von 2,50 m, einer Fahrbahnbreite von 6,00 m, einem Parkstreifen von 2,00 m und einem 
Fußweg von 1,50 m Breite besteht. 
Beidseitig der Planstraße „B“ ist ein 3,00 m breiter öffentlicher Grünstreifen vorgesehen. 
 
c) Retentionsflächen 
Die Retentionsflächen am nordwestlichen Rand des Baugebietes sowie die dazugehörigen 
Pflegewege und Zuleitungsgräben sind entfallen. 
 
d) Planstraße „C“ 
Die Planstraße „C“ wurde in nordwestliche bzw. westliche Richtung verschoben, wobei im Bereich 
der Einmündung zum geplanten Parkplatz, eine Verkleinerung der Parkfläche erfolgte.  
Die Planstraße „C“ ist bis zur Einmündung des Fußweges aus der Neulandstraße in einer Breite 
von 8,00 m, bestehend aus einem Fußweg von 1,50 m, einer Fahrbahnbreite von 6,00 m und 
einem Bankett von 0,50 m ausgewiesen. Nach der Einmündung des Fußweges ist die 
Fahrbahnbreite auf 5,50 m reduziert. 
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e) Auffüllung 
Die festgesetzte Auffüllung im Zentrum des Baugebietes ist entfallen. 
 
 
f) Baugrenzen 
Die Baugrenzen des Bebauungsplanes wurden der veränderten Straßenführung angepaßt und im 
südlichen Bereich geringfügig erweitert. 
 
g) Grünfläche 
Im Bereich der früheren Retentionsräume sowie entlang der nördlichen Grenze zum Baugebiet 
„Neulandstraße“ wurde eine öffentliche Grünfläche mit einer Breite von 10,00 m festgesetzt. 
 
h) Regenwasserableitung 
Entlang des südlichen Randes der Planstraße „A“ wurden zur Ableitung der Regenwässer, 
Sammelmulden auf privatem Grund festgesetzt, auf welcher bei einem Nachweis der 
Versickerung oder Nutzung auf dem Grundstück jedoch verzichtet werden kann. 
 
i) Leitungsrechte 
Im Bereich der Einmündung der Planstraße „A“ in die Bundesstraße B 286 wurde auf dem 
südöstlichen Baugrundstück sowie an der Planstraße „C“ im Bereich der angrenzenden 
Grünfläche, eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete Fläche festgesetzt. 
 
j) Grundstückszufahrten 
Die Anzahl sowie die Breite der Grundstückszufahrten wurden beschränkt. Gleichzeitig wurden für 
die straßenbegleitenden Grünflächen sowie für die festgesetzten Grabenflächen ein  Überfahrts-
recht als Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken festgesetzt. 
 
k) Gebäudehöhe 
Es wurde festgesetzt, daß die maximal zulässige Gebäudehöhe eine Höhe von 246 m ü.NN nicht 
überschreiten darf. 
 
l) Auffüll- und Abgrabhöhen 
Die maximal zulässige Auffüll- bzw. Abgrabhöhe im Bereich des Pflanzenfachmarktes und im 
Bereich des Baumarktes wurde auf max. 4,00 m über bzw. unter dem natürlichen Gelände, 
gemessen jeweils an der ungünstigsten Stelle festgesetzt. 
 
m) Lärmschutzwall 
Der geplante Lärmschutzwall entlang der Bundesstraße B 286 soll so gestaltet werden, daß er 
südwestlich des Parkplatzes ab der festgesetzten Höhenkote 234,68 zur geplanten Einmündung 
der Planstraße „A“ in die Bundesstraße zum natürlichen Gelände hin abflacht. 
 
n) Lärmkontigentierung 
 
In den Bebauungsplan wurde eine Festsetzung aufgenommen, wonach die Betriebe, die an das 
Baugebiet Neulandstraße angrenzen, den flächenbezogenen Schalleistungspegel von tags Lw“  = 
55 dB (A)/m² und nachts Lw

“ = 40 dB (A)/m² nicht überschreiten dürfen. 
 
 
4) Planungsziele und Begründung der Änderungspunkte 
 
a) 
Durch die Begradigung der Planstraße „A“ im südwestlichen Bereich soll eine weniger aufwendige 
Verkehrsführung erreicht werden. Durch die vereinfachte Ausbildung der Straßenanbindung der 
Planstraße „A“ an die Seestraße, soll eine deutlich hervortretende Vorrangigkeit der Planstraße 
„A“ unterdrückt werden, so daß eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit erfolgt. 
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Durch die Errichtung des Rad- und Fußweges am nördlichen Rand der Planstraße „A“, soll dem 
verstärkt auftretenden Radfahrverkehr Rechnung getragen werden, so daß keine 
Beeinträchtigung oder Behinderung des Kfz-Verkehrs, oder eine Gefährdung der Radfahrer 
erfolgt. 
 
Die Aufweitung der Planstraße „A“ im Bereich der Einmündung zur Planstraße „B“ (siehe Punkt b) 
erfolgt um eine problemlose Ableitung des zu erwartenden Abbiegeverkehrs in die Planstraße „B“ 
zur geplanten Heilbadelandschaft zu ermöglichen. 
 
Beidseitig der Planstraße „A“ zwischen der Einmündung in die Bundesstraße 286 und der 
Planstraße „B“ wurde ein 3,00 m breiter öffentlicher Grünstreifen festgesetzt. Durch Bepflanzung 
soll ein alleeartiger Charakter sowie eine Distanzierung der Nutzflächen von der Verkehrsfläche 
erreicht werden. 
 
Am nordwestlichen Ende der Planstraße „A“, im Bereich der Einmündung in den Westring (B 286) 
wurde südlich der Planstraße ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt bzw. nördlich der Planstraße ein 
Bereich in dem lediglich Einfahrten, jedoch keine Ausfahrten zulässig sind, festgesetzt. 
Hierdurch soll eine Behinderung des aus dem Baugebiet abfließenden, als auch des in das 
Baugebiet einfließenden Verkehrs durch aus- und einfahrende Fahrzeuge unterbunden und 
gleichzeitig eine sinnvolle und zweckmäßige Zufahrtsmöglichkeit für die betreffenden Grundstücke 
ermöglicht werden.  
 
Für den Pflanzenfachmarkt wurde gegenüber der Einmündung der Planstraße „C“ in die 
Planstraße „A“ die Zufahrt zwingend festgesetzt. Hierdurch soll eine zügige Ein- und Ausfahrt, 
sowie ein schnelles Ableiten des Verkehrs, welcher vom Pflanzenfachmarkt ausgeht, erreicht 
werden. Gleichzeitig soll so erreicht werden, daß der Parkstreifen bzw. der Gehweg, entlang der 
Planstraße „B“ nicht durch übermäßig viele Zufahrten unterbrochen wird. 
 
b) 
Im Hinblick auf die geplante Heilbadelandschaft, wurde eine Verschiebung der Planstraße „B“ in 
südwestlicher Richtung sowie deren Planung bis zum Rand des Baugebietes erforderlich. 
Aufgrund des zu erwartenden starken Zufahrts-, Fußgängerverkehrs und des ruhenden Verkehrs, 
sowie einer vermutlich höheren Frequentierung durch Radfahrer, wurde der Ausbau der 
Planstraße „B“ dahingehend vorgesehen, daß der 6,00 m Breite Fahrstreifen auf der 
südwestlichen Seite durch einen 2,50 m breiten Rad- und Fußweg sowie auf der nordöstlichen 
Seite, durch einen 2,00 m breiten Parkstreifen sowie einem 1,50 m breiten Fußweg ergänzt wurde. 
 
Beidseitig der Planstraße „B“ wurde ebenfalls ein jeweils 3,00 m breiter öffentlicher Grünstreifen 
festgesetzt. Hierdurch soll ein alleeartiger Charakter sowie eine Distanzierung der Nutzflächen von 
der Verkehrsfläche erreicht werden. 

 
c) 
Die Retentionsräume am nordwestlichen Rand des Baugebietes sollen entfallen.  
Diese Retentionsräume waren erforderlich, da die bestehende Verrohrung des Reitgrabens, 
kommend von der Staatl. Berufsschule mit einem Durchmesser von DN 1400 mm in ein offenes 
Bauwerk einmündet, von dem jedoch nur ein weiterführender Kanal mit einem Durchmesser von 
DN 800 mm hin zum Marbach ausgeht. Anfallendes Wasser, das vom weiterführenden Kanal nicht 
aufgenommen werden konnte, sollte sich im Schachtbauwerk zurückstauen und aus dem offenen 
Bauwerk austreten. Das austretende Wasser sollte sich breitflächig über die angrenzenden 
Flurstücke ausbreiten und nach dem Hochwasserereignis wieder in das offene Bauwerk abfließen. 
Durch den Wegfall dieser Flächen, im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes  „Garitz Süd“ 
wurden Retentionsräume vorgesehen, welche gleichzeitig das anfallende Dachflächenwasser aus 
dem Baugebiet aufnehmen sollten. 
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Die Stadt Bad Kissingen beabsichtigt, die bestehende Grabenverrohrung, welche im Bereich des 
bestehenden Flurweges entlang der nördlichen Grenze des Bebauungsplanes „Garitz Süd“ für das 
100 jährliche Hochwasser verläuft, dahingehend weiterzuleiten, daß die Verrohrung unter der 
Planstraße „C“ und „A“ und dann parallel der Bundesstraße 286 bis zur Saale fortgeführt wird. Das 
100-jährliche Hochwasser soll von dieser gepl. Verrohrung aufgenommen werden und wird dann 
nicht mehr dem Marbach sondern der Saale zulaufen. 
Hierdurch ergibt sich eine Entlastung der Hochwassersituation am Marbach. Als 
Ausgleichsmaßnahmen sollen Retentionsflächen am Marbach ausgewiesen und erstellt werden. 
Das anfallende Dachflächenwasser soll in die bestehende bzw. geplante Verrohrung des 
Reitgrabens eingeleitet werden, so daß eine problemlose Ableitung gewährleistet ist. 
 
 
d) 
Durch den Wegfall der Retentionsräume (siehe Punkt c), wurde eine Verschiebung der Plan-
straße „C“ in nordwestlicher bzw. westlicher Richtung zugunsten der südöstlich gelegenen 
Gewerbegebietsflächen möglich. 
Um eine bessere Zufahrtsmöglichkeit der Grundstücke südwestlich und nordöstlich der Plan-
straße „C“ zu erreichen, wurde die Fahrbahn im Bereich zwischen der Planstraße „A“ und der Ein-
mündung des Fußweges, kommend von der Neulandstraße, in einer Breite von 6,00 m 
vorgesehen. Westlich dieser Planstraße soll ein 1,50 m breiter Gehweg entstehen. Nach der 
Einmündung des Fußweges aus der Neulandstraße, soll die Fahrbahn auf eine Breite von 5,50 m 
mit einem beidseitigem Bankett von 0,50 m verringert werden. Auf den Fußweg soll in diesem 
Bereich verzichtet werden, da der Fußweg parallel zur Straße, innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche, weitergeführt wird. 
Aufgrund der veränderten Zufahrt zum geplanten Parkplatz, wurde dieser im südlichen Bereich 
geringfügig verkleinert. 
 
 
e) 
Aufgrund des Wegfalls der Retentionsbecken kann die festgesetzte Auffüllung in diesem Bereich 
entfallen. Vielmehr ist es den Grundstückseigentümern freigestellt, im Rahmen der Festsetzungen 
des Bebauungsplanes, eine Auffüllung ihres Grundstückes, entsprechend ihrem Bedarf 
vorzunehmen. 
 
f) 
Durch die Verschiebungen bzw. die Verbreiterungen der Planstraßen sowie durch den Wegfall der 
Retentionsräume, ergaben sich Verschiebungen der Baugrenzen, welche erforderlich wurden, um 
eine sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung der Gewerbe- und Sondergebietsgrundstücke zu 
erreichen. 
Aus demselben Grund wurden die südöstlichen bzw. südwestlichen Baugrenzen im Bereich des 
Baumarktes und des Pflanzenfachmarktes dahingehend verschoben, daß sie bis auf 3,00 m an 
den gepl. Anwandweg im Südosten und auf ca. 5,00 an den gepl. Anwandweg im Südwesten 
entlang des Geltungsbereiches herangerückt wurden. Dies ist vertretbar, da sich an der 
südöstlichen Grenze zukünftig die geplante Heilbadelandschaft anschließt. 
 
g) 
Entlang der Grenze des Baugebietes zum Baugebiet „Neulandstraße“ sowie im Bereich der 
entfallenen Retentionsräume, wurden öffentliche Grünflächen festgesetzt. Diese Flächen sollen 
als Puffer zwischen der gewerblich genutzten Baufläche im Baugebiet „Garitz Süd“ und der 
geplanten Bebauung im Baugebiet „Neulandstraße“ dienen. Zusätzlich soll durch die Lage dieser 
Grünflächen im Tiefpunkt des Geländes, evtl. abfließendes Oberflächenwasser, ausgehend von 
den Gewerbegebietsflächen versickern bzw. abgeleitet werden und in die Reitgrabenverrohrung 
einmünden. 
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h) 
Südlich bzw. südöstlich der Planstraße „A“ wurden Mulden für Oberflächenwasser zur Retention 
und Versickerung auf den privaten Flächen festgesetzt bzw. bereits festgesetzte Mulden erweitert. 
Im Gegenzug soll die geplante Mulde, entlang der Planstraße „B“ entfallen. 
Eine Verlängerung dieser Mulden wurde erforderlich, da durch den Wegfall des Retentionsraumes 
ein Ausgleich für das Baugebiet selbst erfolgen soll. Sollte durch den Bauwerber im Rahmen der 
Eingabeplanung ein Nachweis über die Nutzung bzw. Versickerung des anfallenden 
Oberflächenwassers erfolgen, kann auf die Erstellung dieser Versickerungsgräben verzichtet 
werden. 
 
i) 
Im westlichen Bereich des Bebauungsplanes wurde im Bereich des gepl. Pflanzenfachmarktes, 
sowie im Knickbereich der Planstraße „C“ am Anbindungsbereich der öffentlichen Grünfläche, die 
Festsetzung einer mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belasteten Fläche zu Gunsten der Stadt 
Bad Kissingen erforderlich. Aus technischen Gründen ist die Inanspruchnahme dieser Fläche im 
Zuge der Verrohrung des Reitgrabens erforderlich. Aus diesem Grund wurde eine 
Grunddienstbarkeit von je 5,00 m beiderseits der Leitungsachse im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
j) 
Es wurde festgesetzt, daß pro Grundstücksseite nur eine Ein- und Ausfahrt gestattet ist. 
Ausnahmsweise kann jedoch für Lieferzwecke eine zusätzliche Ein- und Ausfahrt gestattet 
werden. Eine weitere Ein- bzw. Ausfahrt an dieser Straßenseite ist zulässig, wenn die 
Grundstückslänge mehr als 60 m beträgt. Hierdurch soll versucht werden, die Ein- und Ausfahrten 
auf ein absolutes Minimum zu beschränken, so daß die Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs 
durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge auf wenige Zwangspunkte beschränkt wird. 
Die maximale Breite von Ein- und Ausfahrten wurde auf max. 10 m beschränkt, so daß hierdurch 
ebenfalls  eine regionale Eingrenzung der Behinderung des fließenden Verkehrs erreicht wird. 
Um eine Zufahrt der Grundstücke, welche an die straßenbegleitenden Grünflächen anschließen zu 
ermöglichen, wurde festgesetzt, daß im Falle der betriebstechnischen Notwendigkeit die Zufahrt 
der Grundstücke im Bereich der straßenbegleitenden Grundfläche angelegt werden können. 
Hierzu ist eine Unterbrechung der Grünflächen, sowie im Bedarfsfall die Errichtung einer Überfahrt 
im Grabenbereich in sparsamen Ausmaßen zulässig. 
 
k) 
Die maximal zulässige Gebäudehöhe im Bereich des Bebauungsplanes Garitz-Süd wurde auf die 
Höhe 246 m ü. NN festgesetzt, wodurch die Entstehung von deutlich über die Höhenkuppe, 
welche südlich des Baugebietes liegt, hinausragenden Baukörpern unterbunden werden soll. 
Hierdurch soll ein negativer optischer Eindruck, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige 
Nutzung des Geländes südlich des Baugebietes minimiert werden. 
 
l) 
Im Bereich des Pflanzenfachmarktes und des Baumarktes wurde die zulässige Auffüll- und 
Abgrabhöhe auf 4,00 m erhöht, so daß die dort entstehenden großflächigen Gebäudeelemente 
insbesondere im Hinblick auf die dort anstehende Geländeneigung auf einem betriebstechnisch 
sinnvollen Höhenniveau errichtet werden können. 
 
 
m) 
Der geplante Lärmschutzwall entlang der Bundesstraße B 286 soll ausgehend von der 
festgesetzten Wallkronenhöhe von 234,68 m ü. NN, welche einen ausreichenden Lärmschutz der 
zu schützenden Gebäude garantiert zur Einmündung der Planstraße „A“ hin abflachen und auf das 
natürliche Geländeniveau auslaufen. Die daraus resultierenden Veränderungen der Tag- und 
Nachtisophonen wurden im Bebauungsplan berücksichtigt. 
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n) 
Um ein befriedigendes Nebeneinander der Betriebe südlich des Baugebietes Neulandstraße und 
der zukünftigen Bewohner des Baugebietes Neulandstraße zu ermöglichen, wo aufgrund der 
bestehenden Nutzung von den Schutzgraden eines allgemeinen Wohngebietes ausgegangen 
wird, wurden diese Gewerbe- und Sondergebietsgrundstücke mit einer Festsetzung versehen, 
wonach die Betriebe die Einhaltung eines flächenbezogenen Schalleistungspegels von tags Lw

“ = 
55 dB (A)/m² und nachts Lw

“ = 40 dB (A)/m² nachweisen müssen. Hierdurch wurde eine 
Beeinträchtigung der geplanten Bebauung durch das Sonder- und Gewerbegebiet 
ausgeschlossen. 
 
 
Beurteilung der Änderung: 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Garitz Süd“ ist eine Anpassung an die Forderung der dort 
ansiedelnden Betriebe und an die Planungsabsichten der Heilbadelandschaft und wirkt sich 
städtebaulich neutral aus. 
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5) Verfahren 
 

 
Aufstellungsbeschluß              31.03.1998 
 
 

Bekanntmachung              24.04.1998 
 
 

Vorgezogene Bürgerbeteiligung            vom 04.05.1998 bis 22.05.1998 
 
 

Beschluß über die im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
eingegangener Einwände             26.05.1998 
 
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3        vom 30.04.1998 bis 22.05.1998 
 
 

Beschluß über die Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange       26.05.1998 
 
 

Annahme- und Auslegungsbeschluß           26.05.1998 
 
 

Bekanntmachung öffentliche Auslegung     ....................... 
 
 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB   vom ..............  bis ................. 
 
 

Beschluß über die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen   ....................... 
 
 

Satzungsbeschluß         ....................... 
 
 

Ortsübliche Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB     ........................ 
 
 
 
 
6) Ergebnis der vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
 
 Die vorgezogene Bürgerbeteiligung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes für das 

„Sonder- und Gewerbegebiet Garitz Süd“, Gemarkung Garitz, wurde in der Zeit vom 
04.05.1998 bis 22.05.1998 durchgeführt. Dabei wurden folgende Anregungen vorgebracht: 

 
1. Schreiben der Aral Aktiengesellschaft vom 08.05.1998 
 Es wird eingewandt, daß von der Planstraße „A“ zu dem Grundstück östlich der Planstras-

se „C“ zwei Einfahrten benötigt werden, um sowohl die Zufahrt für Lkws als auch für Pkws 
aus beiden Richtungen sicherzustellen. 

 
 
2. Schreiben der WOGEBau Rüth GmbH vom 18.05.1998 
 
a) Mit der Festsetzung einer 3 m breiten öffentlichen Grünzone entlang der  Planstraße 

„B“ besteht kein Einverständnis. 
 
b) Für das Grundstück an der Ecke Planstraße „A“ / Planstraße „C“ auf dem eine  Tankstelle 

geplant ist, ist ein Standort für einen Pylonen festzulegen. 
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c) Die Baugrenzen entlang der Grundstücke südlich der Planstraße „A“ wurden nicht  wie 

besprochen abgeändert. 
 
d) Die Grundflächenzahl sollte auf 0,8 erhöht werden. 
 
e) Die Grünordnungszahl sollte auf 0,2 abgesenkt werden. 
 
f) Der geplante Anwandweg entlang der südöstlichen Grenze des Gewerbegebietes kann im 

Hinblick auf die angedachte Heilbadelandschaft entfallen. Diese Flächen  sollten  dem Ge-
werbegebiet zugeschlagen werden. 

 
3. Schreiben von Herrn Schlereth vom 19.05.1998 
 
a) Er bittet darum, daß alle unnötigen Flächenverluste vermieden werden, da die  geplante 

Fläche für den Pflanzenfachmarkt bereits 2.000 m² kleiner als gewünscht ist. 
 Die Pflichtpflanzflächen entlang der Straße sollten auf das Nötigste reduziert werden, da 

die Parkplätze und sonstigen Flächen des Pflanzenfachmarktes mit Bäumen und 
Kleingehölzen üppig durchgrünt werden. Die Pflichtpflanzfläche zur landwirtschaftlichen 
Fläche sollte entfallen. 

 Der Abstand der Baugrenzen zur Grundstücksgrenze sollte auf das maximal Notwendige 
reduziert werden. 

 Der landwirtschaftliche Weg entlang des Gartenfachmarktes sollte vollständig entfallen. 
 
b) Die Pflanzenauswahl sollte einem Stadt- und Hausgartensortiment entsprechen. 
 
c) Auf den Entwässerungsgraben sollte verzichtet werden, da das Oberflächenwasser im 

Betrieb zur Bewässerung gespeichert wird. 
 
d) Entlang der Planstraße „A“ sollte eine weitere Ausfahrt möglichst weit Richtung Westring 

ermöglicht werden. An der Planstraße „B“ sollten zwei bis drei Ein- und  Ausfahrten 
möglich sein. 

 
e) Zwischen den Grundstücksgrenzen und Baulinien sollen Stellplätze möglich sein. 
 
f) Er wendet sich gegen eine 2 m tiefe Eingrünung entlang der Grundstücksgrenze im 

Bereich der Parkplätze und im Bereich des Blickes auf den Geschäftseingang. 
 
g) Zur Überbrückung des Höhenunterschieds im Gelände sollten Böschungen von 

mindestens 4 m Höhe zugelassen werden. 
 
h) Grundstücksgrößen kleiner als 2.000 m² sollten ermöglicht werden, da aufgrund der 

Zuteilung seiner Einlagefläche und der Fläche für den Gartenfachmarkt, eine Parzellierung 
von weniger als 2.000 m² erforderlich wird. 

 
i) Die Gesamtfläche für den Gartenfachmarkt sollte nicht weniger als 13.000 m²  betragen. 
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Der Bauausschuß beschließt, nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange, die 
Anregungen wie folgt zu behandeln: 
 
 zu 1: 
 Der Punkt II. 8 der Festsetzungen wird in sofern geändert, daß pro Grundstückseite eine 

zweite Ein- und Ausfahrt möglich ist, wenn die Grundstückslänge mehr als 60 m beträgt. 
 
 
 zu 2 a: 
 Die öffentliche Grünzone dient einer eventuellen Verbreiterung der Planstraße „B“ als 

Anbindung der Heilbadelandschaft. Gleichzeitig ermöglicht sie eine entsprechende 
Gestaltung der Zufahrt zur Heilbadelandschaft. An der Festsetzung wird festgehalten. 

 
 
 zu 2 b: 
 Im Bereich der öffentlichen Grünfläche zur B 286 sind Sammelwerbeanlagen geplant. Hier 

kann eine Werbeanlage für eine Tankstelle integriert werden. Ein Pylon kann auf dem 
Grundstück der Tankstelle gestellt werden. Die Höhe ist auf die maximal zulässige 
Wandhöhe der Gebäude beschränkt. 

 
 
 zu 2 c: 
 Die südwestliche Baugrenze wurde wie festgesetzt um 5 m in Richtung Sportplatz Garitz 

verlegt.  
 Die südöstliche Baugrenze entlang des künftigen Baugebiets für die Heilbadelandschaft 

wird so nach außen verschoben, daß zwischen der Baugrenze und der Grenze des 
Geltungsbereichs ein Zwischenraum von 7 m entsteht. 

 
 
 zu 2 d: 
 Die Grundflächenzahl ist mit 0,6 festgesetzt. Nach § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige 

Grundflächenzahl um bis zu 50 Prozent durch Zufahrten, Stellplätze, Nebenanlagen usw. 
überschritten werden. Dies ist bis zu einer Obergrenze von 0,8 möglich. Die Gestaltung 
von offenporigen Stellplätzen und Hofflächen ermöglicht die Einhaltung der festgesetzten 
Grundflächenzahl und stellt keine unzumutbare Belastung für den Bauwerber dar. 

 
 
 zu 2 e: 
 Die Grünflächenzahl ist mit 0,25 festgesetzt. Die Grünflächenzahl von 0,25 ist für ein 

Sonder- und Gewerbegebiet an der entsprechenden Stelle im Stadtgebiet sinnvoll und 
wünschenswert, um die Eingliederung in die Landschaft und eine gewisse 
Regenrückhaltung zu ermöglichen. Begrünte Dachflächen können gemäß 
Grünordnungsplan in die Grünflächenzahl einbezogen werden. 

 
 
 zu 2 f: 
 Der geplante Anwandweg ist zur Erschließung der vorhandenen, nach wie vor 

landwirtschaftlich genutzten Grundstücke, erforderlich. 
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 zu 3 a: 
 Die Grundstücksgrenze entlang der Planstraße „A“ wird bis auf 3 m an die 

Straßenbegrenzungslinie verschoben. Der Abstand zwischen Baugrenze und 
Grundstücksgrenze wird auf 5 m festgesetzt. Die südöstliche Baugrenze entlang des 
künftigen Baugebiets für die Heilbadelandschaft wird so nach außen verschoben, daß 
zwischen der Baugrenze und der Grenze des Geltungsbereichs ein Zwischenraum von 7 m 
verbleibt. 

 
 Der geplante Anwandweg ist zur Erschließung der vorhandenen, nach wie vor 

landwirtschaftlich genutzten Grundstücke, erforderlich. 
 
 
 zu 3 b: 
 Bei der vorgeschriebenen Pflanzenauswahl handelt es sich um standorttypische heimische 

Gehölze. Diese sind zur B 286 in Angleichung an die bestehende Bepflanzung der 
Böschung festgesetzt. Für die Pflanzungen auf dem Grundstück kann ein Stadt- und 
Hausgartensortiment zugelassen werden. 

 
 
 zu 3 c: 
 Die Anregung wird aufgenommen. Die anfallenden Oberflächenwässer sind auf dem 

Grundstück zu nutzen oder zu versickern. 
 
 
 zu 3 d: 
 Eine weitere Ausfahrt aus dem Grundstück in Richtung Westring ist nicht möglich, da sonst 

der zügige Verkehrsfluß im Kreuzungsbereich nicht gewährleistet werden kann. 
 Der Punkt II. 8 der Festsetzungen wird in sofern geändert, daß pro Grundstückseite eine 

zweite Ein- und Ausfahrt möglich ist, wenn die Grundstückslänge mehr als 60 m beträgt. 
 
 
 zu 3 e: 
 Zur Straße hin können zwischen Grundstücksgrenze und Baugrenze Stellplätze liegen, 

soweit sie versickerungsfähig hergestellt werden und die GFZ und GÜZ nicht beeinträchtigt 
werden. Die Stellplätze sind zu übergrünen und mindestens in 2 m Tiefe zur 
Grundstücksgrenze einzugrünen. 

 
 
 zu 3 f: 
 Entlang der Planstraße „A“ und „B“ ist auf Privatgrund keine Bepflanzung festgesetzt. 
 
 
 zu 3 g: 
 Im Bereich des Pflanzenfachmarktes sind Geländeveränderungen von bis zu 4 m zulässig. 
 
 zu 3 h: 
 An der Festsetzung der minimalen Grundstücksgröße von 2.000 m² für ein Sonder- und 

Gewerbegebiet wird festgehalten, da kleinere Grundstücke für Gewerbezwecke nicht 
sinnvoll nutzbar sind. 
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 zu 3 i: 
 Die Fläche für den Pflanzenfachmarkt beträgt nach Veränderung der Grundstücksgrenze 

entlang der Planstraße „A“ ca. 13.000 m². Die exakte Fläche wird im Rahmen der 
Umlegung festgelegt. 

 
 
 
7) Ergebnis der Anhörung der Träger öffentlicher Belange 
 
 Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes für das „Sonder- und Gewerbegebiet 

Garitz Süd“, Gemarkung Garitz, mit Grünordnungsplan und Begründung wurde den 
Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zugeleitet. Im Rahmen dieser Anhörung 
der Träger öffentlicher Belange sind folgende Anregungen eingegangen: 

 
1. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kissingen erhebt mit Schreiben vom 12.05.1998 folgende 

Einwände: 
 
a) Die Fußwegbreite zwischen Neulandstraße und Planstraße „C“ muß mindestens 3 m 

betragen. 
 
b) Werden in Betrieben wassergefährdende Stoffe gelagert, so sind im 

Baugenehmigungsverfahren entsprechende Löschwasserrückhalteanlagen nachzuweisen. 
 
 
2. Die Stadtwerke, Bereich Gasversorgung, erheben mit Schreiben vom 08.05.1998 

folgenden Einwand: 
 
 Die östlich der Bundesstraße 286 liegende Lärmschutzwand verläuft teilweise auf einer 

bestehenden Gashochdruckleitung. 
 
 
3. Schreiben des Straßenbauamtes Schweinfurt vom 15.05.1998 
 
 Mit der verkehrlichen Erschließung besteht Einverständnis.  
 Unklar ist die vorgesehene Umorientierung der Oberflächenwasserableitung Richtung 

Saale, da die geplante Verrohrung parallel zur B 286 das Straßenbauamt Schweinfurt in 
jedem Fall berührt. 

 
 
4. Schreiben des Landratsamtes Bad Kissingen, Fachtechnische Stellungnahme der Unteren 

Naturschutzbehörde, vom 22.05.1998 
 
a) Im zweiten Satz der Festsetzung Nr. 10 sollte der Begriff „Beiplan“ durch „Bestandteil“ 

ersetzt werden. 
 
b) Der Verlust der Retentionsflächen wird kritisiert. Solange keine definitiven Planunterlagen 

vorliegen, anhand derer die Auswirkung auf den Naturhaushalt bzw. deren Minderung 
durch Ausgleichsmaßnahmen geprüft werden können, kann der Änderung des Bebauungs- 
und Grünordnungsplanes nicht zugestimmt werden. 
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Der Bauausschuß beschließt, nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange, die 
Einwände der Träger öffentlicher Belange wie folgt zu behandeln: 
 
 zu 1 a: 
 Die Durchlässigkeit zwischen dem Gebiet der Neulandstraße und dem Sonder- und 

Gewerbegebiet ist für die Feuerwehr nicht zwingend erforderlich. Die Zufahrt zu allen 
Bereichen ist auch ohne diese Durchfahrt gesichert. Der Einwand wird zurückgewiesen. 

 
 zu 1 b: 
 Es handelt sich bei dem vorgebrachten Hinweis um eine allgemein gültige Richtlinie. Der 

Einwand wird nicht behandelt. 
 
 zu 2: 
 Die Lage der Lärmschutzwand kann nicht verändert werden. Die Gashochdruckleitung 

muß im Rahmen der Erschließung bei Bedarf in den entsprechenden Bereichen verlegt 
werden. 

 
 zu 3: 
 Im Rahmen der Erschließungsplanung ist die Weiterführung des Oberflächenwasserkanals 

zur Saale mit dem Straßenbauamt Schweinfurt abzustimmen. 
 
 zu 4 a: 
 Die Formulierung der Festsetzung Nr. 10 wird wie folgt geändert: „Dieser 

Grünordnungsplan des Planungsbüros für Landschaftschaftsgestaltung Thomas 
Struchholz ist Bestandteil des Bebauungsplanes.“ 

 
 zu 4 b: 
 Das Wasserrechtsverfahrens wird eingeleitet. Derzeit werden hierzu die notwendigen 

Planungen parallel zur Änderung des Bebauungsplanes erarbeitet. 
 
 Die Ersatzmaßnahmen werden im Rahmen der Öko-Bilanz in ihrem Wert festgesetzt. 
 
 
8) Annahme- und Auslegungsbeschluß 
 Weiterhin beschließt der Bauausschuß, die Verwaltung zu beauftragen, die öffentliche 

Auslegung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes für das „Sonder- und Gewerbegebiet 
Garitz Süd“ durchzuführen. 

 
 
 
Stadt Bad Kissingen, den __________    _______________________ 
              Ref. III - 2, Russ 
              Technischer Oberamtsrat 
 
 
 
 
 
Würzburg,     04.03.1998 
geändert am 01.04.1998 
geändert am 21.04.1998 
geändert am 03.06.1998 
Scholz/Öchsner-z/kr 

SEIT 1957

 

Aufgestellt: 
Ingenieurbüro Rainer Auktor 

Beratende Ingenieure 
Eichendorffstraße 5 

97072 Würzburg 
TEL.: 0931 / 7944 - 0 
FAX. 0931 / 7944 - 30 
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